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POLIZEISPIEGEL

Intelligente Videotechnik –
Unverzichtbar bei der 
Kriminalitätsbekämpfung



Personal und Technik –  
Investition in Sicherheit
Von Rainer Wendt, Bundesvorsitzender

Die Zahlen des Sicherheits
berichts, der gemeinsam von 
der Bundespolizei und der 
Deutschen Bahn veröffent 
licht wurde, sind eindeutig. 
Deutlicher Rückgang bei Me
talldiebstahl (– 16 Prozent), 
Vandalismus (– 12 Prozent), 
Graffiti (– 16 Prozent) und auch 
bei Körperverletzungen gab es 
ein Minus von acht Prozent. 
Doch Anlass zur Entwarnung 
ist das nicht. Die Gesamtzahl 
von Körperverletzungen liegt 
bei 12 500 Delikten und zeigt 
deutlich, dass an einer Stär
kung polizeilicher Arbeit kein 
Weg vorbeiführt. Was unsere 
Kolleginnen und Kollegen auf 
den Bahnhöfen der Republik 
leisten, ist erfolgreich und ge
sellschaftlich wertvoll. Nicht 
nur, weil Straftaten aufgeklärt 
und verhindert werden. Als 
Vielfahrer mit der Bahn weiß 
ich aus eigenem Erleben, dass 
die sichtbare Präsenz unserer 
Bundespolizei segensreiche 
Wirkung für das Sicherheits
empfinden der Menschen ent
faltet, immer wieder bestäti
gen mir das auch Fahrgäste in 
unzähligen Gesprächen.

Umso wichtiger ist es, dass un
sere Einsatzkräfte wieder an 
ihre Dienstorte zurückkehren 
und die Verwendung etwa an 
der Grenze in Süddeutschland 
noch weiter zurückgeführt 
wird. Unsere DPolG Bundes
polizeigewerkschaft hat hier 
zu unermüdlich konkrete Vor
schläge gemacht. Und natür
lich begrüßen wir in diesem 
Zusammenhang, dass Randa
lierern sofort die Rote Karte 
 gezeigt wird und Haus und 
Beförderungsverbote ausge
sprochen werden. Die Bahn 
macht auch an dieser Stelle 
klar, dass zum Beispiel den 
 Idioten, die auf dem Weg zu 
Fußballevents glauben, Randa

le machen zu können, null To
leranz entgegengebracht wird. 
Das ist richtig und notwendig. 

Und auch an anderer Stelle 
werden wir nicht lockerlassen. 
Die Schutzausstattung und 
Kommunikation unserer Ein
satzkräfte gehört ständig  
auf den modernsten Stand 

 gebracht. Die Einsätze sind 
 gefährlich, viele lebensbe
drohliche Attacken sprechen 
eine deutliche Sprache. Es ist 
die verdammte Pflicht des 
Dienstherrn, seine Kräfte best
möglich zu schützen, deshalb 
werden wir jedes Versäumnis 
immer auch öffentlich anpran
gern!

 < Intelligente 
 Videotechnik

Bahn und Bundespolizei haben 
auch eindeutige Aussagen zur 
Videotechnologie getroffen. 
Sie ist kein Allheilmittel und 
ersetzt keine Einsatzkräfte, 
aber sie ist eben nachweislich 

ein wichtiges Instrument zur 
Beweissicherung, Fahndung 
und auch zur Verhinderung 
von Straftaten. Längst sind 
auch alle diejenigen Lügen ge
straft, die im Zusammenhang 
mit der Videotechnik immer 
wieder den „Überwachungs
staat“ an die Wand malen. Das 
ist nachweislich Blödsinn und 

die Menschen, die sich an ge
fährlichen Orten aufhalten, 
 bestätigen das und sind dank
bar dafür, wenn Bahn und Bun
despolizei sich für ihre Sicher
heit engagieren. 

Aus vielen Städten wissen wir, 
dass moderne Videotechnolo
gie sowohl das subjektive Si
cherheitsgefühl als auch die 
objektive Sicherheitslage stär
ken. Das hat auch Berlins In
nensenator Frank Henkel im
mer wieder betont, der jetzt 
richtigerweise am Berliner 
 Alexanderplatz mehr Video
technik einsetzen will. Seine 
Fraktion betont in einem Be
schluss, dass intelligente Soft

ware dazugehört, die gefährli
che Situationen eigenständig 
erkennen und Einsatzkräfte 
 zielgerichtet alarmieren kann. 
Wer mit der Beschaffung von 
Videokameras befasst ist, soll
te endlich darauf achten, dass 
es nicht nur darum geht, mehr 
Kameras zu installieren. Intel
ligente Videotechnik ist nicht 
nur erheblich effektiver, sie 
zeichnet sich auch durch eine 
geringere Eingriffstiefe aus. 
Wirtschaftlichkeit von An
schaffungen bedeutet auch in 
diesem Zusammenhang eben 
nicht die Auswahl der billigs
ten Produkte, es sollten die 
qualitativ besten sein.

Außerdem ist die Videoforen
sik erheblich leichter und ziel
genauer zu realisieren. Es 
bleibt zu hoffen, dass künftig 
solche modernen Technologien 
eingesetzt werden. Mehr Ein
satzkräfte ersetzt das freilich 
nicht. Es wird immer die Kom
bination aus moderner Technik 
mit rasch verfügbaren Einsatz
kräften sein, die vor Ort für 
den Schutz der Menschen sor
gen kann. Die Menschen haben 
ein Recht darauf, dass ihnen 
unverzüglich geholfen wird, 
wenn sie in Gefahr geraten. 
Niemand kann hundertprozen
tige Sicherheit garantieren. 
Aber wenn endlich an richtiger 
Stelle die notwendigen Investi
tionen vorgenommen werden, 
könnte die Sicherheitslage er
heblich verbessert werden. An 
der persönlichen Kompetenz, 
der Professionalität und Durch
setzungskraft unserer Kollegin
nen und Kollegen mangelt es 
nicht. Jetzt brauchen wir nur 
noch Sicherheitspolitiker, die 
sich durchsetzen, Finanzpoliti
ker, die die Zeichen der Zeit er
kennen und Regierungschefs, 
die notfalls selbst die richtigen 
Schwerpunkte setzen.  
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zur DPolG-Fachtagung „Kripo“

„Reisende Kriminalitätsphänomene –  
DIE Herausforderung für Ermittlungsbehörden“

Wann: 12. Mai 2016, 9 Uhr

Wo:  Wappensaal des Hofbräuhauses 
München, Platzl 9, 80331 München

Eine moderne, effektive Krimi nalitätsbekämpfung erfordert 
angesichts zunehmender grenzüberschreitender Täterstruk-
turen einen raschen Austausch von Informationen auf inter-

nationaler Ebene. Netzwerken von Straftätern muss mit   
einem schnellen und sicheren Informationsnetzwerk der 

 Sicherheitsbehörden begegnet werden. Wir müssen  
„Wissen teilen und nicht nur sammeln“. 

Dies gilt auch gerade im Hinblick auf die Bekämpfung des in-
ternationalen Terrorismus. Als zentraler Kommunikationskanal 
für den Informationsaustausch in der EU und in den assoziier-
ten Drittstaaten soll SIENA (Secure Information Exchange Net-
work Application) ausgebaut werden. Bei der Fachtagung wer-

den die gemeinsamen Möglichkeiten der verschiedenen 
Ebenen praxis- und basisorientiert dargestellt. Kompetente 

Re ferenten kommen aus dem Bayerischen Landeskriminalamt, 
dem PP München, dem Bundeskriminalamt und von EUROPOL. 

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen und über  
einen regen Meinungsaustausch. Es geht nicht um die Theorie, 

 sondern um die Praxis!

Anmeldungen bitte per Mail an die Landesgeschäftsstelle  
der DPolG (info@dpolg-bayern.de) 

 < Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland ist zuletzt stark 
 angestiegen. Das hat auch mit vermehrt organisierten, reisenden 
 Einbruchsbanden zu tun.
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DPolG-Bundeshauptvorstand tagte in Berlin:

Personal und Aufgaben der Polizei, 
Flüchtlingspolitik, Terrorbekämpfung
Im Mittelpunkt der 
diesjährigen Sitzung 
des zweithöchsten Ge-
werkschaftsgremiums 
der DPolG am 19. April 
2016 standen aktuelle 
polizeiliche und sicher-
heitspolitische Themen.

 < Flüchtlingspolitik

Zu Beginn berichteten DPolG-
Bundesvorsitzender Rainer 
Wendt und sein Erster Stellver-
treter Joachim Lenders von ih-
rem Informationsbesuch auf 
den griechischen Inseln Lesbos 
und Chios. Dort hatten sie sich 
über die Arbeit von FRONTEX 
informiert, Flüchtlings-Hot-
spots besucht sowie Gesprä-
che mit Kollegen der Polizeien 
der Länder und der Bundespoli-
zei geführt. Der Flüchtlingszu-
strom prägte in den letzten 
Monaten bundesweit die Ar-
beit der Polizei und führte vor 
allem bei der Bundespolizei zu 
fast einer Million Überstunden. 

Der DPolG-Bundesvorsitzende 
machte in seinem Bericht zur 
Lage deutlich, dass das Vorha-
ben, die europäische Grenz-
schutzagentur FRONTEX zu 
 einer echten Grenzschutzbe-
hörde mit operativen Aufgaben 
zu erweitern, auch Thema beim 
Gespräch der Bundesleitung 
mit Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière Ende letzten 
Jahres gewesen war. Ebenso 
wie der Umgang mit den Über-

stunden. Eine Verjährung dieser 
mehr geleisteten Stunden wird 
die DPolG nicht hinnehmen. 

 < Entlastung der Polizei

Als einen gewerkschaftspoliti-
schen Erfolg kann die geplante 
Übertragung der Sicherung 
von Großraum- und Schwer-
lasttransporten von der Polizei 
hin zu privaten Sicherheits-
diensten gelten. Am 22. April 

2016 ist der Bundesrat einem 
Antrag Bayerns gefolgt, einen 
bundeseinheitlichen Rahmen 
zur Begleitung von Großraum- 
und Schwertransporten durch 
private und vom Staat belie-
hene Transportbegleiter zu 
schaffen. Das bedeutet in der 
Konsequenz eine personelle 
Entlastung der Polizei. 

Entlastend wird auch die 
 Abschaffung des Richtervor-

 < Wolfgang Bosbach sprach vor dem Bundeshauptvorstand über aktuelle Herausforderungen der inneren Sicherheit.

 < Die Delegierten des Bundeshauptvorstandes berieten über aktuelle gewerkschafts- und sicherheitspolitische Themen.
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behalts bei der Entnahme von 
Blutproben bei folgenlosen 
Trunkenheitsfahrten sein. 
 Rainer Wendt hatte dafür  
mit Nachdruck beim jüngsten 
Verkehrsgerichtstag in Goslar 
geworben und die Teilnehmer 
überzeugt.

 < Übernahme von Schmer-
zensgeldansprüchen

Bekanntermaßen werden 
 Angehörige des öffentlichen 
Dienstes und insbesondere 
 Polizeibeamtinnen und -beam-
te während ihrer Dienstaus-
übung immer öfter Opfer von 
gewalttätigen Angriffen. Nicht 
selten tragen sie dabei erhebli-
che Verletzungen davon, wor-
aufhin ihnen Schmerzensgeld-
ansprüche gegen den oder die 
Schädiger zuerkannt werden.

Die DPolG sieht es unter dem 
Gesichtspunkt der Fürsorge-
pflicht des Dienstherrn als not-
wendig an, Polizeibeamtinnen 
und -beamte bei der Durchset-
zung von zivilrechtlichen An-
sprüchen gegen Gewalttäter 
zu unterstützen und bei einem 
gerichtlich zugesprochenen 
Schmerzensgeldanspruch in 
Vorleistung zu gehen. Die Bun-
desleitung tritt deshalb an die 
Innenministerkonferenz heran 
und bittet diese dafür zu sor-
gen, dass in allen Bundeslän-
dern der in der Forderung der 
DPolG enthaltene Fürsorge-
gedanke aufgegriffen und ein 
gerichtlich zugesprochener, 
aber nicht durchsetzbarer 
Schmerzensgeldanspruch von 
im Dienst verletzten Beamtin-
nen und Beamten möglichst un-
bürokratisch ausgeglichen wird.

 < Rede vor dem 
 Bundeshauptvorstand: 
 Wolfgang Bosbach

Ein herzlicher Empfang wurde 
Wolfgang Bosbach MdB, CDU-
Bundestagsabgeordneter und 
Innenexperte, auf der Bundes-
hauptvorstandssitzung in Ber-
lin bereitet. Bosbach bedankte 
sich für die Einladung mit den 
Worten, er fühle sich wie unter 
Freunden. Die Polizei leiste ge-

rade in diesen Zeiten einen 
hervorragenden Dienst mit viel 
Engagement. Auch der Humor 
komme nicht zu kurz, wie er in 
so mancher Begegnung mit 
 Polizisten es erlebt habe.

In seiner rund einstündigen 
Rede schlug Bosbach einen 
 Bogen von den Krisen und Kon-
flikten im 20. Jahrhundert hin 
zu aktuellen Herausforderun-

gen durch Flüchtlingsströme 
und Terrorgefahren. Ohne eine 
historische Betrachtung könne 
man die politische Situation 
heute nicht verstehen. Und  
vor allem: Die Bedrohungen 
von heute lassen sich nicht  
mit den Mitteln von gestern 
bekämpfen. 

Glaubten viele 1989/90 die 
 Katastrophen des 20. Jahrhun-
derts seien überwunden, das 
„Ende der Geschichte“ nahe 
und die westliche Gesell-
schaftsordnung werde ihren 
Siegeszug um die Welt antre-
ten, so wurde man in den fol-
genden Jahren eines Besseren 
belehrt. Heute, nach 25 Jahren, 
haben wir Sorgen, die so nicht 
voraussehbar waren. Zahlrei-
che Konflikte bestimmen das 
Weltgeschehen, der Ukraine-

Russland-Konflikt, der Syrien-
krieg und als ultimative Her-
ausforderung der Islamische 
Staat (IS). Die vielen Auseinan-
dersetzungen haben in jüngs-
ter Zeit eine Fluchtbewegung 
ausgelöst, mit deren Folgen 
 Europa und vor allem Deutsch-
land nun umgehen müssen. 
Hinzu kommt die Herausforde-
rung, Antworten auf die anhal-
tende Terrorgefahr zu finden. 

Die Grenzen zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit ver-
schwinden immer mehr, so 
Bosbach.

 < Polizei braucht 
 Ermittlungsinstrumente

Finde der Staat Antworten,  
wie mit der akustischen Wohn-
raumüberwachung („Großer 
Lauschangriff“) oder der Vor-
ratsdatenspeicherung umzuge-
hen ist, sind die Kritiker stets 
sofort zur Stelle. Der Weg in 
den Überwachungsstaat sei 
nicht mehr fern, heißt es dann. 
Oft sind jedoch Verbindungs-
daten die einzigen Ermittlungs-
ansätze, die der  Polizei zur Ver-
fügung stehen. Vergessen 
werden darf nicht, dass Terro-
risten zu allem entschlossen 
sind, das erschwert die Tätig-

keit der Ermittler bei der Gefah-
renabwehr. Die Ermittlungsins-
trumente, die jetzt auf den Weg 
gebracht wurden, sind deshalb 
richtig und notwendig. Und sie 
werden auch äußerst maßvoll 
angewandt, wie die bisherigen 
Zahlen zeigen. Am Ende dürfen 
nicht die Opfer von Straftaten 
vergessen werden. Leider sei 
dies immer wieder der Fall.

 < Grenzsicherung und 
 Integration

In den vergangenen Jahren und 
Monaten sind viele Menschen 
aus anderen Kulturkreisen zu 
uns gekommen. Die Integrati-
on dieser Menschen wird eine 
Mammutaufgabe sein, so 
Wolfgang Bosbach. Zunächst 
müsse jedoch wieder eine ge-
regelte Flüchtlingsaufnahme 
erfolgen. Die war mit der Ent-
scheidung vom September 
2015, die, wenn sie einmalig 
geblieben wäre, richtig war, 
außer Kraft gesetzt worden. 
Das Dublin-Abkommen galt 
nicht mehr, eine Überprüfung, 
wer genau in unser Land 
kommt, fand nicht statt. Das 
muss, sagte Bosbach, auch vie-
le Polizisten frustriert haben, 
die ihren gesetzlichen Auftrag 
nicht erfüllen konnten. Denn 
es ist leider so, dass Flüchtlin-
ge, deren Herkunft nicht ge-
klärt sei, deren Identität unklar 
ist, ein Problem darstellen. 
Letztlich muss die EU die Siche-
rung ihrer Außengrenzen als 
Priorität wahrnehmen. Allein 
auf die jetzt getroffene Über-
einkunft mit der Türkei dürfe 
man sich nicht verlassen. 

Am Ende seines Vortrags kam 
Bosbach nochmal auf das The-
ma Polizei und Sicherheit und 
Deutschland. Die Gefahr, die er 
sehe – und darin stimmte er 
mit Rainer Wendt überein –  
sei der schlanke und schwache 
Staat. Wenn sich der Staat – 
konkret die Polizei – aus vielen 
Gebieten zurückzieht, dann 
werden sich auch die Bürgerin-
nen und Bürger abwenden und 
ihre Sicherheit selbst in die 
Hand nehmen. Das könne 
 niemand wollen.  

 < Ein Dankeschön für den „Freund der Polizei“ Wolfgang Bosbach aus den 
Händen von Rainer Wendt.
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Frontex-Einsatz an der Außengrenze Europas

DPolG-Bundesleitung besuchte 
Einsatzkräfte auf Lesbos und Chios
Joachim Lenders, 1. stellver-
tretender Bundesvorsitzender, 
und Bundesvorsitzender Rainer 
Wendt nahmen an einer Dele-
gationsreise des Geschäfts-
führers der AG Internationale 
Polizeimissionen teil, um die 
Einsatztätigkeit der Frontex-
Kräfte und die Arbeitsbedin-
gungen der Kolleginnen und 
Kollegen  vor Ort zu erkunden. 
In zahlreichen Gesprächen mit 

Verantwortlichen wurde die 
Komplexität und politische Bri-
sanz der Arbeit deutlich, ange-
fangen von der Streifentätig-
keit direkt an der Seegrenze, 
sozusagen in Sichtweite der 
Türkei, von wo aus noch vor 
wenigen Wochen Tausende 
Menschen immer wieder in 
abenteuerlichen Booten Grie-
chenland angesteuert hatten. 

Die Menge an Menschen hat 
nach den Vereinbarungen der 
Bundesregierung mit der Tür-
kei deutlich nachgelassen, Zeit 
für Entwarnung ist noch lange 
nicht. Diejenigen Menschen, 
die sich in verschiedenen 
Camps auf den Inseln aufhal-
ten, müssen registriert wer-
den, was mitunter eine kom-

plizierte und aufwendige 
Spezialistentätigkeit ist. So 
muss ihre Herkunft geklärt 
werden, was in sogenannten 
Screenings durch gezielte Be-
fragungen geschieht. 

Wer eine solche Arbeit macht, 
muss starke Nerven haben, im-
merhin wird die Verschleierung 
der eigenen Herkunft vor allem 
dann immer wieder versucht, 

wenn klar ist, dass man als 
Asylsuchender keine wirkliche 
Bleibeperspektive hat, etwa, 
weil man aus einem sicheren 
Land kommt und keine Aner-

kennung als Schutzsuchender 
zu erwarten hat. Das gilt auch 
für die anschließende erken-
nungsdienstliche Behandlung 
und Übertragung der Daten in 
die griechische Hauptstadt. 

 < Polizei ist gefordert

Dass die örtliche Polizei vor 
 besondere Herausforderungen 
gestellt ist, verwundert ange-
sichts der Vielzahl von Men-
schen nicht, die sich in den re-
lativ kleinen Gemeinden jetzt 
zusätzlich aufhalten. Selbst 
wenn jetzt nur wenige Men-
schen hinzukommen, werden 
die Asylverfahren schon wegen 
der Fristenregelungen mögli-
cherweise Monate dauern;  
erst dann kann mit der Rück-
führung begonnen werden.  
In dieser Zeit müssen die Men-
schen ordnungsgemäß unter-
gebracht und versorgt werden. 
Zusätzliche Polizeikräfte gibt 
es kaum, die örtliche Polizei ist 
in dramatischer Weise gefor-
dert. 

In vielen Gesprächen mit den 
eingesetzten Kräften schilder-
ten diese, wie dramatisch 
manche Begegnungen mit zu-
gereisten Menschen verlaufen, 
wie sorgfältig und korrekt die 

Verfahren zur Identitätsfest-
stellung und Registrierung ab-
gearbeitet werden müssen. 
Rainer Wendt: „Angesichts  
der Debatten in Deutschland 
steht die Frontex-Mission 
 natürlich im Blickpunkt der 
 öffentlichen Betrachtung, was 
die Arbeit nicht erleichtert. 
Aber es ist natürlich notwen-
dig, Griechenland zu unter-
stützen, wenn wir nicht wol-
len, dass es wieder zu völlig 
unkontrollierten Wanderungs-
bewegungen kommt.“ 

Durch den Besuch in den 
Camps konnte sich die Dele-
gation von den Bedingungen 
ein Bild machen, in denen die 
Menschen dort leben. Über-
einstimmung herrschte darin, 
dass diese Bedingungen an-
gemessen und korrekt sind.  
 Joachim Lenders: „Wenn gele-
gentlich in der Öffentlichkeit 
das Bild erzeugt wird, diese 
Menschen wären hier in men-
schenunwürdigen Gefängnis-
sen untergebracht, muss dem 
eindeutig widersprochen wer-
den. Alle Organisationen und 
Beschäftigten der öffentlichen 
Verwaltung geben sich große 
Mühe, die Bedingungen so er-
träglich wie möglich zu gestal-
ten und dies gelingt auch.“ 

 < Joachim Lenders, 1. stellvertretender Bundesvorsitzender, Markus Bier-
schenk, Bundesministerium des Innern, und Dieter Wehe, Vorsitzender 
der AG Internationale Polizeimissionen (von links) informieren sich  
über eine erste Aufnahmestation für Flüchtlinge. Diese steht seit dem 
20. März leer, nachdem aus der Türkei kaum noch Flüchtlinge kamen.

 < DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt informiert sich in einem Camp 
einer NGO-Organisation über die Wege vor Ort.

 < Mit solch einem Boot, das nur 
notdürftig zusammengehalten 
wird, kommen bis zu 80 Flücht-
linge auf den griechischen 
 Inseln an.
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Terrorgefahr verlangt  
optimale Schutzausstattung
Zeitgemäße Fahrzeuge für den Ernstfall

Die derzeitige Sicherheitslage in 
Deutschland – gekennzeichnet 
von der Bedrohung durch terro-
ristische Anschläge – stellen Si-
cherheitsbehörden und Nach-
richtendienste vor eine noch 
nie dagewesene Herausforde-
rung. Stellen die täglichen An-
forderungen wie Kriminalitäts-
bekämpfung, Begleitung von 
Demonstrationen und Fußball-
spielen oder Verkehrssicher-
heitsarbeit die Polizei eh schon 
personell und ausstattungsbe-
zogen auf die Probe, so bildet 
die Gefahr durch den Terroris-
mus eine völlig neue Kategorie. 
Die Fragen nach Personal, Aus-
stattung und Zusammenarbeit 
der Sicherheitsbehörden und 
Nachrichtendienste erfordern 
völlig neue Antworten. 

Die Einsatzbereitschaft der 
Kolleginnen und Kollegen so-
wie die kalkulierte Risikobereit-
schaft werden wesentlich 
durch die verfügbare Einsatz-
ausstattung und das Vertrauen 
in dessen Funktionsfähigkeit 
bestimmt.

 < Neue Bedrohung  
durch neue Waffen

Die Attentate von Paris im ver-
gangenen Jahr haben den Blick-
winkel von Polizisten und vor 
allem von Politikern auf die 
„neue“ Bedrohung durch die 
dort eingesetzte Munition, 
nämlich 7,62 x 39 Millimeter 
Hartkern (landläufig Kalaschni-
kow-Kaliber) verändert. Dabei 
existiert die Bedrohung schon 
seit Jahren. Dass es in Deutsch-
land bisher keinen Angriff mit 
Waffen in diesem Kaliber gab, 
ist wohl eher dem Zufall zuzu-
schreiben.

Derzeit verfügt die Polizei über 
keine Fahrzeuge, die dieser Be-
drohung zuverlässig widerste-

hen können. Der brave Sonder-
wagen vier (SW 4) stellt keinen 
zeitgemäßen Schutz mehr dar 
und ist schwerlich nachzurüs-
ten. Er entspricht darüber hin-
aus auch fahrzeugtechnisch 
nicht mehr einem modernen 
Stand. 

Deshalb fordert die Deutsche 
Polizeigewerkschaft 

 > ein hinlänglich mobiles 
 allradgetriebenes System, 

 > mit zeitgemäßem, bedro-
hungsadäquatem ballisti-
schen Schutz rundum, der 
über ausreichende Leistungs-
reserven verfügt, 

 > welches breitbandig einsetz-
bar von Transport- bis zu 
 Evakuierungseinsätzen ist, 

 > größtmögliche Transport-
kapazität für bis zu zehn 
 Polizisten mit Schutzaus-
stattung bietet,

 > ein öffentlich vertretbares 
und akzeptiertes Design 
 aufweist,

 > keine technische Goldrand-
lösung darstellt, 

 > bei dem Service und Instand-
setzung in handelsüblichen 
Werkstätten im gesamten 
Bundesgebiet möglich ist  
und

 > das sich durch einfache Be-
dienung und Pflege auszeich-
net.

Um der aktuellen Bedrohung 
mindestens auf Augenhöhe 
begegnen zu können, lohnt 
sich ein Blick auf marktreife 
 geschützte Fahrzeuge, die auf 
dem Markt bereits angeboten 
werden.

 < Fahrzeuge mit 
 bestmöglichem Schutz

Derartige Fahrzeuge bieten op-
timalen Schutz, genügend Stau-
raum und Volumen für Stan-
dard- und Spezialeinsätze. Das 
ballistische adaptive Schutz-
konzept ermöglicht einen 

 vollständigen Rundumschutz 
gegen die oben angeführte Be-
drohung und – sofern erforder-
lich – durch Austausch von 
Schutzelementen sogar einen 
Aufwuchs auf höhere Schutz-
forderungen. Das Fahrzeug ist 
wie Tausende Lkw auf Basisge-
stellen in einem dichten Werk-
stattnetz bundesweit einsetz-
bar. Nutzlastreserven von bis zu 
vier Tonnen ermöglichen auch 
in den nächsten Jahren weitere 
Auflastung mit Schutzelemen-
ten oder mitzuführendem Ge-
rät und Ausstattung. Die ge-
panzerte Mannschaftskabine 

erlaubt beste Sicht, Kommuni-
kation und sogar Fahrerwechsel 
unter Schutz. Notlaufeigen-
schaften, eine Reifendruck-
regelanlage, Klimatisierung, 
Standheizung sowie eine ABC-
Schutzbelüftung sind Standard. 
Obwohl  militärisch entwickelt 
und  qualifiziert, lässt gerade  
die Nutzung handelsüblicher 
Lkw-Komponenten einen 
akzep tablen Marktpreis erwar-
ten. Der große Heckbereich mit 
Sichtscheiben ist konzeptbe-
stimmend. Dieses Volumen 
kann modular für unterschied-
lichste Sitz- oder Ausstattungs-
varianten genutzt werden. 

Ballistischer Schutz ist eine phy-
sikalische, keine politische Grö-
ße. Die Bedrohungslage ist so-
mit von Hamburg bis München 
nahezu identisch. Der föderalis-
tische Ansatz, ohne einheitliche 
Qualitätsstandards die Beschaf-
fung geschützter Fahrzeuge in 
jeweiliger Länderhoheit nach 
Kassenlage durchzuführen, be-
hindert eine schnelle einheitli-
che Beschaffung. Die Notwen-
digkeit einer Beschaffung steht 
nach DPolG-Ansicht aber außer 
Frage. Es gilt nunmehr, zügig 
einen einheitlichen Forderungs-
katalog für ein geschütztes 
Fahrzeug neuester Generation 
für die Polizei auf den Weg zu 
bringen. „Unsere Vorschläge 
liegen jetzt auf dem Tisch. Wir 
können und wollen uns keine 
mehrjährige Beschaffung nach 
Kassenlage erlauben. Denn bei 
geringen Stückzahlen beraubt 
sich der Staat zulasten der Steu-
erzahler und zulasten der Poli-
zisten in diesem Land ohne Not 
einer vernünftigen Verhand-
lungs position. Es geht nicht um 
militärische Aufrüstung, es 
geht um zeitgemäßen Schutz 
derjenigen, die am Ende im ter-
roristischen Anschlagsfall ihr 
Leben für uns riskieren.“, so 
DPolG-Bundesvorstandsmit-
glied Bodo Pfalzgraf. 

 < Die Firma Rheinmetall MAN Military Vehicle (RMMV) hat bereits vor 
 Monaten einen serienreifen Demonstrator auf einem handelsüblichen 
MAN-Lkw-Fahrgestell vorgestellt, der den genannten Anforderungen 
komplett gerecht wird.
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DPolG unterbreitet eigene Vorschläge bei Anhörung vor EU-Ausschuss

Europäische Bestrebungen,  
das Waffenrecht zu verschärfen
Die Terroranschläge in Paris 
und Brüssel haben die EU ver-
anlasst, zahlreiche, zum Teil 
sehr weitreichende Waffen-
rechtsverschärfungen zu erwä-
gen und eine schnellstmögli-
che Umsetzung in nationales 
Recht anzustreben. Die DPolG 
wurde vom Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss 
beratend um Stellungnahme 
gebeten. In diesem Ausschuss 
sind Arbeitgeberverbände, Ge-
werkschaften und andere Inte-
ressengruppen vertreten.

Neben der DPolG waren die 
 italienische Polizeiarbeiterge-
werkschaft, das Stockholmer 
Friedensinstitut sowie Vertre-
ter von Fachverbänden des 
Waffenhandels und der Jagd 
geladen. Waffenrecht ist the-
matisch nicht nur für den 
 „echten Polizeivollzug“ von 
 Relevanz, sondern in den 
 Bundesländern Brandenburg, 
Berlin, Hamburg, Nordrhein-
Westfalen sind alle örtlichen 
Waffenerlaubnisbehörden 
Dienststellen der Polizei. In 
mehreren weiteren Bundeslän-
dern stellt die Polizei ebenfalls 
Waffenbehörden, die Mittelbe-
hörden, die Fachaufsicht pp. 
Schon aufgrund dieser breiten 
Spanne ist dieser Themenkom-
plex von zentraler Bedeutung.

Aus unserer Sicht muss das Ziel 
gesetzlicher Regelungen die 
Bekämpfung von Terrorismus 
und (organisierter) Kriminalität 
sein. Nur wirkungsvolle und 
eindeutige Regelungen lassen 
eine effektive und effiziente 
Umsetzung zu. Unklare Rege-
lungen bedeuten Rechtsun-
sicherheit bei polizeilichen 
Maßnahmen. Ineffiziente Re-
gelungen belasten den ohne-
hin dünnen Personalkörper  
mit weiterem und vor allem 
oftmals unsinnigem Aufwand. 

Daher war die „Marschrich-
tung“ klar:

Die DPolG begrüßt es, dass 
 europaweit einheitliche Rege-
lungen für folgende Themen-
bereiche angestrebt werden: 
Deaktivierte Waffen (Dekora-
tionswaffen, Waffen, deren 
 wesentlichen Teile dauerhaft 
derart unbrauchbar gemacht 
worden sind, dass ein Rückbau 
in funktionsfähige Schusswaf-
fen mit allgemein gebräuchli-
chen Werkzeugen nicht mehr 
möglich ist); Alarmwaffen/
Schreckschusswaffen („Gas-
pistolen“, Schreckschuss-, Reiz-
stoff- und Signalwaffen in 
Deutschland mit Zulassungs-
zeichen „PTB im Kreis“) – Ein-
heitliche Kennzeichnung von 
Schusswaffen und wesentli-
chen Teilen (unter anderem ein-
deutige Herstellungsnummern, 
klare Angaben zu Hersteller- 
und  Importeur et cetera).

Allerdings – und das wurde in 
Brüssel deutlich klargestellt – 
müssen diese Regeln so aus-
gestaltet werden, dass die der-
zeitigen Besitzer von bisher 
rechtmäßig erworbenen Waf-
fen vor Kriminalisierung ge-
schützt sind. Es darf auf keinen 
Fall dazu kommen, dass gegen 
normale Bürger strafrechtliche 

Ermittlungen einzuleiten sind, 
nur weil deren Eigentum „über 
Nacht nicht mehr EU-konform 
ist“! Polizeiliche Ressourcen 
sollten nämlich in den Kampf 
gegen echte Kriminelle und 
Terroristen investiert werden.

 < Regelungen in 
 Deutschland

Die DPolG unterstützt aus-
drücklich die Errichtung natio-
naler Waffenregister. Diese 
 Register sollten nach unserer 
Ansicht unbedingt auch die 
Waffen des Fachhandels bein-
halten. Nur so ist eine lückenlo-
se Überwachung des gesamten 
Lebenszyklus einer Waffe mög-
lich und ein Abfluss von Schuss-
waffen in illegale Kanäle kann 
erkannt werden. Dieser Auffas-
sung ist übrigens auch der Ar-
beitskreis Innere Sicherheit 

(AK II) der Innenministerkonfe-
renz, der eine solche Erweite-
rung auch als Beschlussfassung 
der Frühjahrssitzung empfiehlt.

Die vorgeschlagene zeitliche 
Befristung von waffenrechtli-
chen Erlaubnissen auf maximal 
fünf Jahre bedeutet einen sehr 
hohen und aus fachlicher Sicht 
unnötigen Verwaltungsauf-
wand: Allein in Deutschland 
müssten dann jährlich über 
eine halbe Million Erlaubnisse 
erneuert werden. Aus verwal-
tungspraktischen Gründen 
sollte daher unbedingt weiter-
hin die Möglichkeit bestehen, 
Erlaubnisse unbefristet zu er-
teilen, wenn sichergestellt ist, 
dass innerhalb der vorgeschla-
genen Frist eine Überprüfung 
der Zuverlässigkeit des Erlaub-
nisinhabers bei den Gerichten, 
Staatsanwaltschaften und der 
Polizei erfolgt. Dies kann, wie 
seit einigen Jahren bereits 
praktiziert, auch automatisiert 
erfolgen. In Deutschland muss 

 < Für die DPolG nahm EKHK Niels 
Heinrich, stellvertretender Leiter 
der Fachlichen Leitstelle des Natio-
nalen Waffenregisters (www.nwr-
fl.de) und Waffensachverständiger, 
Hamburg, an der Anhörung teil. Er 
ist seit vielen Jahren hauptberuflich 
mit dem Waffenrecht befasst und 
berät zahlreiche Ministerien und 
Länderpolizeien. Er ist einer der Au-
toren des aktuellen Standardkom-
mentars „Steindorf“ zum Waffen-
recht.
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 < Waffenrecht in Deutschland: 
Zuverlässigkeits- und Eignungs-
prüfung muss mindestens alle 
drei Jahre  erfolgen.
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diese sogenannte Zuverlässig-
keitsprüfung mindestens alle 
drei Jahre erfolgen.  

Ein sehr emotionales Thema ist 
auch das angedachte Verbot 
von halbautomatischen Feuer-
waffen, deren Aussehen an 
Kriegswaffen erinnert. Dieses 
Vorhaben betrachtet die DPolG 
als kontraproduktiv. Es geht 
nicht um ein Verbot von Waf-
fen, die bestimmte technische 
Parameter aufweisen, sondern 
ausschließlich um das reine 
Aussehen dieser Waffen. Eine 
kriegswaffenähnlich aussehen-
de Sport- oder Jagdwaffe wäre 
dann verboten, dieselbe Waffe 
mit einem hübschen braven 
Äußeren (bei selber Funktion, 
gleichem Kaliber, gleicher Ma-
gazinkapazität et cetera wäre 
aber erlaubt). Gerade bei die-
sem Thema begibt man sich 
schnell auf eine emotionale 
Ebene nach dem Motto: „So-
was braucht niemand!“ Dies ist 
aber gar nicht das Thema, son-
dern die Fragestellung: Ist ein 
solches Verbot mit einer sol-
chen Formulierung sinnvoll? 

 < Praktikabilität für  
die Polizei

Aus polizeilicher Sicht kann 
eine Waffe nicht gefährlich ge-
nug aussehen! Wenn sich eine 
Person mit einer solchen Waffe 
in der Öffentlichkeit bewegt, 
wird erfahrungsgemäß sofort 
die Polizei verständigt. Bei Ge-
genständen, die nicht wie ech-
te gefährliche Waffen ausse-
hen ist dies hingegen nicht der 
Fall. Aus unserer Sicht bedenk-
lich und auch im Widerspruch 
zu den Regelungen, die getarn-
te Waffen als besondere Ver-
botsgegenstände einstufen. 
Auch werden Kollegen, die sich 
mit dem alten Waffenrecht vor 
2003 beschäftigen mussten, 
sich auch noch an den damali-
gen § 37 WaffG -ALT- erinnern, 
der sogenannte Anscheins-
(Kriegs-)waffen betraf und ge-
nau dieselbe Intuition hatte 
wie die jetzige EU-Initiative. 
Bei der Novellierung des Waf-
fengesetzes 2003 wurde übri-
gens diese Regelung aufgrund 

der in allen Bundesländern ge-
machten schlechten Erfahrun-
gen hinsichtlich Praktikabilität, 
Klarheit, Ineffizienz sowie un-
nötiger Arbeitsauslastung 
nicht übernommen. 

Die Frage, ob eine individuelle 
Kennzeichnung und Registrie-
rung von Munition im Privatbe-
sitz als sinnvoll erachtet wird, 
wurde aufgrund des außerhalb 
jedes Verhältnisses stehenden 
Verwaltungsaufwandes und 
der nahezu unmöglichen tech-
nischen Möglichkeit eine klare 
Absage erteilt. 

Seitens der DPolG wurde em p-
fohlen, einen länderübergrei-
fenden Datenaustausch bei 
 Erlaubnissen für den Import 
und Export von Waffen anzu-
streben, bevor die tatsächliche 
Lieferung freigegeben wird. In 
der Praxis ist es derzeit kaum 
möglich festzustellen, ob ein 
vorgelegtes Einfuhrdokument 
eines Mitgliedstaates echt, ver-
fälscht ist oder ob es sich um 
eine Totalfälschung handelt. 
Auch kann in der Regel nicht 
festgestellt werden, ob mit 
dem vorgelegten Dokument 
bereits eine oder mehrere 
Transaktionen getätigt wur-
den. Dieser Missstand wird  
von Kriminellen zur illegalen 
Beschaffung von Schusswaffen 
genutzt. Eine relativ einfache 
Datenplattform für die betrof-
fenen staatlichen Stellen wür-
de einen deutlichen Sicher-
heitsgewinn darstellen.

Ebenso empfahl die DPolG ei-
nen europäischen Datenaus-
tausch für die Fälle vorzuse-
hen, bei denen Personen der 
Umgang mit Schusswaffen aus 
Gründen der inneren Sicher-
heit im Rahmen von Einzelfall-
entscheidungen (in Deutsch-
land: Waffenverbote gemäß 
§ 41 WaffG) verboten wurde.

Unsere Überzeugung ist, dass 
die von uns vorgeschlagenen 
Maßnahmen zielführender und 
einfacher zu erreichen sind als 
die Maßnahmen und Regelun-
gen, gegen die wir uns ausge-
sprochen haben. 
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Zum Gedenken an Hans-Dietrich Genscher
Mit einem von Bundespräsident Gauck ange ordneten Staatsakt nahm die 
Bundesrepublik Deutschland am 17. April 2016 in Bonn Abschied von Hans-
Dietrich Genscher, der am 31. März 2016, nur wenige Tage nach Vollendung 
des 89. Lebensjahres, verstorben war.

Geboren am 21. März 1927 in 
Reideburg vor den Toren von 
Halle an der Saale, war Hans-
Dietrich Genscher einer der 
prägendsten Politiker der deut-
schen Nachkriegsgeschichte. 
Alleine 23 Jahre gehörte der 
FDP-Politiker verschiedenen 
Bundesregierungen als Innen- 
(1969 bis 1974) und Außen-
minister (1974 bis 1992) an. 
Wenngleich seine Zeit als 
 „ewiger Außenminister“ und 
insbesondere seine Rolle beim 
Zustandekommen der deut-
schen Einheit die politische Bio-
grafie bestimmt, ja überlagert, 
so darf und soll auch seine Zeit 
und Leistung als Innenminister 
nicht vergessen werden.

Als Hans-Dietrich Genscher 
dieses Amt übernahm, stand 
die Innenpolitik in Deutschland 
vor den Herausforderungen 
des wachsenden Terrorismus, 
insbesondere durch die Bil-
dung der RAF. Genscher selbst 
gehörte, wie wir heute wissen, 
zu den möglichen Zielpersonen 
der Linksterroristen.

 < Alles für den Schutz  
des Rechtsstaats

In seine Amtszeit fielen der bis 
dahin größte Ausbau des Bun-
deskriminalamts, des Bundes-
grenzschutzes und des Verfas-
sungsschutzes – alles mit dem 
Ziel des Schutzes des Rechts-
staats. Mit dem 1991 einge-
setzten BKA-Präsidenten 
 Herold hielten elektronische 
Datenverarbeitung, Meldesys-
teme und Datenaustausch 
 zwischen den Länderpolizeien 
und dem BKA zur Intensivie-
rung der Fahndungsmöglich-
keiten Einzug. Nur so war es 
möglich, den harten Kern der 
RAF bis Ende 1972 zu fassen.

Als „Tiefpunkt seiner politi-
schen Karriere“ bezeichnete 
Hans-Dietrich Genscher die 
Geiselnahme israelischer 
Sportler durch Palästinenser 
während der Olympischen 
Spiele 1972 in München und 
deren dramatischen Ausgang. 
Obgleich er gar nicht zuständig 
war, übernahm er Handlungs-
verantwortung, ja bot sich 
selbst als Austauschgeisel an. 
In der Aufarbeitung wies er im 

September 1972 den BGS an, 
die Anti-Terror-Einheit GSG 9 
aufzustellen. Bereits im Juni 
1972, also noch vor den Ereig-
nissen in München, hatte der 
Deutsche Bundestag auf Gen-
schers Vorlage hin beschlos-
sen, den BGS als „Eingreifreser-
ve des Bundes“ zu entwickeln. 
Angesichts der  Zuständigkeit 
der Bundesländer für die Poli-
zei ein damals sehr umstritte-
ner Vorgang.

 < Tarifverhandler

Als Bundesinnenminister war 
Hans-Dietrich Genscher aber 
auch Verhandlungsführer des 
Bundes bei den Tarifverhand-
lungen für den öffentlichen 
Dienst sowie steter Gesprächs-
partner der Gewerkschaften im 
Polizeibereich. Zu seinen ersten 
Tarifverhandlungen Ende 1969 
prophezeite die „ZEIT“ dem 
 Minister noch einen schweren 
Gang. In dieser und in folgen-
den Runden gelang es aber, im 
Vergleich zu den Vorjahren 
gute Abschlüsse zu erzielen,  
die den Einkommensrückstand 
des öffentlichen Dienstes ins-
gesamt deutlich verkürzten. 
Auch für die Belange der Polizei 
hatte der Minister – nicht nur 
in organisatorischen, techni-
schen oder personellen Fragen 
– ein offenes Ohr. So verhan-
delte er im November 1970 im 
Rahmen der IMK mit Delegatio-
nen der damaligen PDB und der 
ÖTV (die GdP hatte sich ausge-
klinkt) über soziale Verbesse-
rungen für die Polizei. PDB und 
ÖTV konnten dabei eine „Zula-
ge zur Besoldungsgruppe A 9“ 
als neues Spitzenamt im mitt-
leren Dienst durchsetzen. Die 
bereits für 1971 vorgesehene 
Einführung scheiterte dann 
 jedoch und konnte erst 1978 
realisiert werden. In vielen 
 weiteren Fragen (Stichworte 
Besoldung, Weihnachtsgeld, 
Erschwerniszulage, Laufbahn-
gestaltung – zweigeteilte Lauf-
bahn als erstes beim BKA ein-
geführt – unter anderem –  
war Hans-Dietrich Genscher 
Gesprächs- und Verhandlungs-
partner der PDB, die ihn auch 
als Redner bei ihren gewerk-
schaftlichen Großveranstaltun-
gen stets gerne willkommen 
hieß.

Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft verneigt sich vor dem 
Lebenswerk Hans-Dietrich 
Genschers und wird den gro-
ßen Minister stets in ehrender 
Anerkennung bewahren. 

 < Bundesdelegiertentag im Juni 1972 in Stuttgart. Der damalige Bundesin-
nenminister Hans-Dietrich Genscher spricht zu den Delegierten der PDB.

 < 5. und 16. November in Bonn. Polizeigewerkschaften verhandeln über 
Verbesserungen für die Polizei (Schmidt [ÖTV], Kruschka [ÖTV], Beecken 
[ÖTV], Gregg [PDB], Brockmann [PDB], Erlenkötter [PDB], Präsident Botz, 
Minister Schur, Minister Genscher, Senator Ruhnau, von links).
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Im letzten POLIZEISPIEGEL stellten wir das Buch „110 Gründe, Polizist zu sein“ 
vor. Um einen Eindruck vom Buch zu bekommen, drucken wir in loser Folge 
Auszüge aus dem Buch ab. Diesmal Grund Nummer 63:

Weil kein Tag wie der andere ist
„Bei der Polizei ist kein Tag wie 
der andere.“

Mit diesem Spruch hat mich 
damals der Personalwerber 
meiner jetzigen Behörde ange-
sprochen. Auch wenn er mit 
dem Versprechen, dass ich 
Hubschrauber fliegen und Fer-
rari fahren könne, nicht Wort 
gehalten hat, stimmt diese 
Aussage wirklich.

Obwohl sich im Laufe der Zeit 
natürlich Routinen entwickeln 
und man häufig mit denselben 
Einsatzanlässen wie „Verkehrs-
unfällen“, „Ruhestörungen“, 
„Schlägereien“ und „Streitigkei-
ten“ konfrontiert wird, ist jeder 
Einsatz doch ein bisschen an-
ders. Während der Auffahrun-

fall an dem einen Tag schnell 
aufgenommen ist, gibt es am 
nächsten Tag bei gleichem 
 Szenario eine verletzte Person 
und eine Schlägerei zwischen 
den Unfallgegnern. Auch eine 
Flucht vom Unfallort ändert 
sofort den ganzen Sachverhalt.

Neben diesen häufigen „Ein-
satzanlässen“ bringen außer-
gewöhnliche Großeinsätze 
eine besondere Spannung und 
Faszination mit sich. Die Stich-
wörter „Amokalarm“, „Schuss-
abgabe“ und „Geiselnahme“ 
können da schon kurz eine 
Gänsehaut auslösen.

Auch die Gestaltung des Ar-
beitstages bezüglich etwaiger 
Pausen lässt sich schwer pla-

nen. Während an manchen 
 Tagen wider Erwarten doch 
viel los ist, herrscht zu Rush-
hour-Zeiten unerwartet Ein-
satzebbe. Da wir im Streifen-
dienst auf Notrufe reagieren, 
ist eine solche Prognose immer 
schwierig. Eine gewisse Flexibi-
lität ist daher für Polizistinnen 
und Polizisten unabdingbar. 
Allerdings ergeben sich auch 
Freiräume, die andere Arbeit-
nehmer nicht haben. Diese las-
sen sich dann „flexibel“ und 
nach Belieben gestalten. Sei es 
die Fußstreife am Badesee und 
an der Eisdiele vorbei, der Kon-
trollgang im Einkaufscenter 
oder der Kaffee am Feldrand 
bei Sonnenuntergang mit der 
Kollegin, es bestehen unzähli-
ge individuelle Möglichkeiten.

Neben diesen Freiräumen gibt 
es kaum etwas Schöneres als 
die unterschwellige Spannung, 
wann das Funkgerät wieder 
knackt und was wohl als 
Nächstes passieren wird: ein 
Einbruch, eine Verfolgungs-
fahrt oder doch eine Schläge-
rei? – Wer weiß. 

 < Ann-Kathrin Richter.Henry Haack: 
110 Gründe, Polizist zu sein. 
Schwarzkopf&Schwarzkopf, 2016
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Viel vor: Einsatzbetreuung, neue 
Werbemittel, Ideen für die DPolG-App
Sitzung der Bundesjugendleitung der JUNGEN POLIZEI in Hamburg 

Zu ihrer jüngsten Sitzung im 
Februar traf sich die Bundesju-
gendleitung der JUNGEN POLI-
ZEI auf Einladung der DPolG 
Hamburg in der Geschäftsstel-
le der Hansestadt. Zum ersten 
Mal dabei war Katja Sorgen 
aus Rheinland-Pfalz, die auf 
der letzten Bundesjugendkon-
ferenz in die Bundesjugend-
leitung gewählt worden war. 
Außerdem anwesend waren 
Daniel Jungwirth, Michael 
Haug, Sebastian Gruner und 
Matthias Hoppe, der als Mit-
glied der DPolG Hamburg eine 
Sitzung in deren Geschäftsstel-
le angeregt hatte.

 < Viel vorgenommen

Der 1. stellvertretende Bun-
desvorsitzende der DPolG und 
Landesvorsitzende der DPolG 
Hamburg, Joachim Lenders, 
begrüßte die JUNGE POLIZEI. 
Die Themen des ersten Tages 
betrafen vor allem die Planun-
gen für Events und Einsatzbe-
treuungen im Jahr 2016. So 
steht Ende April ein Besuch 
des US-Präsidenten Barack 
Obama in der niedersächsi-

schen Landeshauptstadt Han-
nover an. Der Besuch wird von 
einem Großaufgebot der Poli-
zei aus verschiedenen Ländern 
und des Bundes begleitet. Die 
 JUNGE POLIZEI wird vor Ort 
die Einsatzkräfte betreuen. 
„Traditionell“ steht auch am 
3. Oktober ein Betreuungsein-
satz zum Tag der Deutschen 
Einheit – dieses Jahr in Leipzig 
– an. Für die Einsätze überleg-
ten sich die Sitzungsteilneh-
mer unter anderem neue 
 Werbemittel, die sogleich  
in Auftrag gegeben wurden. 
Die geschlossenen Einheiten 
auf den Großeinsätzen kön-
nen sich neben Altbewährtem 
und Beliebtem, wie dem hei-
ßen Einsatzkakao mit Sahne, 
auf mehrere neue Überra-
schungen freuen. Weiterhin 
wurden die ersten Vorplanun-
gen für den nur alle fünf Jahre 
stattfindenden Bundesjugend-
kongress im Frühjahr 2017 
 getroffen.

2017 wird auch der Bundesju-
gendtag des dbb wieder statt-
finden, bei dem die JUNGE 
 POLIZEI stark vertreten sein 

wird, daher haben die Mitglie-
der der Bundesjugendleitung 
auch hier bereits mit ersten 
Vorplanungen begonnen. Der 
Sitzungstag wurde mit letzten 
Abstimmungen zur kommen-
den Bundesjugendkonferenz 
im Mai 2016 in München be-
schlossen und klang bei einem 
gemeinsamen Abendessen in 
der Stadt aus.

Der zweite Sitzungstag starte-
te mit einem Austausch über 

die beliebte DPolG-App,  
die von der JUNGEN POLIZEI 
 betrieben wird. Sie lockte 
mittlerweile über 160 000 
 individuelle Nutzer auf iOS-, 
Android- und Windows-Platt-
formen an und erfreut sich 
weiterhin starker Beliebtheit, 
zumal sie regelmäßig upge-
datet und weiterentwickelt 
wird. Auch 2016 stehen einige 
Innovationen für die DPolG-
App an, die die JUNGE POLIZEI 
bald angehen wird.  

www.drherzog.de

_0XVTW_Dr_Herzog_Polizeispiegel_4_2016.pdf; s1; (90.00 x 68.00 mm); 08.Mar 2016 10:47:57; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

 < Die JUNGE POLIZEI zu Gast beim Landesverband Hamburg. Katja Sorgen, Daniel Jungwirth, Joachim Lenders, 
 Matthias Hoppe, Michael Haug,  Sebastian Gruner (von links)

 < Die DPolG-App bietet zahlreiche 
Informationen – und soll noch 
erweitert werden.
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Die DPolG-Bundesseniorenvertretung empfiehlt:

Dokumentenordner für den Notfall
Die dbb bundesseniorenvertre-
tung hat einen Dokumenten-
ordner „Für den Notfall – Ein 
Dokumentenordner für Jung 
und Alt“ im dbb verlag auf-
gelegt.

Mit diesem Dokumentenord-
ner sind die Nutzer besser für 
den Notfall gewappnet. Es ist 
leichter und besser, wichtige 
Unterlagen und Informatio-
nen im Vorfeld zu sammeln 
und zu ordnen und so den 
 Angehörigen das mühsame 
Suchen notwendiger Unter-
lagen zu ersparen. Dies wird 
allerdings nur erreicht, wenn 

die Angaben eingetragen und 
aktuell  gehalten werden.

Die Kapitel im Überblick:
Persönliche Angaben, Wich- 
tige Kontaktdaten, Berufliches, 
Vorsorgedokumente (Vorsor-
gevollmacht, Patientenverfü-
gung, Betreuungsverfügung), 
Vertrauensperson, Bank, Haus 
und Grundbesitz, laufende 
 Verpflichtungen, Versicherun-
gen, Verträge, Internet und 
Medien, Mitgliedschaften, 
 Testament, Erbvertrag, unter 
anderem: Was ist im Todesfall 
zu tun? Anhang mit Muster-
schreiben.

Der Dokumentenordner ist eine 
dbb Serviceleistung für Senio-
rinnen und Senioren seiner Mit-
gliedsgewerkschaften. Die Be-
stellung erfolgt vorrangig über 
die DPolG-Landes- beziehungs-
weise Mitgliedsverbände. Diese 
leiten die Meldungen mit Na-
men und empfangssicherer 
Wohnanschrift als Sammelbe-
stellung an die dbb bundesseni-
orenvertretung in Berlin weiter. 
Im Einzelfall ist auch eine Ein-
zelbestellung direkt bei der dbb 
bundesseniorenvertretung in 
Berlin, Tel.: 030.4081-5390 oder 
E-Mail: senioren@dbb.de mög-
lich. Der Versand erfolgt in je-

dem Fall durch den dbb verlag 
direkt an das Einzelmitglied ge-
gen Zahlung eines Unkosten-
beitrages in Höhe von fünf Euro 
(Verpackungs- und Portokos-
ten). Der Ordner selbst ist kos-
tenlos. Die Rechnungsstellung 
erfolgt durch den Verlag direkt 
an die Besteller beziehungswei-
se bei Sammelbestellung durch 
die Landes- beziehungsweise 
Mitgliedsverbände – wenn von 
dort ausdrücklich gewünscht 
– an diese. 

DPolG-Stiftung: Minister übernimmt Patenschaft
Lenggries: Großer Anlass, klei-
ne Feier – dafür aber handver-
lesene Gäste: Der bayerische 
Finanzminister Markus Söder 
übergab am 31. März 2016 das 
Faller Erholungsheim an Be-
rend Jochem, Vorsitzender der 
Stiftung der Deutschen Polizei-
gewerkschaft.

Seit 1999 hat die Stiftung das 
Gebäude an der Faller Ludwig-
Ganghofer-Straße vom Frei-
staat gemietet. Die Wohnun-
gen und die drei daneben 
liegenden Bungalows bieten 
eine Rückzugsmöglichkeit für 
Menschen, die in Blaulichtberu-
fen arbeiten und ein Trauma 
erlitten haben. „In den vergan-
genen zehn Jahren gab es einen 
kontinuierlichen Anstieg an 
Stiftungsfällen“, sagt Berend 
Jochem. Um die Stiftungsarbeit 
mitzufinanzieren, werden die 
17 Appartements in Fall, Leng-
gries und Niedernach aber auch 
ganz normal als Ferienwohnun-
gen an die Mitarbeiter von 
 Sicherheitsbehörden und Ret-
tungsdiensten vermietet. „Ur-
laub für Familien ist hier unser 
Schwerpunkt“, sagt Jochem.

Das Haupthaus in Fall mit sei-
nen sieben Wohnungen ge-
hört seit wenigen Monaten 
der Stiftung. Das Grundstück 
überlässt ihr der Freistaat nun 
in Erbpacht. Der jetzt unter-
zeichnete Vertrag läuft bis 
2095 und gewährt langfristige 
Sicherheit. Um das zu unter-
mauern, überreichte Minister 
Söder am Donnerstag einen 
großen Schlüssel an Jochem. 
Mit eingeladen zu der kurzen 

Feierstunde waren einige Be-
hördenleiter sowie Vertreter 
aus Politik und Polizei.

Jochem nutzte die Gelegenheit 
für eine persönliche Bitte an 
den CSU-Politiker: Mit den 
 früheren Ministerpräsidenten 
Edmund Stoiber und Günther 
Beckstein habe die Stiftung 
zwei Fürsprecher mit großem 
politischen Gewicht gehabt. 
Und genau solche einflussrei-

che Unterstützer brauche es, 
so Jochem. „Zuletzt fehlte uns 
aber ein politischer Ziehvater.“ 
Da er aber wisse, dass Söder 
sich nicht vor klaren Worte 
fürchte und sich immer für die 
Belange der Polizei starkge-
macht habe, „wollte ich Sie bit-
ten, die politische Patenschaft 
für unsere Stiftung zu über-
nehmen“, wandte sich Jochem 
an den Minister.

„Das ist für mich eine große 
Ehre“, antwortete Söder. Er 
nehme seine Aufgabe als Be-
amtenminister sehr ernst. Und 
hier habe vor allem die Polizei 
für ihn Vorrang. Bayern bezah-
le seine Polizisten besser und 
rüste sie besser aus. „Wir ste-
hen zu unserer Polizei – auch 
wenn es mal schwierig wird“, 
betonte er. Er sei beeindruckt 
von der Arbeit der Stiftung, er-
gänzte Söder. Hier werde Kolle-
gen geholfen, die eine schwie-
rige Zeit zu durchleben hätten. 
„Die Stiftung hat für ihre wich-
tige Arbeit Unterstützung ver-
dient.“

Quelle: Veronika Ahn- 
Tauchnitz/Tölzer Kurier

 < Rainer Nachtigall (DPolG Bayern), Dr. Markus Söder, Berend Jochem, PP-
Oberbayern Süd, Robert Kopp, vor dem Haus in Lenggries/Fall (von links)
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Das BAG urteilt
Der Arbeitgeber ist grundsätz
lich weder dazu verpflichtet, 
dem Betriebsrat unabhängig 
von seinem Netzwerk einen 
Zugang zum Internet zur Ver
fügung zu stellen, noch muss 
er für den Betriebsrat einen 
von seiner Telefonanlage un
abhängigen Telefonanschluss 
einrichten.

Nach § 40 Abs. 2 BetrVG hat 
der Arbeitgeber dem Betriebs-
rat in erforderlichem Umfang 
unter anderem Informations- 
und Kommunikationstechnik 
zur Verfügung zu stellen. Der 
Betriebsrat kann einen Tele-
fonanschluss und, sofern be-
rechtigte Belange des Arbeit-
gebers nicht entgegenstehen, 
die Eröffnung eines Internet-
zugangs und die Einrichtung 
eigener E-Mail-Adressen ver-
langen, ohne deren Erforder-
lichkeit zur Wahrnehmung 
konkret anstehender betriebs-
verfassungsrechtlicher Aufga-
ben darlegen zu müssen. Diese 
Ansprüche kann der Arbeitge-
ber dadurch erfüllen, dass er 
dem Betriebsrat im Rahmen 
des im Betrieb bestehenden 
Informations- und Kommuni-
kationssystems einen Telefon-
anschluss zur Verfügung stellt 
sowie einen Internetzugang 
und E-Mail-Verkehr über ein 
Netzwerk vermittelt, das für 
alle Arbeitsplätze des Unter-
nehmens einheitlich genutzt 
wird. Allein wegen der abstrak-
ten Gefahr einer missbräuchli-
chen Ausnutzung der techni-
schen Kontrollmöglichkeiten 
durch den Arbeitgeber darf der 
Betriebsrat einen separaten 
Telefonanschluss sowie Inter-
netzugang nicht für erforder-
lich halten.

Wie in den Vorinstanzen blie-
ben die Anträge des Betriebs-
rats auf Einrichtung eines vom 
Proxy-Server des Arbeitgebers 
unabhängigen Internetzu-
gangs sowie auf einen von 
 seiner Telefonanlage unabhän-
gigen Telefonanschluss beim 

Siebten Senat des Bundes-
arbeitsgerichts erfolglos. 

Bundesarbeitsgericht, 
Beschluss vom 20. April 2016 – 
7 ABR 50/14 

Pressemitteilung des Bundesar-
beitsgerichts vom 20. April 2016

 
Ruhen des Arbeitsverhältnis
ses bei Bezug einer Rente 
 wegen teilweiser Erwerbs
minderung auf Zeit. 

Nach § 33 des Tarifvertrags für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) 
ruht das Arbeitsverhältnis ab 
dem Monat nach Zustellung 
des Rentenbescheids, wenn 
dem Beschäftigten Rente we-
gen Erwerbsminderung auf 
Zeit bewilligt wird. Dabei 
kommt es nicht auf die Höhe 
der Rente an. Liegt nur eine 
teilweise Erwerbsminderung 
vor, das heißt ist der Beschäf-
tigte unter den üblichen Bedin-
gungen des allgemeinen Ar-
beitsmarkts noch in der Lage, 
zwischen drei und sechs Stun-
den täglich erwerbstätig zu 
sein, kann der Beschäftigte 
nach § 33 Abs. 3 TVöD zur Ver-
meidung des Ruhens des Ar-
beitsverhältnisses seine Wei-
terbeschäftigung beantragen. 
Dies muss schriftlich und in-
nerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang des Rentenbescheids 
erfolgen. Der Arbeitgeber kann 
den Antrag ablehnen, wenn 
dringende betriebliche Gründe 

der Weiterbeschäftigung ent-
gegenstehen. § 33 TVöD kann 
aber die gesetzlich garantier-
ten Rechte schwerbehinderter 
Menschen nicht verkürzen. 
Dieser Personenkreis kann dar-
um unabhängig von der in § 33 
TVöD angeordneten Form und 
Frist gem. § 81 Abs. 4, Abs. 5 
Satz 3 SGB IX eine behinde-
rungsgerechte Beschäftigung 
verlangen. Darüber hinaus 
kann jeder Beschäftigte auch 
während des Ruhens des Ar-
beitsverhältnisses nach § 241 
Abs. 2 BGB vom Arbeitgeber 
die Prüfung der Möglichkeit 
der Beschäftigung unter Be-
rücksichtigung seines verblie-
benen Leistungsvermögens 
verlangen. Damit schränkt § 33 
TVöD die Möglichkeit des Be-
schäftigten, der eine Rente 
 wegen teilweiser Erwerbsmin-
derung bezieht, durch die Fort-
setzung des aktiven Arbeits-
verhältnisses sein Einkommen 
zu sichern, nicht so stark ein, 
dass die durch Art. 12 Abs. 1 

GG gewährleistete Berufsfrei-
heit verletzt ist.

Die Klägerin ist als Schulhaus-
meisterin bei der beklagten 
Stadt beschäftigt. Sie war zu-
letzt in Teilzeit bei einer tägli-
chen Arbeitszeit von 4,7 Stun-
den gegen ein durchschnitt- 
liches monatliches Bruttoent-
gelt von 1 600 Euro tätig. Der 
Klägerin wurde mit Bescheid 
vom 11. Juni 2013 eine Rente 
wegen teilweiser Erwerbsmin-
derung von 364,24 Euro mo-
natlich bewilligt, die bis zum 
30. Juni 2015 befristet war.  
Die Klägerin stellte innerhalb 
der Frist des § 33 Abs. 3 TVöD 
keinen schriftlichen Antrag  
auf Weiterbeschäftigung. Mit 
ihrer Klage begehrt die Kläge-
rin die Feststellung, dass das 
Arbeitsverhältnis in der Zeit 
vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 
2015 nicht geruht habe. 

Die Vorinstanzen haben die 
Klage abgewiesen. Die Revi- 
sion der Klägerin hatte vor dem 
Sechsten Senat des Bundes-
arbeitsgerichts keinen Erfolg. 
Die Klägerin hat keinen fristge-
rechten Antrag nach § 33 Abs. 3 
TVöD gestellt. Eine Weiterbe-
schäftigung als schwerbehin-
derter Mensch beziehungswei-
se nach § 241 Abs. 2 BGB, die 
das Ruhen des Arbeitsverhält-
nisses beendet hätte, hat die 
Klägerin nicht verlangt. 

Bundesarbeitsgericht, 
Urteil vom 17. März 2016 – 
6 AZR 221/15 –

Pressemitteilung des Bundesar-
beitsgerichts vom 17. März 2016 

 < EINKOMMENSRUNDE 2016:

Hinweis: aktueller Stand der Tarifverhandlungen auf den  
dbb Seiten im Innenteil
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Das Erfordernis eines 
Nötigungserfolges beim Widerstand 
gegen Vollstreckungsbeamte
Anmerkungen zum BGH-Beschluss vom 15. Januar 2015, 2 StR 204/14

Von Rechtsanwalt Matthias Düllberg, Bochum

 < Sachverhalt

Der Angeklagte wurde in sei-
nem Pkw berechtigt von meh-
reren zivilen Polizeifahrzeugen 
verfolgt. An einer Ampel setzte 
sich eines der Fahrzeuge quer 
vor den Pkw des Angeklagten. 
Ein weiteres Fahrzeug blieb 
rechts neben dem Wagen des 
Angeklagten stehen. Das letzte 
setzte sich schräg dahinter. Die 
Polizeibeamten verließen ihre 
Fahrzeuge und gaben sich als 
solche zu erkennen. Als der An-
geklagte dies bemerkte, schlug 
er stark rechts ein und setzte 
zurück, sodass es zur Kollision 
mit dem hinter ihm stehenden 
Polizeifahrzeug kam. Zu die-
sem Zeitpunkt befand sich ein 
Polizeibeamter zwischen dem 
Fahrzeug des Angeklagten und 
dem Polizeiwagen, wurde ein-
geklemmt und am Knie ver-
letzt. 

Das Landgericht stellte fest, 
dass der Angeklagte die Be-
schädigung des Fahrzeuges bil-
ligend in Kauf nahm, konnte 
aber nicht feststellen, ob der 
Fahrer des flüchtenden Fahr-
zeugs auch den zwischen den 
Fahrzeugen befindlichen Beam-
ten wahrgenommen hatte. 
Gleichwohl verurteilte es den 
Angeklagten Ende 2013 unter 
anderem gemäß § 113 StGB 
wegen Widerstandes gegen 
Vollstreckungsbeamte. Eine ge-
waltsame Widerstandshand-
lung sah es in dem Versuch, 

sich der drohenden Festnahme 
trotz der ihn „einkeilenden“ 
Fahrzeuge durch plötzliches Zu-
rücksetzen seines Fahrzeugs zu 
entziehen.

 < Die Entscheidung des 
BGH vom 15. Januar 
2015

Der Bundesgerichtshof hat die 
Verurteilung insoweit aufge-
hoben. Eine Widerstandshand-
lung konnte der Senat, anders 
als das Landgericht, nicht er-
kennen. Der Widerstand, so die 
Begründung des Beschlusses, 
setze unter Berücksichtigung 
der vorherigen Rechtsprechung 
(BGH NStZ 2013, 336) eine akti-
ve Handlung mit Nötigungs-
charakter gegenüber dem Voll-
streckungsbeamten voraus. 
Die Gewalt müsse sich mithin 
explizit zumindest mittelbar 
direkt gegen den Amtsträger 
richten. Hieran fehle es, so der 
BGH, da es dem Angeklagten 
nach den tatsächlichen Fest-
stellungen des Landgerichts 
einzig um die versuchte Flucht 
gegangen sei und das plötzli-
che Zurücksetzen des Fahr-
zeugs gerade nicht dem (unbe-
merkten) Polizeibeamten galt. 
Insoweit entfalle bereits die 
für die Annahme des objekti-
ven Tatbestands erforderliche 
Widerstandshandlung. Über-
dies vermochte der Senat kei-
nen Vorsatz bezüglich einer 
Handlung gegenüber dem ver-
letzten Beamten anzunehmen, 
da das Landgericht zwar von 
einer billigenden Inkaufnahme 
der Beschädigung des Pkws 
ausging, nicht aber feststellen 
konnte, dass der Angeklagte 
den Beamten überhaupt wahr-
genommen hat.

Die Entscheidung des BGH 
wird seitens der Polizei sicher 
kontrovers zur Kenntnis ge-
nommen worden sein. Seit 
Langem beklagen Interessen-
vertreter der Polizei öffentlich 
eine Zunahme von Wider-
standshandlungen im Allge-
meinen, tätlichen Übergriffen 
gegenüber Polizeibeamten im 
Besonderen. Die letzte Ver-
schärfung des § 113 StGB im 
November 2011 wird vielerorts 
für nicht ausreichend erachtet, 
eine weitere immer wieder ge-
fordert. Da erscheint es wie 
Wasser auf die Mühlen der ver-
meintlichen Hardliner, wenn es 
nunmehr höchstrichterlich so-
gar abgesegnet sein soll, Poli-
zeibeamte beim Versuch der 
Flucht über den sprichwörtli-
chen Haufen zu fahren.

Dennoch ist die Entscheidung 
richtig. Mehr noch bietet sie 
Gelegenheit, die Thematik 
nochmals etwas allgemeiner 
aufzugreifen und im breiteren 
Kontext zu diskutieren. 

 < Zum Autor

 > Schulzeit und Abitur im 
 Sauerland

 > Studium der Rechtswissen-
schaften von 2002 bis 2007 
an der Ruhr-Universität 
 Bochum

 > Referendariat von 2007 bis 
2009 in Bochum

 > 2007: erstes und 2009 
 zweites juristisches Staats-
examen 

 > Zugelassen zur Rechts-
anwaltschaft seit 2010

 > 2012 Anschluss an eine 
 bestehende, strafrechtlich 
orientierte Bürogemein-
schaft und seit Mai 2013 
Berechtigung, die Bezeich-
nung „Fachanwalt für Straf-
recht“ zu führen
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 < Die Vorschrift des  
§ 113 StGB

§ 113 StGB bedroht in Abs. 1 
verkürzt demjenigen mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe, der einem 
Amtsträger bei der Vornahme 
einer (rechtmäßigen) Dienst-
handlung mit Gewalt oder 
durch Drohung mit Gewalt 
 Widerstand leistet. Insoweit 
stellt er gesetzesdo gmatisch 
einen Spezialfall der Nötigung 
(§ 240 StGB) dar und dient dem 
Schutze der Vollstreckungstä-
tigkeit ebenso wie dem Schutz 
des einzelnen Amtsträgers. 
Seit seiner Neufassung ist der 
Strafrahmen mit dem der Nöti-
gung identisch. 

Aus dieser inhaltlichen Nähe zu 
§ 240 StGB folgt letztlich auch 
das Erfordernis des dort vor-
ausgesetzten Nötigungserfol-
ges, also einer zielgerichteten 
Handlung mit nötigendem 
Charakter gegenüber dem 
Amtsträger. Widerstand im 
Sinne der Vorschrift soll vorlie-
gen, wenn Gewalt oder Dro-
hung gerade dem Zweck die-
nen, jenen daran zu hindern, 
die beabsichtigte Diensthand-
lung vorzunehmen. Genau das 
war in dem nunmehr vom BGH 
entschiedenen Fall gerade 
nicht der Fall. Es ging dem An-
geklagten ausschließlich um 
die eigene Flucht. Darüber hin-
aus wird auf der subjektiven 

Seite des Tatbestands selbst-
verständlich vorsätzliches 
 Handeln gefordert, das die 
Strafkammer ausdrücklich 
nicht feststellte. 

 < Ein Blick in die Praxis

Als Strafverteidiger sind mir die 
praktischen Abläufe natürlich 
nur aus der Distanz der Akte 
bekannt. Gleichwohl hatte ich 
daneben schon häufiger Gele-
genheit, mich ausführlicher mit 
Polizeibeamten auszutauschen 
und einige im Rahmen meiner 
Ausbildung zu begleiten. Schon 
damals fürchtete ein älterer Be-
amter eine „Zunahme unsinni-
ger Anzeigen“ in diesem Be-
reich, weil gegenwärtig (2008) 
„nahezu alles als Widerstand“ 
wahrgenommen werde. Der 
Eindruck bestätigte sich über 
die Jahre meiner Tätigkeit. An-
zeigen nach § 113 StGB sind be-
liebt, so scheint es. Sie werden 
gefertigt, wenn ein Beschuldig-
ter aus Frust nach der vorläufi-
gen Fest nahme den Beamten 
bespuckt, wenn er ihn belei-
digt, mitunter sogar wenn er 
eine Anweisung mit einem süf-
fisanten Lächeln kommentiert, 
ohne dass überhaupt die Be-
hauptung in den Raum gestellt 
würde, dies geschehe zur Ver-
hinderung einer Diensthand-
lung.

Es bietet sich an, den über-
schaubaren Voraussetzungen 

des § 113 StGB ausreichende 
Beach tung in der täglichen 
 Praxis zu widmen. Nicht jeder 
Ungehorsam, nicht einmal jed-
wede Aggres sivität, sogar Tät-
lichkeit zielt final darauf ab, 
eine Vollstreckungshandlung 
zu verhindern. Folg lich ist auch 
nicht jede Handlung, die sich 
gegen einen Polizeibeamten in 
Ausübung seines Dienstes rich-
tet, sei sie auch rechtlich wie 
gesellschaftlich noch so miss-
billigt, als Widerstand im Sinne 
der Vorschrift anzusehen. 

Es mag sogar sein, dass tätliche 
Übergriffe auf Polizisten in den 
letzten Jahren zugenommen 
haben. Die polizeiliche Krimi-
nalstatistik spricht zunächst 
dafür, lässt aber ein möglicher-
weise geändertes Anzeigever-
halten der Beamten ebenso au-
ßer Acht wie den Ausgang des 
Strafver fahrens. Auch der hier 
geschilderte Sachverhalt findet 
sich darin wieder. Eine inflatio-
näre Aus nutzung des § 113 
StGB oder gar eine weitere Ver-
schärfung der Vorschrift wür-
den hieran aller dings kaum 
 etwas ändern.

Bereits vor der Gesetzesände-
rung 2011 konnten eine enge 
Auslegung der Norm und eine 
genaue Prüfung ihrer Voraus-
setzungen zwar zur Straflosig-
keit nach § 113 StGB führen, 
hatten dann aber mitunter die 
Verurteilung zur Nötigung mit 

der damals höheren Strafan-
drohung zur Folge. Schon des-
wegen mag es zahlreiche Fälle 
gegeben haben, die wider-
spruchslos als Wider stand hin-
genommen wurden, ohne dass 
sie die Voraussetzungen tat-
sächlich erfüllten. Nachdem 
diese Privilegierung inzwischen 
nicht mehr besteht, werden 
aber offenkundig auch die Vor-
aussetzungen des § 113 StGB 
immer häufiger näher betrach-
tet mit der Folge, dass es im 
Ergebnis zu weniger Verurtei-
lungen in diesem Bereich kom-
men kann. Ein Trend, der durch 
eine weitere Verschärfung des 
§ 113 StGB fortgeführt werden 
könnte.

Die Polizeibeamten, die sich 
während der Verrichtung des 
Dienstes wie auch immer gear-
teten Übergriffen ausgesetzt 
sehen, sind deswegen aber kei-
neswegs un- oder auch nur 
schlechter geschützt. Gegen-
läufige Behauptungen verken-
nen, dass der Beamte selbst-
verständlich auch während 
seines Dienstes den allgemei-
nen Schutz der Strafgesetze 
genießt. Insoweit hat der BGH 
auch in dem hier besproche-
nen Beschluss vom 15. Januar 
2015 dem Landgericht aus-
drücklich aufgegeben, im Rah-
men der neuen Hauptverhand-
lung eine Strafbarkeit wegen 
fahrlässiger Körperverletzung 
in Betracht zu ziehen.  

Führerscheinbeschlagnahme nach Drogenfahrten 
gemäß § 24 a Abs. 2 StVG 
Von Polizeidirektor Ludwig Laub, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, 
Mitglied der DPolG-Kommission Verkehr

Bei der Bekämpfung von Dro
genfahrten im Straßenverkehr 
kommt der Entziehung der 
Fahrerlaubnis (EdFE) überra
gende Bedeutung zu, weil sie 
einerseits die wirksamste Maß
nahme zum Schutz der anderen 
Verkehrsteilnehmer vor unge
eigneten Kraftfahrern ist und 

andererseits die größte Ab
schreckungswirkung bei der 
Hauptzielgruppe der jungen 
Fahrer entfaltet, die den „Füh
rerscheinverlust“ besonders 
fürchten. Die größte Präventiv
wirkung ist gegeben, wenn der 
Führerschein unmittelbar nach 
einer Drogenfahrt polizei lich 

beschlagnahmt wird. Das ist 
bisher allerdings nur im Straf
verfahren ausdrücklich so 
 geregelt. 

Der vorliegende Beitrag be-
legt die Notwendigkeit zur 
Schaffung einer speziellen 
Rechts grundlage, die es der 

Polizei  erlaubt, unter be-
stimmten  Voraussetzungen 
auch nach Dro genfahrten, die 
nur den Ordnungswidrigkei-
ten-Tatbestand nach § 24 a 
Abs. 2 StVG erfüllen, den Füh-
rerschein zur Vorbereitung 
der verwaltungsbehördlichen 
Entziehung der Fahrerlaubnis 
an Ort und Stelle zu beschlag-
nahmen, und zeigt auf, wie 
eine solche Regelung ausse-
hen sollte. 
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 < Grundzüge der verwal-
tungsbehördlichen Fahr-
erlaubnisentziehung 

Erweist sich ein Fahrerlaubnis
inhaber als nicht mehr geeignet 
zum Führen eines Kraftfahrzeu
ges, muss ihm die Fahrerlaubnis 
entzogen werden. Je nachdem, 
ob sich der Verlust der Kraft
fahreignung aus einer Straftat 
im Zusammenhang mit dem 
Führen eines Kraftfahrzeuges 
oder deliktsunabhängig aus ei
ner Krankheit beziehungsweise 
einem sonstigen körperlichen 
oder geistigen Mangel ergibt, 
wird die Fahrerlaubnis durch 
das Gericht (§ 69 StGB) oder die 
Fahrerlaubnis behörde (§ 46 
FeV) entzogen. 

In beiden Verfahren stützt sich 
die Ungeeignetheitsprognose 
weitgehend auf Regelbeispiele. 
Im Strafverfahren sind dies die 
in § 69 StGB genannten Regel
straftaten (wozu insbesondere 
der § 316 StGB zählt), während 
im verwaltungsbehördlichen 
Verfahren grundsätzlich auf 
den Verlust der Kraftfahreig
nung geschlossen wird, wenn 
Erkrankungen oder Mängel 
nach den Anlagen 4, 5 oder 6 
zur FeV vorliegen. 

Im Gegensatz zu der im straf
gerichtlichen Verfahren be
stehenden Befugnis, Führer
scheine zur Vorbereitung der 
Einziehung zu beschlagnahmen 
(§ 94 Abs. 3 StPO), fehlt es im 
verwaltungs behördlichen Ver
fahren an einer entsprechen
den Regelung, obwohl führer
scheinrechtliche Maßnahmen 
in beiden Fällen gleichermaßen 
zwingend sind und keinen zeit
lichen Aufschub dulden. Das ist 
der Tatsache geschuldet, dass 
die Feststellung einer Erkran
kung oder eines Mangels nach 
den Anlagen zur FeV und die 
Beurteilung der damit einher
gehenden fahreignungsrele
vanten Auswirkungen wesent
lich schwieriger ist als das 
Erkennen einer Regelstraftat 
nach dem Strafgesetzbuch. Zur 
Klärung der Frage, ob im Ein
zelfall Eignung oder bedingte 
Eignung vor liegt, bedarf es im 

Regelfall eines ärztlichen Gut
achtens (§ 11 Abs. 2 Satz 2 FeV), 
in besonde ren Fällen eines me
dizinischpsychologisches Gut
achtens (§ 11 Abs. 3 FeV) oder 
eines Gutach tens eines amtlich 
anerkannten Sachverständigen 
oder Prüfers für den Kraftfahr
zeugverkehr (§ 11 Abs. 4 FeV). 

Derartig zeitaufwendige Auf
klärungsmaßnahmen sind 
 natürlich nur geboten, solan 
ge die Unge eignetheit des Be
troffenen nicht bereits offen
kundig ist. Dementsprechend 
regelt § 11 Abs. 7 FeV: „Steht 
die Nichteignung des Betrof
fenen zur Überzeugung der 
Fahrerlaubnisbehörde fest, 
unterbleibt die Anordnung  
zur Beibringung des Gutach
tens.“ 

 < Wann darf die Fahrer-
laubnisbehörde gemäß 
§ 11 Abs. 7 FeV ohne 
Gutachten von der 
Nichteignung des 
 Betroffenen ausgehen?1 

Abgesehen von sehr wenigen 
Einzelfällen offenkundigen 
 Eignungsverlusts kann nach 
gesicher ter Rechtsprechung 
nur bei Drogenkonsum ohne 
Gutachten unmittelbar von  
der Nichteignung zum Führen 
eines Kraftfahrzeugs ausge
gangen werden. 

1 Ausführlicher hierzu: SVR 2/2015, S. 54 ff., 
„Wann steht die Ungeeignetheit des Be
troffenen gemäß § 11 Abs. 7 FeV zur Über
zeugung der Fahrerlaubnisbehörde fest?“

Sobald feststeht, dass ein Be
troffener harte Drogen konsu
miert, ist er in der Regel allein 
auf grund dieses Umstandes als 
nicht zum Führen von Kraft
fahrzeugen geeignet anzuse
hen und die Behörde muss ihm 
die Fahrerlaubnis entziehen. 
Nach ständiger Rechtspre

chung 
schließt be
reits der ein
malige Kon
sum harter 
Drogen im 
Regelfall die 
Eignung zum 
Führen von 
Kraft fahr
zeu gen aus, 
ohne dass es 
darauf an
kommt, ob 
Drogenab
hängigkeit 
vorliegt oder 
ein Kraft
fahrzeug 
 unter dem 

Einfluss von Drogen geführt 
worden ist2. Nur wenn aus
nahmsweise  atypische Um
stände vorliegen, können wei
tere Aufklärungsmaßnahmen 
geboten sein. Die Einnahme 
von Cannabis begründet die 
Nichteignung nur dann, wenn 
sie regelmäßig erfolgt oder 
wenn gelegentlicher Konsum 
in Verbindung mit einem Zu
satzerschwernis gemäß An 
lage 4 Ziffer 9.2 zur FeV vor
liegt.  Obwohl der Behörde ein 
Be urteilungsspielraum zu der 
 Frage zusteht, wann sie von 
eignungsausschließendem 
Drogenkonsum ausgehen  
darf, gibt es derart eindeuti 
ge Fälle, bei denen keine ver
nünftigen Zweifel mehr daran 
bestehen, dass Drogen in der 
vorbezeichneten Art konsu
miert wurden. 

Regelmäßig wird eignungsaus
schließender Drogenkonsum 
bereits bei der Verkehrskontrol
le eindeutig festgestellt. Wenn 

2 Diese Auffassung ist mittlerweile gesi
cherte Rechtsprechung der Oberverwal
tungsgerichte, zum Beispiel: VGH Mann
heim, NZV 2/2015, 101; OVG Hamburg, 
VRS 112 [2007], 308; VGH Kassel, NJW 
2012, 2294.

der betroffene Kraftfahrer bei
spielsweise

 > drogentypische Auffällig
keiten zeigt,

 > ein durchgeführter Drogen
vortest auf Cannabis und Am
phetamine positiv verläuft, 

 > nach Konfrontation mit dem 
Vortestergebnis den Konsum 
harter Drogen einräumt,

dürfte kein vernünftiger Zwei
fel mehr daran bestehen, dass 
– im vorbezeichneten Beispiels
fall – Mischkonsum harter Dro
gen in Verbindung mit Canna
bisprodukten und fehlendem 
Trennungs vermögen zum Füh
ren eines Kraftfahrzeuges vor
liegt. In nicht wenigen Fällen 
äußert sich der Betroffene auch 
noch belastend zum „angeb
lich“ nur sporadischen Drogen
konsum, es werden mitgeführ
te Drogen aufgefunden oder es 
sind einschlägige Vordelikte be
kannt. Dann ist es für die Fahr
erlaubnisbehörde völlig unpro
blematisch, allein aufgrund der 
im Polizeiprotokoll ver merkten 
Faktenlage auf den Verlust der 
Kraftfahreignung zu schließen 
und die Fahrerlaubnis ohne 
weitere Sachaufklärung zu ent
ziehen. Dies gilt umso mehr, als 
der VGH BadenWürttem berg3 
bereits die in einer polizeilichen 
Vernehmung erfolgten eigenen 
Bekundungen eines Betroffe
nen, „er habe zwei Gramm 
Speed gekauft und selbst kon
sumiert“, als hinreichenden 
Grund für die Annahme der 
Einnahme eines Betäubungs
mittels im Sinne der Nr. 9.1 der 
Anlage 4 zur FeV und die dar
aufhin erfolgte Fahrerlaubnis
entziehung als „zwingend ge
boten“ bewertet hat. 

 < Warum ist die Führer-
scheinbeschlagnahme  
so wichtig?

Es widerspricht dem Grundsatz 
der effektiven Gefahrenab-
wehr, wenn selbst in den ein
deu tigen Fällen, in denen die 
Fahrerlaubnis zwingend sofort 
entzogen werden muss, der 
Führer schein nicht gleich nach 

3 VGH BW, Beschluss vom 7. April 2014 –  
10 S 404714 (juris Rn.7) 
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der Drogenfahrt „einbehalten“ 
wird. Nach der behördlichen 
Entziehung der Fahrerlaubnis 
muss der Führerschein ohnehin 
unverzüglich bei der entschei
denden Behörde abgeliefert 
werden (§ 47 Abs. 1 FeV), denn 
solange der Betroffene im Be
sitz des Führerscheins ist, 
 besteht die Gefahr, dass er die
sen missbräuchlich einsetzt, 
um weiterhin unentdeckt als 
Kraftfahrzeugführer am Ver
kehr teilzunehmen.  

Die polizeiliche Führerschein
beschlagnahme unmittelbar 
nach der Drogenfahrt 

 > beschleunigt das Entzie
hungsverfahren4,

4 Das verfassungsrechtliche Übermaßverbot 
begrenzt auch die zeitliche Fortdauer der 
Führerscheinbeschlagnahme und zwingt 
zur beschleunigten Entscheidung über die 
endgültige Entziehung der Fahrerlaubnis, 
wie dies auch im Ermittlungsverfahren der 
Fall ist. Das dort geltende Beschleuni
gungsgebot in Fällen, in denen eine vorläu
fige Entziehung der Fahrerlaubnis angeord
net ist, gilt deshalb grundsätzlich auch im 
Verwaltungsverfahren. 

 > erspart den Entziehungs
behörden zusätzliche Maß
nahmen zur Erlangung des 
Führer scheins5,

 > verhindert den möglichen 
Missbrauch von Führer
scheindokumenten, die trotz 
Fahrerlaub nisentziehung 
nicht abgegeben werden,

und garantiert somit größtmög
lichen Schutz anderer Verkehrs
teilnehmer vor den Gefahren, 
die von ungeeigneten Fahrer
laubnisinhabern ausgehen.

Angesichts der irreparablen 
Folgen, zu denen ein von ei
nem ungeeigneten Kraftfahrer 
verur sachter Unfall führen 
kann, ist bei einem strafrecht
lich begründeten Eignungsver
lust die sofor tige Führerschein
beschlagnahme der Regelfall. 

5 Zum Beispiel: Wohnungsdurchsuchungen 
zum Auffinden des Führerscheins und 
Ausschreibung nicht abgelieferter 
Führerscheine zur Sachfahndung

Obwohl sich die Vorschriften 
der §§ 94 und 111 a StPO nur 
auf das strafgerichtliche Ent
ziehungsverfahren beziehen, 
lässt sich aus dem rechtsstaat
lichen Gebot der Einheit der 
Rechtsordnung doch die Wer
tung des Gesetzgebers entneh
men, dass einem ungeeigneten 
Kraftfahrer generell schnellst
möglich die Fahrerlaubnis ent
zogen und der Führerschein 
einbehalten werden muss. 

Die Tatsache, dass bei der ver
waltungsbehördlichen Entzie
hung von Fahrerlaubnissen die 
sofortige Vollziehung nicht nur 
ausnahmsweise, sondern in 
der Masse der Fälle angeordnet 
wird, verdeutlicht ebenfalls, 
dass die Dringlichkeit führer
scheinrechtlicher Maßnahmen 
in beiden Rechtsgebieten 
gleich groß ist. Darüber hinaus 
ist durch verschiedene Studien 
belegt, dass die sofortige 
Führerscheinbe schlag nahme 

vor allem bei der Hauptziel
gruppe der jungen Fahrer die 
größte Abschreckungswirkung 
entfaltet. Den handlungstheo
retischen Erklärungsansatz 
 dafür liefert die sogenannte 
Risikofor mel (R = W x K), wo
nach die persönliche Risikoein
schätzung (R), bei einem Regel
verstoß er kannt und bestraft 
zu werden, maßgeblich verhal
tensbeeinflussend wirkt. Je hö
her die Sanktionswahrschein
lichkeit (W) und Sanktionshärte 
(K), desto geringer ist die Ten
denz zu regelwi drigem Verhal
ten. In einer Repräsentativbe
fragung junger Fahrer6 hielten 
mehr als 50 Prozent der Be
fragten direkte polizeiliche 
 Reaktionen auf delinquentes 
Verhalten als die am meisten 
geeignete Maßnahme zur Un
fallbekämpfung. Der Führer

6 Wirksamkeitsuntersuchung polizeilicher 
Maßnahmen im Bereich der Verkehrssich
erheitsarbeit, Abschlussbericht des Innen
ministeriums NordrheinWestfalen, 2003 23
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scheinverlust hat die größte 
Abschreckungswirkung7. In ei-
ner US-amerikanischen Studie8 
konnte nachgewiesen werden, 
dass „die Option der Polizei, ei-
nem alkoholisierten Fahrer an 
Ort und Stelle den Führerschein 
zu entziehen und damit die 
Strafe auf den Fuß folgen zu 
lassen, die Zahl der Unfälle un-
ter Alkoholeinfluss reduzieren 
konnte“. Dieses Ergebnis dürfte 
durchaus auch auf Drogenfahr-
ten übertragbar sein. 

Obwohl sich die Innenminister-
konferenz9 bereits im Jahr 2008 
für die sofortige Beschlagnah-
me des Führerscheins zur Vor-
bereitung des regelmäßig zu 
erwartenden Fahrerlaubnisent-
zugs in eindeutigen Fällen und 
die Einführung einer entspre-
chenden Rechtsgrundlage aus-
gesprochen hat, fehlt es bisher 
an einer entsprechenden Ge-
setzesregelung.

 < Wie müsste eine 
 Beschlagnahme- 
vorschrift aussehen?

In Anlehnung an 
 > das strafgerichtliche Entzie-
hungsverfahren, das eine 
vorbereitende Führerschein-
beschlag nahme nur zulässt, 
wenn dringende Gründe 
 vorliegen, die die Annahme 
rechtfertigen, dass die Fahr-

7 In der aktuellen Studie „Kokainkonsum  
im Straßenverkehr“, im Auftrag des GdV, 
2013, heißt es unter anderem auf S. 8: „… 
dass man die Problematik, von der Polizei 
erwischt zu werden und dann den Führer- 
schein zu verlieren, als die einzig wirkliche 
Gefahr ansieht“, wohingegen „es in keinem 
Fall zu nachhaltigen Veränderungen auf-
grund von Aufklärungskampagnen, thera-
peutische Angeboten und anderen Ange-
boten der Suchthilfe kam“ (S. 11). 

8 Zitiert in: ZJJ (Zeitschrift für Jungendkrimi-
nalrecht und Jugendhilfe), 4/2012, S. 382 ff 
(385)

9 Der Beschluss der 187. Sitzung der IMK am 
21. November 2008 in Potsdam zu Ziffer 8 
Lagebild Drogen im Straßenverkehr lautet 
unter anderem: „2. Angesichts der hohen 
Gefährdung, die durch die Teilnahme am 
Straßenverkehr insbesondere unter dem 
Einfluss von Betäubungsmitteln oder an-
derer psychoaktiv wirkender Stoffe und 
Arzneimittel gemäß der Anlage 4 der 
Fahrerlaubnisverordnung (FeV) ausgeht, 
hält die IMK darüber hinaus die sofortige 
Beschlagnahme des Führerscheins zur 
Vorbereitung des regelmäßig zu erwarten-
den Fahrerlaubnisentzugs insbesondere un-
ter spezial- und generalpräventiven Aspek-
ten für angezeigt. Sie empfiehlt daher die 
Einführung einer Rechtsgrundlage zur so-
fortigen Beschlagnahme des Führerscheins 
in eindeutigen Fällen zur Vorbereitung der 
Einziehung im Verwaltungsverfahren zu 
prüfen …).

erlaubnis entzogen werden 
wird (vergleiche § 111 a 
StPO),

 > § 11 Abs. 7 FeV, der eine 
 Eignungsbegutachtung 
 ausschließt, wenn die Nicht-
eignung zur Überzeugung 
der Fahrerlaubnisbehörde 
feststeht, und

 > die gesicherte Rechtspre-
chung der Oberverwaltungs-
gerichte, wonach bereits der 
einmalige Konsum harter 
Drogen im Regelfall die 
 Eignung zum Führen eines 
Kraftfahrzeuges aus schließt, 
ohne dass es darauf ankommt, 
ob ein Kraftfahrzeug unter 
dem Einfluss harter Drogen 
geführt wurde, 

empfiehlt sich eine Regelfall-
konstruktion, die – entspre-
chend § 69 StGB –auf die ge-
fährlichste Fallvariante des 
Fahrens unter dem Einfluss 
„harter Drogen“10 abstellt und 
nur solche Fälle er fasst, in de-
nen der Drogenkonsum ohne 
weitere Aufklärungsmaßnah-
men als gesichert angese hen 
werden muss. Darüber hinaus 
sollte eine Führerscheinbe-
schlagnahme – Regelfallunab-
hän gig – auch in besonders 
gravierenden Ausnahmefällen 
möglich sein. 

Dem würde folgende Ent-
wurfsfassung gerecht: 

„Die Polizei kann einen Führer-
schein beschlagnahmen, wenn 
dringende Gründe für die 
Annah me vorhanden sind, dass 
die verwaltungsbehördliche 
Entziehung der Fahrerlaubnis 
ohne weite re Sachverhaltsauf-
klärung im Sofortvollzug erfol-
gen wird (§ 46 FeV). Dies ist ins-
besondere der Fall, wenn ein 
Fahrerlaubnisinhaber entgegen 
§ 24 a Abs. 2 StVG ein Kfz führt, 
obwohl er offenkundig unter 
der Wirkung eines in der Anlage 
zu dieser Vorschrift genannten 
berauschenden Mittels (ausge-
nommen Cannabis) steht.“

10 2014 wurden allein in Baden-Württem-
berg bei 1 245 (von 4 740) Drogenfahrten 
nach § 24 a StVG harte Drogen (auch in 
Kombination mit anderen berauschenden 
Mitteln) festgestellt. 

Durch Bezugnahme auf den 
§ 24 a StVG erfasst die Neu-
regelung die am häufigsten 
vorkom menden und mit der 
Standardanalytik auch sicher 
nachweisbaren Drogenarten 
(ohne Cannabis) und berück-
sichtigt gleichzeitig das in 
§ 24 a Abs. 2 S. 3 StVG ent-
haltene sogenannte „Arznei-
mittelprivileg11. Darüber hinaus 
verdeutlicht das Wort „insbe-
sondere“, dass auch außerhalb 
der Regelfallkonstellation eine 
Führerscheinbeschlagnahme in 
Betracht kommt. Damit wür-
den vor allem auch Fahrten un-
ter dem Einfluss anderer als in 
der Anlage zu § 24 a StVG ge-
nannten har ten Drogen (wie 
zum Beispiel LSD) erfasst.

Als Standort einer solchen Re-
gelung empfiehlt sich § 3 StVG, 
der die Entziehung der Fahrer-
laubnis regelt. 

Flankierend zur neuen Be-
schlagnahmeregelung sollte 
§ 21 StVG „Fahren ohne Fahr-
erlaubnis“ um die weitere Fall-
variante12 des „Führens eines 
Kraftfahrzeuges, obwohl die 
dafür vorge schriebene Fahrer-
laubnis nach § 3 Abs. – StVG 
beschlagnahmt wurde“, erwei-
tert werden, weil nur die Straf-
bewehrung größtmögliche Ge-
währ dafür bietet, dass die von 
der Beschlagnah me Betroffe-
nen von weiteren Fahrten ab-
gehalten werden können. 

 < Wie kann das Fehlen ei-
ner spezialgesetzlichen 
Beschlagnahmebefugnis 
kom pensiert werden? 

Um das Fehlen einer spezialge-
setzlichen Beschlagnahmebe-
fugnis zur Vorbereitung einer 
ver waltungsbehördlichen Fahr-
erlaubnisentziehung auszuglei-
chen, wird in Baden-Württem-
berg in Absprache mit den 
Führerscheinstellen ein recht-
liches Hilfskonstrukt ange-

11 Danach wird der Tatbestand des § 24 a 
StVG nicht erfüllt, wenn die Substanz aus 
der bestimmungsgemäßen Einnahme 
eines für den konkreten Krankheitsfall 
 verschriebenen Arzneimittels herrührt.

12 Bisher erfasst § 21 StVG nur die strafpro-
zessuale Führerscheinwegnahme gemäß 
§ 94 StPO

wandt, das unter dem Namen 
„Stuttgarter Modell“13 bekannt 
geworden ist. 

Mangels spezialgesetzlicher Be-
schlagnahmebefugnis stützt 
die Polizei die Führerscheinbe-
schlagnahme auf das allgemei-
ne Polizeigesetz, wobei die Fall-
konstellationen, in denen eine 
Beschlagnahme erfolgt, mit 
den Fahrerlaubnisbehörden 
präzise abgesprochen  wurden 
und den Vorgaben des § 11 
Abs. 7 FeV entsprechen, bei de-
nen nach Überzeugung der Be-
hörde kein vernünftiger Zweifel 
an einem eignungsausschlie-
ßenden Drogenkonsum mehr 
besteht. Zwischenzeitlich wird 
das Verfahren in verschiedenen 
Varianten auch in Teilen von 
Rheinland-Pfalz, in Hamburg 
und bei der Ortspolizei behörde 
Bremerhaven praktiziert. 

 < Fazit

Das Führen eines Kraftfahr-
zeuges unter Einfluss harter 
Drogen offenbart einen so 
schwerwie genden Eignungs-
mangel, dass die Fahrerlaubnis 
des Betroffenen schnellstmög-
lich entzogen werden muss. 
Dabei ist es völlig unerheblich, 
ob die Drogenfahrt als Straftat 
nach § 316 StGB oder nur als 
Ordnungswidrigkeit nach 
§ 24 a StVG verfolgt wird, 
 zumal die Grenzen zwischen 
beiden Tatbeständen nur sehr 
unscharf verlaufen. 

Wenn die Fahrt unter dem Ein-
fluss harter Drogen so noch 
 offenkundig ist, dass die Fah-
rerlaub nisbehörde ohne weitere 
Sachaufklärung allein aufgrund 
der polizeilichen Meldung die 
Fahrer laubnis sofort entziehen 
muss, muss es auch möglich 
sein, dass die Polizei den Führer-
schein des Betroffenen bereits 
an Ort und Stelle beschlag-
nahmt. Hierzu bedarf es einer 
bundesweit einheit lichen Be-
schlagnahmebefugnis im Stra-
ßenverkehrsrecht. 

13 Ausführlicher hierzu: SVR 3/2008, S. 41 ff. 
„Drogenkonsum und Verkehrsteilnahme – 
das Einschreiten der Polizei zur Gefahren-
abwehr“
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Die Idee zu dieser gemeinsa-
men Konferenz am 5. April 
2016 geht auf den Antrittsbe-
such von Klaus Dauderstädt 
beim Bundesinnenminister im 
Januar 2013 zurück und auf ei-
nen Beschluss des dbb Gewerk-
schaftstags zwei Monate zu-
vor, „sich dafür einzusetzen, 
Gewalt gegen Angehörige des 
öffentlichen Dienstes vermehrt 
zu thematisieren, gesellschaft-
lich zu ächten und mit Nach-
druck zu unterbinden“.

Den rund 200 Teilnehmern im 
großen Konferenzsaal des Bun-
desministerium des Innern 
muss man den Ernst der Lage 

nicht mehr klarmachen, eher 
wohl der breiten Öffentlich-
keit. Die Polizisten, Lehrer, 
 Job-Center-Mitarbeiter, Justiz-
bediensteten oder Feuerwehr-
leute kennen die Statistiken 
und haben in ihrem berufli-
chen Umfeld oft selbst Erfah-
rungen mit dem Thema Ge-
walt gemacht.

2014 sind 62 000 Polizisten Op-
fer von Straftaten geworden; 
sieben Prozent mehr als im 
Vorjahr. 700 Rettungssanitäter 
wurden verletzt. Bei der Deut-
schen Bahn gab es im vergan-
genen Jahr 1 800 Gewaltzwi-
schenfälle. 80 Prozent der 

Zugbegleiter haben inzwischen 
Angst vor der Nachtschicht.

 < Werteverfall in  
der Gesellschaft

Woher kommen die Aggression 
und Gewaltbereitschaft? Klaus 
Dauderstädt erinnert die Zuhö-
rer zunächst einmal daran, dass 
wir es mit einem gesamtgesell-
schaftlichen Phänomen zu tun 
haben, nicht nur mit einem 
Problem des öffentlichen 
Dienstes: „Wenn Gewalt ein 
praktiziertes Instrument der 
Politik ist, wenn ein Schieß-
werkzeug im Haus nicht flä-
chendeckend als alarmierend 

empfunden wird, wenn Grau-
samkeiten und Massaker in den 
Medien Einschaltquoten erhö-
hen und wenn in den sozialen 
Netzwerken die verbalen Aus-
einandersetzungen tausend-
fach entgleisen, entsteht ein 
gewalttätiges Klima, das auch 
das Verhältnis von Bürger und 
Staat und seinen Bediensteten 
nicht ausklammert.“ Aber es sei 
eben nicht nur ein genereller 
Werteverfall. In den vergange-
nen Jahren sei viel Nachdruck 
auf die Dienstleistungs- und 
Kundenorientierung des öffent-
lichen Dienstes gelegt worden. 
Kundenorientierung, so der 
dbb Chef, relativiere aber auch 
die Wahrnehmung von der Au-
torität und dem Gewaltmono-
pol des Staates, vor allem bei 
den hoheitlichen Aufgaben. 
„Haben wir dadurch nicht auch 
eine Abholmentalität entste-
hen lassen, die dann zu Frust 
führt, wenn das Erwartete 
nicht bereitliegt?“

Der Bundesinnenminister 
stimmt Klaus Dauderstädt hier 
prinzipiell zu. Man dürfe nicht 
den Eindruck erwecken, dass 
Beamte immer nur gute Nach-
richten überbringen. Thomas 
de Maizière: „Eine Polizei, die 
immer nur Freund und Helfer 
sein will, muss bei Sanktions-
maßnahmen erst recht mit 
 Widerstand rechnen.“ Was ist 
also zu tun? Auch hier weitge-
hende Einigkeit zwischen dbb 
Chef und Innenminister. Nie-
mand wolle eine Abriegelung 
oder Bewaffnung des öffentli-
chen Dienstes, aber, so Dau-
derstädt: „Wir wollen auch 
nicht, dass die Kollegen Angst 
haben müssen, zum Dienst zu 
kommen.“ Es seien inzwischen 
schon etliche sinnvolle organi-
satorische, technische und 
bauliche Maßnahmen ergriffen 
worden: Alarmknopf, Fluchttür, 
Großraumbüro, Bodycams, 
 Deeskalationsschulungen. 

 < Konsequente  
Gesetzgebung

Alles richtig und wirksam, aber 
all das muss auch von einer 
konsequenten Gesetzgebung 

Anti-Gewalt-Konferenz in Berlin:

Was der Bürger der 
Gesellschaft schuldet
„2015 erschießt ein Landwirt einen Mitarbeiter des Veterinäramts in 
Nauen. 2014 wird ein Beamter des Finanzamts Rendsburg von einem 
Steuerberater ermordet. 2012 ersticht ein Arbeitsloser eine Sachbear-
beiterin im Job-Center Neuss.“ Bundesinnenminister Thomas de Mai-
zière braucht drei kurze Sätze, um alle Aufmerksamkeit auf sich und 
das Thema der gemeinsamen Konferenz von BMI und dbb zu ziehen: 
„Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst.“
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begleitet werden. Während die 
Frage einer Verschärfung des 
Strafrahmens für Gewalttaten 
gegenüber Staatsbediensteten 
kontrovers diskutiert wurde, 
fand eine Gesetzesinitiative 
des Innenministers ungeteilte 
Zustimmung. Öffentlich Be-
dienstete, die bereits Opfer 
von Gewalt geworden sind, ha-
ben oft Schwierigkeiten, ihre 
Schadensersatzansprüche ge-
genüber zahlungsunfähigen 
Tätern zu realisieren. Hier soll 
zukünftig der Dienstherr ein-
springen, den Rechtstitel über-
nehmen und das Schmerzens-
geld auszahlen.

Zudem hat das Bundesinnen-
ministerium über die Innenmi-
nisterkonferenz der Länder die 
Erstellung eines Gesamtlage-
bildes Gewalt für alle Bereiche 
des öffentlichen Dienstes initi-
iert. Bisher ist das Augenmerk 
vor allem auf den Polizeibe-
reich gelenkt worden. Für eine 
umfassende Analyse brauchen 
Dienstherren aber auch umfas-
sende Statistiken über alle Be-
rufe und Gebietskörperschaf-
ten hinweg.

 < Fehlende  
Rückendeckung?

Hierbei taucht dann aber das 
Problem auf, dass möglicher-
weise viele (wie viele?) Über-
griffe gar nicht aktenkundig 
werden, weil die betroffenen 
Beschäftigten von einer Anzei-
ge oder auch nur dem Bericht 
an ihre Vorgesetzte zurück-
schrecken. Letzteres könnte 
mit vermuteter Aussichtslosig-
keit oder fehlender Rücken-
deckung durch die Dienst-
stellenleitung zu tun haben. 
Zumindest die auf der Konfe-
renz vertretenen „Arbeitgeber“ 
von BA und BMI ermutigten 
die Betroffenen, jeden Vorfall 
zu melden. Uwe Mayer, Ge-
schäftsführer im Job-Center 
Hof, betonte in diesem Zusam-
menhang, dass die Annahme, 
die allermeisten angezeigten 
Fälle würden von den Strafver-
folgungsorganen ohnehin als 
geringfügig eingestuft und 
eingestellt, nicht mehr stim-

me: „Die Staatsanwaltschaften 
gehen inzwischen gegen Belei-
digungen von Job-Center-Mit-
arbeitern sehr konsequent 
vor.“

Zumindest was den Schulbe-
reich angeht, musste Udo 
Beckmann, VBE-Bundesvorsit-
zender, in der Podiumsdiskussi-
on Wasser in den Wein gießen. 
Längst nicht alle Dienstherren 

stünden in dieser Situation 
 uneingeschränkt hinter den 
Beschäftigten, sondern seien 
oft mehr daran interessiert, 
„die Situation zu beschönigen 
und das Ansehen ihrer Schule 
zu schützen“.

Darüber hinaus sind Beamtin-
nen und Beamte, vor allem was 
Angebote zur Gewaltpräventi-
on angeht, teilweise schlechter 
gestellt als Angestellte im öf-
fentlichen Dienst. Während 
Letztere über die gesetzliche 
Unfallversicherung automa-
tisch umfassend abgesichert 
sind, müssen Beamte sich ini-
tiativ an ihren Dienstherren 
wenden. Neue Ansätze, hier  
zu einer Vereinheitlichung der 
Standards zu kommen, würden 
gegenwärtig in Pilotprojekten 
bei der Deutschen Bahn und 
der Bundesagentur erprobt, 
berichtete Uwe Mayer.

 < Rechte und Pflichten

Die Kernaufgabe ist, darin 
 waren sich alle Referenten 
 einig, die Veränderung des 

 gesellschaftlichen Klimas. 
 Anspruchsdenken, Egoismus 
und Aggressionsbereitschaft 
müssten zurückgedrängt wer-
den, wenn der Zusammenhalt 
unseres Gemeinwesen langfris-
tig gesichert werden soll. Hier-
bei spielt natürlich die Schule 
eine zentrale Rolle, vor allem 
aber, darauf hat Thomas de 
Maizière auf der Konferenz in 
Berlin mehrfach hingewiesen, 

das Elternhaus: „Die Eltern 
 erziehen ihre Kinder und sind 
Vorbild – im Positiven, aber 
auch im Negativen.“

Für den Staat und vor allem sei-
ne Beschäftigten ist diese Dis-
kussion existenziell wichtig, 
denn die Kolleginnen und Kol-
legen im öffentlichen Dienst 
stehen in vorderster Front für 
dieses Gemeinwesen ein. Lei-
der seien die westlichen Ver-
fassungen aber voll von Rech-
ten gegenüber dem Staat, so 
der Präsident des Europäischen 
Hochschulinstituts, Joseph 
Weiler, nirgends werde über  
die Pflichten der Bürger gespro-
chen: „Niemand redet darüber, 
was der Bürger der Gesellschaft 
schuldet, aber alle reden dau-
ernd darüber, was die Gesell-
schaft angeblich dem einzelnen 
Bürger schuldet.“

Es kann dauern, bis ein Werte-
wandel einsetzt und sich ge-
sellschaftlich niederschlägt. Bis 
dahin müssen die Betroffenen 
mit der Situation leben und sie 
meistern. Das dbb magazin hat 

die Konferenz von BMI und dbb 
zum Anlass genommen, Prakti-
ker aus verschiedenen Berei-
chen des öffentlichen Dienstes 
zu fragen, welche Strategien 
angewendet werden können, 
um der wachsenden Gewalt zu 
begegnen. 

So fordert der Bundesvorsit-
zende der Deutschen Polizei-
gewerkschaft (DPolG), Rainer 
Wendt, konsequentere Strafen 
für Gewalt gegen Beschäftigte. 
Dabei geht ihm ein Vorstoß in 
Hessen aus dem Jahr 2015, vor 
allem Beamte besser zu schüt-
zen, nicht weit genug: „Man 
darf das nicht auf Beamte be-
schränken, auch Angestellte 
sind schließlich gefährdet.“ Bei 
der Polizei reiche die Intensität 
von Übergriffen mittlerweile 
von starken Schlägen und Trit-
ten bis zum Einsatz von Mes-
sern und Schusswaffen. „Das 
ist eine alarmierende Entwick-
lung, der dringend entgegen-
getreten werden muss, denn 
viele Täter halten es für eine 
Art Volkssport, Polizisten zu 
attackieren.“ Aber Anfeindun-
gen und tätliche Übergriffe 
gebe es überall im öffentlichen 
Dienst. Beschäftigte im Finanz-
amt, in den Gerichten, Job-
Centern oder in Schulen – sie 
alle seien durch steigendes ag-
gressives Verhalten von frus-
trierten, gewaltbereiten Mit-
menschen gefährdet. „Der 
Gesetzgeber muss deutlich 
machen, dass Gewalt gegen 
seine Beschäftigten geächtet 
und streng bestraft wird.“

 < Polizei und Justiz  
als Zielscheiben

Ernst G. Walter, Bundesvorsit-
zender der DPolG Bundespoli-
zeigewerkschaft, schließt sich 
dieser Auffassung an: „Bei der 
Begleitung von Fußballfans 
oder Demonstrationen sind die 
Beamtinnen und Beamten der 
Bundespolizei immer häufiger 
regelrechten Gewaltexzessen 
ausgesetzt. Doch auch im All-
tagsdienst nehmen insbeson-
dere auf den Bahnhöfen und 
im Grenzbereich verbale und 
körperliche Angriffe auf Polizis-
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ten in erheblichem Umfang zu. 
Tagtäglich werden Bundespoli-
zisten beschimpft, bespuckt, 
bedroht und tätlich angegrif-
fen, was oftmals aber keine 
oder zu geringe strafrechtli-
chen Konsequenzen hat. Zu 
milde Urteile einiger offen-
sichtlich naiver und völlig welt-
fremder Richter frustrieren 
und beleidigen nicht nur unse-
re verletzten Kolleginnen und 
Kollegen, sondern stärken vor 
allem das Selbstbewusstsein 
der respektlosen und unein-
sichtigen Täter.“ Die Justiz dür-
fe die Augen vor der steigen-
den Gewalt nicht verschließen 
und müsse sich öfter mal in die 
Lage der angegriffenen Beam-
ten versetzen.

Im Justizvollzug haben psychi-
sche und physische Gewalt in 
ihren verschiedenen Ausprä-
gungen zwar schon immer eine 
schwerwiegende Rolle gespielt. 
„Die Justizvollzugsbedienste-
ten beklagen aber zunehmend 
eine von den Gefangenen aus-
gehende Respektlosigkeit, was 
möglicherweise auch ein Grund 
für später folgende Übergriffe 
ist“, sagt Anton Bachl, Bundes-
vorsitzender des BSBD. Gewalt 
habe viele Gesichter und Fol-
gen, zum Beispiel hohe Kran-
kenstände. 35 Tage pro Jahr 
und Bedienstetem seien keine 
Seltenheit. Bachl fordert unter 
anderem eine konsequentere 
Erhebung der Fälle ähnlich den 
Polizeistatistiken, um daraus 
Handlungsansätze abzuleiten.

Ulrich Silberbach, dbb Vize und 
Bundesvorsitzender der komba 
gewerkschaft, fordert höhere 
Sicherheitsstandards: „Von ei-
ner flächendeckenden – gar 
standardisierten – Umsetzung 
der nötigen Sicherheitsmaß-
nahmen sind wir noch ent-
fernt. Hier sind nicht zuletzt 
weitere bauliche Maßnahmen 
nötig, um die Beschäftigten 
besser zu schützen. Sie berich-
ten uns beispielsweise, dass 
zahlreiche ihrer Büros bei Aus-
einandersetzungen aufgrund 
mangelnder Fluchtwege noch 
immer eine Gefahrenzone dar-
stellen. Außerdem sind gute 
Präventionskonzepte und 
-maßnahmen sowie regelmä-
ßige Aus- und Weiterbildungen 
wie Deeskalationsschulungen 
dringend erforderlich. Durch 
solche Angebote können po-
tenzielle Gewalt- und Aggres-
sionssituationen frühzeitig 

 erkannt werden, und Früher-
kennung bedeutet auch mehr 
Schutz für unsere Kolleginnen 
und Kollegen.“

 < Nicht an der Sicherheit 
sparen

Christian Deckert, Zugbegleiter 
und Sprecher des Arbeitskrei-
ses „Sicherheit im und am Zug“ 
der Gewerkschaft Deutscher 
Lokomotivführer (GDL) wehrt 
sich ebenfalls dagegen, dass an 
der Sicherheit gespart wird: 
„Bedingt durch die steigende 
Gewalt im öffentlichen Raum 
muss dringend mehr für die Si-
cherheit der Mitarbeiter und 
der Fahrgäste im öffentlichen 
Personenverkehr getan wer-
den. Um dies zu gewährleisten, 
müssen Arbeitgeber, Aufga-
benträger und nicht zuletzt die 
politisch Verantwortlichen da-
für Sorge tragen, dass deutlich 

mehr in die Sicherheit aller Be-
teiligten investiert wird“, so 
Deckert. Konkret heiße das: 
mehr Personal in den Zügen, 
eine verlässlich funktionieren-
de Sicherheitstechnik sowie 
schlüssige Konzepte zum 
Schutz des Zugpersonals und 
der Reisenden. Dringend nötig 
sei auch die Vereinheitlichung 
der Sicherheitskonzepte und 
Richtlinien in allen Unterneh-
men und die umfassende Be-
treuung der Kollegen nach 
Übergriffen und belastenden 
Ereignissen. „Das oberste Ge-
bot muss lauten: An der Sicher-
heit von Mitarbeitern und 
Fahrgästen darf nicht zuguns-
ten günstigerer Verkehrsver-
träge gespart werden.“

Wenn es ums Geld geht, hört 
der Spaß für die meisten Men-
schen auf. Das müssen auch 
die Beschäftigten in der Fi-
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nanzverwaltung immer wieder 
leidvoll erfahren. „Wie kaum 
eine andere Verwaltung hat es 
die Steuerverwaltung tagtäg-
lich mit Aggressionen durch 
Besucher zu tun“, sagt Thomas 
Eigenthaler, stellvertretender 
dbb Bundesvorsitzender und 
Bundesvorsitzender der Deut-
schen Steuer-Gewerkschaft 
(DSTG). Das Konfliktpotenzial 
sei besonders hoch, weil nie-
mand gerne Steuern zahle und 
der Staat oft mit Zwang vorge-
hen müsse. „Wir fordern des-
halb, dass sich der Dienstherr 
uneingeschränkt hinter sein 
Finanzpersonal stellt. Politi-
sche Witzeleien über träge Be-
amte verurteilen wir scharf. Sie 
sind der Nährboden für man-
gelnden Respekt gegenüber 
denen, die für den Fiskus den 
Kopf hinhalten. Wir verlangen 
auch klare Sicherheitskonzep-
te.“ Sicherheit dürfe es nicht 
nur „oben“ geben, sondern 
müsse auch unten an der Basis 
Standard sein. „Dazu gehört 
auch, dass Beschäftigte im 
Umgang mit Aggressionen 
durch Steuerzahler geschult 
werden.“

 < Wenn Helfer zu Opfern 
werden

Der Deutsche Berufsverband 
für soziale Arbeit (DBSH) hat 
sich in der Branche umgehört 
und bundesweit Rückmeldun-
gen über gewaltsame Übergrif-
fe auf Angestellte des öffentli-
chen Dienstes sowie der freien 
Träger erhalten. So wird aus 
Behörden gemeldet, dass es in 
jüngster Zeit zu ernsthafteren 
Bedrohungen kam, zu denen 
die Polizei gerufen werden 
musste. Unter anderem wurde 
im Rahmen einer Betreuung 
ein Mitarbeiter attackiert: Die 
unterstützte Person hatte pa-
ranoide Ideen entwickelt und 
den Mitarbeiter nach einer 
Rangelei in den Arm gebissen. 
„Körperliche Gewalt durch 
 tätliche Angriffe, die bis hin zu 
Faustschlägen ins Gesicht oder 
gar Messerattacken führen, 
 gehören teilweise zum Alltag 
in verschiedenen Handlungs-
feldern der sozialen Arbeit“, 

beklagt DBSH-Chef Michael 
Leinenbach. Gründe dafür fin-
den die Beschäftigten aber 
auch in defizitären strukturel-
len Rahmenbedingungen der 
Sozialarbeit. 

„Hierzu zählen unter anderem 
fehlende Zeiten für persönliche 
Betreuung im Einzelfall und da-
mit vorbeugende Maßnahmen 
bis hin zu Überbelegungen in 
unterschiedlichsten Einrich tun-
gen. So führen Segmentierung 
und Undurchschaubarkeit der 
Zuständigkeiten sowie häufiger 
Personalwechsel oftmals zu 
Frust, der sich in Aggression 
umwandelt.“ Zwar seien teil-
weise bereits Wachdienste ein-
gerichtet und Alarmknöpfe ins-
talliert worden. Darüber hinaus 
seien Büros mit Fluchttüren zu 
Nachbarbüros verbunden, 
 Mitarbeiter mit Notruf-Smart-
phones ausgestattet und die 
Empfangsbereiche und Einzel-
arbeitsplätze zum Teil mit er-
höhten Schaltern versehen 
worden, um Übergriffe zu ver-
meiden. „Derzeit werden auch 
Deeskalationsprogramme 
durchgeführt. Als wesentlich 
muss hierbei jedoch berück-
sichtigt werden, dass Deeska-
lationstraining maximal lin-
dert, nicht aber die strukturell 
Gewalt fördernden Mängel 
 behebt“, so Leinenbach.

Grundsätzlich hält der DBSH es 
für notwendig, verstärkt über 
die betroffenen Berufsgruppen 
aufzuklären. „Deren Arbeit und 
Arbeitsweise sowie deren Not-
wendigkeit für die Bevölkerung 
und Gesellschaft müssen bes-
ser sichtbar gemacht werden, 
damit ein gesellschaftliches 
Umdenken entsteht.“ Da Poli-
tik in dem mittlerweile in 
Deutschland herrschenden 
 angelsächsischen Kapitalismus 
scheinbar nicht mehr in der 
Lage sei, soziale Belange aus-
reichend zu fördern und mit 
entsprechenden Finanzen und 
Personal auszustatten, müsse 
die Gesellschaft der Politik ver-
deutlichen, dass sie eine solche 
Politik der sozialen Kälte nicht 
weiter akzeptiere. 
 zit/br

 < Gewaltprävention in Hamburg vorbildlich

dbb magazin: Die versuchte Tötung eines Bundespolizisten in 
 Hannover wird aktuell nicht nur mit Erschrecken zur Kenntnis ge-
nommen, sondern auch als erneuter Anlass genutzt, Präventions-
möglichkeiten gegen Übegriffe auf Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes zu diskutieren. Die Innenminister und -senatoren, aber 
auch Interessenverbände sind in die Debatten involviert. Bundes-
weit steigen die Fallzahlen von Gewalt gegen Beschäftigte des 
 öffentlichen Dienstes – nur in Hamburg sinken sie. Was macht die 
Hansestadt anders als andere Städte und Gemeinden?

André Kuhring: Bereits 2006 
ist der dbb hamburg auf den 
Senat der Freien und Hanse-
stadt Hamburg (FHH) zuge-
gangen und hat angeboten,  
an Konzepten zur Vermeidung 
und Bewältigung von Über-
griffen und Gewalt gegen die 
Beschäftigten der FHH mitzu-
wirken. Die vom Senat be-
stimmte zuständige Stelle,  
das Personalamt der FHH, hat 
daraufhin eine Arbeitsgruppe 
Gewalt einberufen, in der ne-
ben den Behörden und Ämtern 
– einschließlich der gemeinsamen Einrichtung jobcenter  
team.arbeit.hamburg – auch die Gewerkschaften und deren 
 Gremienvertreterinnen und -vertreter das Gewaltpro blem analy-
sieren und Präventionsmöglichkeiten diskutieren und beschließen. 
Hierzu hat man sich zunächst auf einen einheitlichen Gewaltbe-
griff verständigt, der den Betroffenen nicht vorgibt, ab wann sie 
von einem Gewaltübergriff sprechen. Vielmehr wird jede Art von 
Übergriffen, die Betroffene als Gewalt empfinden, ernst genom-
men. Die aufgrund dieses Gewaltbegriffes gemeldeten Übergriffe 
werden seitdem jährlich bei den Behörden und Ämtern erhoben. 
Durch das gewachsene Problembewusstsein wird das gemein-
same Bestreben von Gewerkschaften und Dienststellen, die Be-
schäftigten besser zu schützen, insbesondere durch arbeitsplatz-
bezogene Aufklärung über die Möglichkeit der Vermeidung von 
gefährlichen Situationen erreicht. 

Aber Aufklärung allein genügt nicht. Daher hat die AG Gewalt ei-
nen umfangreichen Maßnahmenkatalog entwickelt, der neben 
Information über Gewalt am Arbeitsplatz und Möglichkeiten zur 
Abwehr praktische Ansätze wie die Organisation von Hilfe, die 
 Einführung gewaltvermeidender Arbeitsabläufe sowie die Umset-
zung baulicher Maßnahmen zur Deeskalation und der Installation 
von Alarmsystemen beinhaltet, um mehr Sicherheit zu schaff en. 
Der Maßnahmenkatalog wird, soweit erforderlich, unter Berück-
sichtigung der jährlichen Statistik zu Übergriffen in der Hamburger 
Verwaltung ergänzt und modifiziert.

Selbstverständlich leben auch diese Präventionsmechanismen von 
der aktiven Beteiligung der Beschäftigten, Vorgesetzten, obersten 
Dienstbehörden, Personalräte und Gewerkschaften. Hier dürfen 
wir trotz der nach einem Jahrzehnt der engagierten Arbeit spür-
baren Erfolge nicht nachlassen. Wir kooperieren daher seit 2013 
mit Schleswig-Holstein und der Unfallkasse Nord, indem wir dort 
unsere Erfahrungen, die wir nicht zuletzt aufgrund der Initiative 
des dbb hamburg gemeinsam erarbeiten konnten, einbringen.

André Kuhring ist Leiter des Grundsatzreferates Arbeits- und 
 Tarifrecht im  Personalamt der Freien und Hansestadt Hamburg.  
In seinem Referat ist die „Arbeitsgruppe Gewalt“ beheimatet.
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nanzverwaltung immer wieder 
leidvoll erfahren. „Wie kaum 
eine andere Verwaltung hat es 
die Steuerverwaltung tagtäg-
lich mit Aggressionen durch 
Besucher zu tun“, sagt Thomas 
Eigenthaler, stellvertretender 
dbb Bundesvorsitzender und 
Bundesvorsitzender der Deut-
schen Steuer-Gewerkschaft 
(DSTG). Das Konfliktpotenzial 
sei besonders hoch, weil nie-
mand gerne Steuern zahle und 
der Staat oft mit Zwang vorge-
hen müsse. „Wir fordern des-
halb, dass sich der Dienstherr 
uneingeschränkt hinter sein 
Finanzpersonal stellt. Politi-
sche Witzeleien über träge Be-
amte verurteilen wir scharf. Sie 
sind der Nährboden für man-
gelnden Respekt gegenüber 
denen, die für den Fiskus den 
Kopf hinhalten. Wir verlangen 
auch klare Sicherheitskonzep-
te.“ Sicherheit dürfe es nicht 
nur „oben“ geben, sondern 
müsse auch unten an der Basis 
Standard sein. „Dazu gehört 
auch, dass Beschäftigte im 
Umgang mit Aggressionen 
durch Steuerzahler geschult 
werden.“

 < Wenn Helfer zu Opfern 
werden

Der Deutsche Berufsverband 
für soziale Arbeit (DBSH) hat 
sich in der Branche umgehört 
und bundesweit Rückmeldun-
gen über gewaltsame Übergrif-
fe auf Angestellte des öffentli-
chen Dienstes sowie der freien 
Träger erhalten. So wird aus 
Behörden gemeldet, dass es in 
jüngster Zeit zu ernsthafteren 
Bedrohungen kam, zu denen 
die Polizei gerufen werden 
musste. Unter anderem wurde 
im Rahmen einer Betreuung 
ein Mitarbeiter attackiert: Die 
unterstützte Person hatte pa-
ranoide Ideen entwickelt und 
den Mitarbeiter nach einer 
Rangelei in den Arm gebissen. 
„Körperliche Gewalt durch 
 tätliche Angriffe, die bis hin zu 
Faustschlägen ins Gesicht oder 
gar Messerattacken führen, 
 gehören teilweise zum Alltag 
in verschiedenen Handlungs-
feldern der sozialen Arbeit“, 

beklagt DBSH-Chef Michael 
Leinenbach. Gründe dafür fin-
den die Beschäftigten aber 
auch in defizitären strukturel-
len Rahmenbedingungen der 
Sozialarbeit. 

„Hierzu zählen unter anderem 
fehlende Zeiten für persönliche 
Betreuung im Einzelfall und da-
mit vorbeugende Maßnahmen 
bis hin zu Überbelegungen in 
unterschiedlichsten Einrich tun-
gen. So führen Segmentierung 
und Undurchschaubarkeit der 
Zuständigkeiten sowie häufiger 
Personalwechsel oftmals zu 
Frust, der sich in Aggression 
umwandelt.“ Zwar seien teil-
weise bereits Wachdienste ein-
gerichtet und Alarmknöpfe ins-
talliert worden. Darüber hinaus 
seien Büros mit Fluchttüren zu 
Nachbarbüros verbunden, 
 Mitarbeiter mit Notruf-Smart-
phones ausgestattet und die 
Empfangsbereiche und Einzel-
arbeitsplätze zum Teil mit er-
höhten Schaltern versehen 
worden, um Übergriffe zu ver-
meiden. „Derzeit werden auch 
Deeskalationsprogramme 
durchgeführt. Als wesentlich 
muss hierbei jedoch berück-
sichtigt werden, dass Deeska-
lationstraining maximal lin-
dert, nicht aber die strukturell 
Gewalt fördernden Mängel 
 behebt“, so Leinenbach.

Grundsätzlich hält der DBSH es 
für notwendig, verstärkt über 
die betroffenen Berufsgruppen 
aufzuklären. „Deren Arbeit und 
Arbeitsweise sowie deren Not-
wendigkeit für die Bevölkerung 
und Gesellschaft müssen bes-
ser sichtbar gemacht werden, 
damit ein gesellschaftliches 
Umdenken entsteht.“ Da Poli-
tik in dem mittlerweile in 
Deutschland herrschenden 
 angelsächsischen Kapitalismus 
scheinbar nicht mehr in der 
Lage sei, soziale Belange aus-
reichend zu fördern und mit 
entsprechenden Finanzen und 
Personal auszustatten, müsse 
die Gesellschaft der Politik ver-
deutlichen, dass sie eine solche 
Politik der sozialen Kälte nicht 
weiter akzeptiere. 
 zit/br

 < Gewaltprävention in Hamburg vorbildlich

dbb magazin: Die versuchte Tötung eines Bundespolizisten in 
 Hannover wird aktuell nicht nur mit Erschrecken zur Kenntnis ge-
nommen, sondern auch als erneuter Anlass genutzt, Präventions-
möglichkeiten gegen Übegriffe auf Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes zu diskutieren. Die Innenminister und -senatoren, aber 
auch Interessenverbände sind in die Debatten involviert. Bundes-
weit steigen die Fallzahlen von Gewalt gegen Beschäftigte des 
 öffentlichen Dienstes – nur in Hamburg sinken sie. Was macht die 
Hansestadt anders als andere Städte und Gemeinden?

André Kuhring: Bereits 2006 
ist der dbb hamburg auf den 
Senat der Freien und Hanse-
stadt Hamburg (FHH) zuge-
gangen und hat angeboten,  
an Konzepten zur Vermeidung 
und Bewältigung von Über-
griffen und Gewalt gegen die 
Beschäftigten der FHH mitzu-
wirken. Die vom Senat be-
stimmte zuständige Stelle,  
das Personalamt der FHH, hat 
daraufhin eine Arbeitsgruppe 
Gewalt einberufen, in der ne-
ben den Behörden und Ämtern 
– einschließlich der gemeinsamen Einrichtung jobcenter  
team.arbeit.hamburg – auch die Gewerkschaften und deren 
 Gremienvertreterinnen und -vertreter das Gewaltpro blem analy-
sieren und Präventionsmöglichkeiten diskutieren und beschließen. 
Hierzu hat man sich zunächst auf einen einheitlichen Gewaltbe-
griff verständigt, der den Betroffenen nicht vorgibt, ab wann sie 
von einem Gewaltübergriff sprechen. Vielmehr wird jede Art von 
Übergriffen, die Betroffene als Gewalt empfinden, ernst genom-
men. Die aufgrund dieses Gewaltbegriffes gemeldeten Übergriffe 
werden seitdem jährlich bei den Behörden und Ämtern erhoben. 
Durch das gewachsene Problembewusstsein wird das gemein-
same Bestreben von Gewerkschaften und Dienststellen, die Be-
schäftigten besser zu schützen, insbesondere durch arbeitsplatz-
bezogene Aufklärung über die Möglichkeit der Vermeidung von 
gefährlichen Situationen erreicht. 

Aber Aufklärung allein genügt nicht. Daher hat die AG Gewalt ei-
nen umfangreichen Maßnahmenkatalog entwickelt, der neben 
Information über Gewalt am Arbeitsplatz und Möglichkeiten zur 
Abwehr praktische Ansätze wie die Organisation von Hilfe, die 
 Einführung gewaltvermeidender Arbeitsabläufe sowie die Umset-
zung baulicher Maßnahmen zur Deeskalation und der Installation 
von Alarmsystemen beinhaltet, um mehr Sicherheit zu schaff en. 
Der Maßnahmenkatalog wird, soweit erforderlich, unter Berück-
sichtigung der jährlichen Statistik zu Übergriffen in der Hamburger 
Verwaltung ergänzt und modifiziert.

Selbstverständlich leben auch diese Präventionsmechanismen von 
der aktiven Beteiligung der Beschäftigten, Vorgesetzten, obersten 
Dienstbehörden, Personalräte und Gewerkschaften. Hier dürfen 
wir trotz der nach einem Jahrzehnt der engagierten Arbeit spür-
baren Erfolge nicht nachlassen. Wir kooperieren daher seit 2013 
mit Schleswig-Holstein und der Unfallkasse Nord, indem wir dort 
unsere Erfahrungen, die wir nicht zuletzt aufgrund der Initiative 
des dbb hamburg gemeinsam erarbeiten konnten, einbringen.

André Kuhring ist Leiter des Grundsatzreferates Arbeits- und 
 Tarifrecht im  Personalamt der Freien und Hansestadt Hamburg.  
In seinem Referat ist die „Arbeitsgruppe Gewalt“ beheimatet.
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Arbeitsbelastung der Beschäftigten: 

Einsatzzeiten dürfen nicht verfallen
Die aktuellen enormen Arbeitsbelastungen der Beschäftigten im öffent lichen Dienst müssen 
 angemessen kompensiert werden. Darauf hat dbb Chef Klaus Dauderstädt im Gespräch mit der 
 „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Ausgabe vom 31. März 2016) gedrängt. Allein die Bundespolizei 
 spreche von fast drei Millionen Überstunden.

„Wir müssen uns darum küm-
mern, dass diese Zeiten, die im 
Einsatz verbracht werden, 
nicht einfach verfallen. Die 
Kompensation ist das größere 
Problem“, sagte Dauderstädt. 
„Wir sind hier für eine gewisse 
Flexibilisierung“, erläuterte der 
dbb Bundesvorsitzende. „Mit-
telfristig kann man Überstun-
den nur abbauen, indem man 
neues Personal einstellt.“ Die 
beispielsweise vom Bundesin-
nenministerium für die Bun-
despolizei zugesagten 3 000 
neuen Stellen seien zu wenig. 
„Wenn die Sicherheitslage so 
angespannt bleibt, wären eher 
8 000 zusätzliche Polizisten bei 
Bund und Ländern angemes-
sen. Allerdings braucht die 
Ausbildung Jahre. Man kann 
nicht in drei Wochen backen, 
wofür man normalerweise drei 
Jahre braucht.“

Hilfreich seien zudem Lebens-
arbeitszeitkonten, „wo man 
Überstunden parken und zu 
einem späteren Zeitpunkt nut-
zen kann“, so Dauderstädt 

weiter. „Wir fordern eine 
 Kumulierung solcher Zeiten. 
Wenn ein Beamter auf seinem 
Konto ein ganzes Jahr an Über-
stunden angesammelt hat, 

dann könnte er ein Jahr früher 
in den Ruhestand gehen. Das 
ist heute noch nicht erlaubt, 
aber dieses Verbot ist einfach 
überholt.“ 

©
G

er
ha

rd
 S

ey
be

rt
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om

©
G

er
ha

rd
 S

ey
be

rt
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om

> Polizeispiegel | dbb seiten | Mai 2016

fo
ku

s

29



Interview mit Klaus Bouillon, Minister für Inneres und Sport des Saarlandes, 
Vorsitzender der IMK: 

Der Verrohung des gesellschaftlichen Miteinanders 
muss energisch entgegengetreten werden

 < dbb magazin

Beschäftigte des öffentli-
chen Dienstes werden be-
schimpft, bedroht, verletzt, 
getötet. Welche Ursachen 
liegen diesem menschen-
verachtenden Handeln zu-
grunde und welche Maß-
nahmen haben die Länder 
ergriffen, diese zu beseiti-
gen?

 < Klaus Bouillon

Wir müssen leider feststel-
len, dass immer öfter Be-
schäftigte des öffentlichen 
Dienstes beschimpft, be-
droht oder sogar verletzt 
werden. Hier hat sich eine 
Verrohung des gesellschaft-
lichen Miteinanders entwi-
ckelt, der man meines Erach-
tens energisch entgegen- 
treten muss. Dies beginnt 
bei der Erziehung in den Fa-
milien, dem Umgang in den 
Schulen und geht bis hin zur 
Forderung nach schärferen 
Gesetzen, um den Men-
schen, die diese Dinge tun, 
deutlich zu zeigen: „Es geht 
bis hier hin und nicht weiter.“

Ich bin zurzeit in meiner 
Funktion als Vorsitzender 
der Innenministerkonferenz 
dabei, unter meinen Kolle-
gen für eine Verschärfung 
der Gesetze und für eine 
 Erweiterung des Personen-
kreises, der unter speziellen 
Schutz gestellt werden 
muss, zu werben. M
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 < dbb magazin

Was tun die Länder konkret, 
um ihre Mitarbeiter vor 
 Gewalt zu schützen, Herr 
Minister?

 < Klaus Bouillon

Wir sind im Saarland derzeit 
bemüht, eine verschärfte 
Änderung des Strafgesetz-
buches (StGB) auf Bundes-
ebene zu erreichen. Des 
 Weiteren befinden wir uns 
in Verhandlungen mit dem 
Justizministerium und tre-
ten dafür ein, dass kein 
Strafverfahren, insbeson-
dere wenn es um Gewalt 
gegen Mitglieder der Poli- 
zei geht, eingestellt wird. 

 < dbb magazin

Die Bürger haben Angst  
und rüsten auf. Nie zuvor 
sind mehr Gas- und Schreck-
schusswaffen verkauft wor-
den als in den letzten Mo-
naten. Geht das Vertrauen 
in die Polizei verloren?

 < Klaus Bouillon

Die Ereignisse an Neujahr 
haben sicher zu einer Verun-
sicherung der Bevölkerung 
geführt. Doch ich denke, 
dass sie uns allen die Augen 
geöffnet haben. Die Länder 
haben bereits reagiert, 
überall wird die Polizei-
struktur deutlich verstärkt.

 < dbb magazin

Im Berliner „Tagesspiegel“ 
haben Sie davor gewarnt, in 
diesem Jahr mehr Flüchtlin-
ge aufzunehmen als 2015, 
weil es dann Unruhen und 
Gewalt geben werde so-
wohl in den Einrichtungen 

als auch zwischen Flüchtlin-
gen und der Bevölkerung: 
Kann die Polizei den Schutz 
der Menschen in einer 
 solchen Situation noch 
 gewährleisten?

 < Klaus Bouillon

Gott sei Dank sieht es so 
aus, dass wir 2016 deutlich 
weniger Flüchtlinge in 
Deutschland haben werden. 
Und überwiegend ist es in 
den Flüchtlingsunterkünf-
ten in den letzten Monaten 
in aller Regel nicht zu größe-
ren Unruhen und Gewalt-
ausbrüchen gekommen; 
wobei man feststellen 
muss, dass es naturgemäß 
unter so vielen Menschen, 
die auf engem Raum zusam-
men leben, immer zu Unru-
hen kommt.

Die Polizei kann auch in 
schwierigen Situationen  
für den Schutz der Men-
schen sorgen, eine absolute 
Sicherheit kann es jedoch 
nie geben.

 < dbb magazin

Anfang März haben Sie ge-
meinsam mit BAMF-Leiter 
Frank-Jürgen Weise das 
 Ankunftszentrum Lebach – 
 eines der ersten in Deutsch-
land – in Betrieb genom-
men. Können Sie schon 
etwas über erste Erfahrun-
gen der „gemeinsamen Be-
hörde“ von Landesverwal-
tung und BAMF sagen?

 < Klaus Bouillon

Die ersten Erfahrungen 
 unserer gemeinsamen Be-
hörde in Lebach sind sehr 
positiv: Wir haben zurzeit 

 < Klaus Bouillon …

… Jahrgang 1947, wuchs im 
saarländischen St. Wendel 
auf. Dort ging er auf die 
Volksschule und machte 
1966 Abitur am Gymnasium 
in Ottweiler. Anschließend 
diente er 1967/68 als Reser-
veoffiziersanwärter bei der 
Bundeswehr. In den Jahren 
1969 bis 1974 studierte 
Bouillon Jura an der Univer-
sität des Saarlandes und ab-
solvierte von 1974 bis 1976 

sein Referendariat. 1976 war er ein Jahr als Anwalt tätig, 
bevor er 1977 Wissenschaftlicher Mitarbeiter von Werner 
Zeyer, MdB, im Deutschen Bundestag wurde. Danach arbei-
tete er von 1977 bis 1979 als Referent bei der Landesversi-
cherungsanstalt des Saarlandes. Von 1980 bis 1982 amtier-
te Bouillon als Richter kraft Auftrages am Landgericht/
Sozialgericht Saarbrücken. Seit 1983 übte er das Amt des 
Bürgermeisters der Kreisstadt St. Wendel aus. Am 12. No-
vember 2014 wurde Bouillon, der der CDU angehört, als In-
nen- und Sportminister des Saarlandes vereidigt. Seit dem 
1. Januar 2016 hat das Saarland – und somit Klaus Bouillon 
als zuständiger Minister –  turnusgemäß den Vorsitz der In-
nenministerkonferenz der Länder inne. Klaus Bouillon ist 
verheiratet und hat zwei Kinder.
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die am schnellsten arbei-
tende gemeinsame Behör-
de in Deutschland, die Mit-
arbeiter machen einen 
tollen Job! Das bedeutet, 
dass es bei einfachen Fällen 
in der Regel innerhalb von 
48 Stunden zur Asylantrag-
stellung kommt, teilweise 
finden sogar Beratungen 
statt, um die Menschen auf 
den Arbeitsmarkt vorzube-
reiten. 

Dank der schnelleren Bear-
beitung der Asylverfahren 
durch die gemischte Behör-
de konnten in den letzten 
Monaten in Lebach alle 
Rückstände aufgearbeitet 
werden.

 < dbb magazin

Im Saarland gibt es das 
 Projekt „Zukunftssichere 

Landesverwaltung“, in dem 
Gewerkschaften und Lan-
desregierung zusammenar-
beiten, um den öffentlichen 
Dienst fit zu machen für die 
Herausforderungen der Zu-
kunft. Schließt das auch 
eine aufgabengerechte Per-
sonalausstattung ein? 

 < Klaus Bouillon

Das Projekt „Zukunftssiche-
re Landesverwaltung“ mit 
den Gewerkschaften und 
der Landesregierung läuft 
gut. Es ist bisher gelungen, 
den vielfältigen Interessen 
aller weitgehend gerecht zu 
werden. Die Atmosphäre ist 
sachlich und auch was die 
aufgabengerechte Personal-
ausstattung angeht, wur-
den bisher immer konsen-
suale Lösungen gefunden. 
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Einkommensrunde 2016 für Bund und Kommunen:

4,75 Prozent – vieles gestaltet – manches verhindert
Am späten Abend des 29. April 2016 einigten sich die Tarifparteien in Potsdam auf einen Kompromiss. 
„Bei Entgeltordnung, Zusatzversorgung und Linearanpassung haben die Gewerkschaften substanzielle 
Erfolge erzielt“, bewertete der dbb Verhandlungsführer Willi Russ das Ergebnis.

Russ: „Die neue Entgeltordnung 
ist ein struktureller Meilenstein 
und eine lineare Einkommens
erhöhung mit tabellenwirk
samen 4,75 Prozent ist mehr, 
als zwischenzeitlich möglich 
schien.“ Diese Einigung bedeute 
reale Einkommensverbesserun
gen, „die sich die Kolleginnen 
und Kollegen verdient haben 
und direkt im Geldbeutel spü
ren werden“. 

< Entgeltordnung unter 
Dach und Fach

Nach mehr als einem Jahrzehnt 
der Verhandlungen über ein 
neues Eingruppierungssystem 
mit unzähligen Unterbrechun
gen wird jetzt eine Vielzahl Be
schäftigter von der Entgeltord
nung profitieren. Beispielsweise 
ergeben sich Verbesserungen 
für die Beschäftigten in der all
gemeinen Verwaltung, die nach 
Inkrafttreten des Tarifvertra
ges für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) neu eingestellt oder 
umgruppiert worden waren. 
Beschäftigte mit abgeschlos

sener dreijähriger Berufsausbil
dung und entsprechender Tä
tigkeit werden mindestens der 
Entgeltgruppe 5 zugeordnet. 
Weitere Verbesserungen gibt 
es unter anderem in den Ge
sundheitsberufen, der IT und 
zahlreichen einzelnen Berufs
gruppen, wie beispielsweise 
den Schulhausmeistern.

Auch mit Blick auf die betrieb
liche Zusatzversorgung konn
ten sich die Gewerkschaften 

mit ihrem flexiblen Ansatz 
durchsetzen. Russ: „Bei den 
Zusatzversorgungskassen, die 
nachweislich in finanziellen 
Schwierigkeiten stecken, wird 
der Finanzierungsbeitrag von 
Arbeitnehmern und Arbeitge
bern zu gleichen Teilen erhöht. 
Das ist nachhaltig, sachgerecht 
und fair.“ 

Leider habe man nicht alle For
derungen durchsetzen können, 
ergänzte der dbb Tarifchef: 

„Bei der unbefristeten Über
nahme der Auszubildenden 
und bei der sachgrundlosen 
Befristung konnten wir die 
Arbeitgeber nicht von ihrem 
Irrweg abbringen. Bund und 
Kommunen schaden damit 
weiter der Attraktivität des öf
fentlichen Dienstes vor allem 
bei jungen Kolleginnen und 
Kollegen. Das wird sich ange
sichts der demografischen 
Krise noch rächen.“

< Übertragung  
auf Bundesbeamte 

Willi Russ begrüßte die Aussage 
des Innenministers, die Tarif
einigung zeit und wirkungs
gleich auf die Beamten und 
Versorgungsempfänger des 
Bundes zu übertragen. Erst da
nach werde für den dbb die Ta
rifrunde beendet sein: „Denn 
auch das ist sachgerecht, nach
haltig und fair“, sagte Russ. Die 
dbb bundestarifkommission 
hat das Tarifpaket noch vor Ort 
diskutiert und der Einigung zu
gestimmt.  

< Kurz vor Schluss noch einmal kräftig Druck gemacht: Beschäftigte de
monstrierten am 28. April 2016 zum Auftakt der letzten Verhandlungs
runde in Potsdam.

< Zufriedene Mienen nach erfolgreichem Abschluss: dbb Tarifchef Willi 
Russ, ver.diVorsitzender Frank Bsirske, Bundesinnenminister Thomas de 
Maizière und VKAPräsident Thomas Böhle (von links).

< Die Eckpunkte der Einigung

> Lineare Entgelterhöhung ab 1. März 2016 um 2,4 Prozent und ab 
1. Februar 2017 um weitere 2,35 Prozent.

> Entgelterhöhung für die Auszubildenden ab 1. März 2016 um 
35 Euro und ab 1. Februar 2017 um weitere 30 Euro (plus jährli
chem Lehrmittelzuschuss von 50 Euro).

> Neue Entgeltordnung im kommunalen Bereich ab 2017 (inklusive 
stufengleicher Höhergruppierung).

> Flexible Absicherung der kommunalen Versorgungskassen 
 (konkreter Nachweis des Bedarfs, paritätische Finanzierung, 
 Arbeitnehmerbeitrag bis 0,4 Prozent).

Alle Hintergrundinformationen: 
www.dbb.de/einkommensrunde2016
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12. Frauenpolitische Fachtagung:

Digitalisierte Welt:  
Frauen 4.0 – rund um die Uhr vernetzt?
Chancen und Risiken der Digitalisierung der Arbeitswelt standen im Fokus der 12. Frauenpolitischen 
Fachtagung, zu der die dbb bundesfrauenvertretung am 12. April 2016 ins dbb forum berlin eingeladen 
hatte. Vor großem Publikum – rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren gekommen – analy-
sierten und diskutierten Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Verwaltung und Verbänden die 
aktuellen Trends des sogenannten „Arbeiten 4.0“ mit besonderem Augenmerk auf die Perspektive des 
öffentlichen Dienstes und der weiblichen Beschäftigten: Was bedeutet der Einzug moderner Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien in die Arbeitswelt für die Organisationsstrukturen von Ver-
waltungen und Betrieben? Welche Auswirkungen haben die dynamischen Veränderungen auf die 
 Karriereentwicklung? Wie steht es um die Fürsorgepflicht der Vorgesetzten, und wo können und 
 müssen Gewerkschaften aktiv werden?

„Der digitale Wandel der 
 Arbeitswelt ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe“, 
 betonte Helene Wildfeuer, Vor-
sitzende der dbb bundesfrau-
envertretung und Gastgeberin 
der Frauenpolitischen Fachta-
gung, in ihrer Eröffnungsrede. 
„Diejenigen, die für einen funk-
tionsfähigen Staat und das 
Gemein wesen sorgen, müssen 
in der Debatte mitgedacht 
werden. In diesem Bereich ar-
beiten vor allem Frauen. Sie 
stellen sich zu Recht die Frage: 
Was wird aus mir und meiner 
Arbeit in den nächsten zehn, 
15, 20 Jahren? Die betroffenen 
Akteure aus Wirtschaft, Indus-
trie, Politik und aus dem öf-
fentlichen Dienst müssen sich 
dieser Herausforderung glei-
chermaßen stellen“, forderte 
Wildfeuer. Dazu müssten auch 
die bestehenden gesetzlichen 
Mitbestimmungsregeln an die 
Erfordernisse einer zunehmend 
digitalisierten und entgrenzten 
Arbeitswelt angepasst werden. 
„Die Beschäftigten und deren 
Vertretungen müssen von An-
fang an in die Weiterentwick-
lung der Arbeitsprozesse ein-
bezogen werden.“ Wildfeuer 
warnte davor, dass neue Tech-
nologien, die die Arbeit ver-
meintlich erleichterten, für 
 ältere Beschäftigte zur Feuer-
probe werden könnten: „Wer 

nicht mehr mitkommt, wird 
schnell von den Jüngeren ab-
gehängt. Umso dringender 
müssen wir diese Beschäftig-
tengruppe an die neuen Tech-
nologien heranführen. Pass-
genaue Weiterbildungen und 
gezielte Schulungen müssen 
die Beschäftigten dort abho-
len, wo sie mit ihrem digitalen 
Know-how gerade stehen. Es 
wäre fatal für die Entwicklung 
des öffentlichen Dienstes, ge-
rade die erfahrenen Beschäf-

tigten und deren Wissen durch 
den digitalen Wandel zu früh 
zu verlieren.“ 

< Wandel geschlechter
gerecht gestalten

„Gesetzgeber, Tarifpartner, Be-
triebs- und Personalräte sind 
gleichermaßen gefragt, sich ak-
tiv für einen gesunden und ge-
schlechtergerechten digitalen 
Wandel im öffentlichen Dienst 
einzusetzen“, unterstrich die 

Vorsitzende der dbb bundes-
frauenvertretung. Vor allem die 
Nachteile, die Frauen derzeit 
aufgrund von Pflege, Eltern- 
und Teilzeitbeschäftigung ent-
stehen, müssten gezielt in den 
Blick genommen werden: „Wer 
weniger Zeit im Büro verbringt, 
wird seltener bei Beförderun-
gen berücksichtigt. Diese Ten-
denz droht mit zunehmender 
Entgrenzung der Arbeit weiter 
zu steigen“, machte Wildfeuer 
deutlich. „Umso mehr müssen 
wir darauf achten, dass ein 
Mehr an Mobilität und Flexibi-
lität Frauen in ihrer Karriere-
entwicklung nicht noch stärker 
zurückwirft.“ 

< Ausbeutungsgefahr  
bei Dauererreichbarkeit 

Eindringlich warnte Wildfeuer 
vor den gesundheitlichen Risi-
ken, die der digitale Wandel 
mit sich bringt: „Die Möglich-
keit, von zu Hause aus zu arbei-
ten, darf nicht dazu führen, 
dass sich Beschäftigte ver-
pflichtet fühlen, rund um die 
Uhr zur Verfügung zu stehen“, 
so die Vorsitzende. Um diese 
Risiken nicht auszureizen, 
müssten auch im öffentlichen 
Dienst die geltenden Gesetze 
zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz ordnungsgemäß ange-
wandt und entsprechend an 
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< Eine zeitgemäße und geschlechtersensible Arbeitsschutzpolitik, ein ver-
trauensvolles Personalmanagement, eine starke Beschäftigtenvertre-
tung und der Wille der politischen Entscheiderinnen und Entscheider, im 
Sinne der Beschäftigten zu handeln, sei nötig, um den Wandel der Arbeit 
menschlich zu gestalten, betonte Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb 
bundesfrauenvertretung, in ihrer Auftaktrede.
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die sich wandelnden Arbeits-
umstände angepasst werden. 

Auch dbb Chef Klaus Dauder-
städt warb vor der Fachkon-
ferenz für einen „gesunden 
Umgang“ mit den modernen 
Möglichkeiten der Informa-
tions- und Kommunikations-
technologie in der Arbeitswelt: 
„Vereinbarte Arbeitszeit darf 
nicht durch moderne IT-Vernet-
zung umgangen und gnadenlos 
überzogen werden“, forderte 
der dbb Bundesvorsitzende. 
„Die viel zitierte permanente 
Erreichbarkeit verwischt mit 
der unwiderstehlichen Leichtig-
keit des ‚Klings‘ beim Eintreffen 
einer Mail oder Nachricht auf 
dem Handy erbarmungslos die 
Grenze zwischen Freizeit und 
Beruf. Das dezimiert die Erho-
lungs- und Entspannungspha-
sen, die wir zur Bewältigung 
des Arbeitsstresses brauchen 
und auf deren Inanspruchnah-
me niemand verzichten sollte. 
Das setzt eine Führungskultur 
voraus, die wir nicht überall 
vorfinden. Wir sind ja gerne 
vernetzt, aber nicht rund um 
die Uhr – das wäre schlicht Aus-
beutung.“ Die neue Flexibilität 
sei begrüßenswert, betonte 
Dauderstädt, ihr Mehrwert 
müsse für alle Beteiligten 
 aus geschöpft werden: Beschäf-
tigten gerade mit Familien-
pflichten sollten, wo vom 
 Betriebsablauf her machbar, 
Alternativen wie Heim- und 
 Telearbeit eröffnet werden, 
ebenso wie das auf die Lebens-
arbeitszeit insgesamt abstel-
lende Instrument der Flexibili-
sierung durch Langzeit- oder 
Lebensarbeitszeitkonten. „Die 
von Arbeitgeberseite bisher 
strikt abgelehnte Kumulation 
und Kombination angesam-
melter Zeiten vor dem anste-
henden Eintritt in den Ruhe-
stand ist ein alter Hut, der nicht 
auf moderne Köpfe passen 
kann“, stellte der dbb Chef klar. 

 < Digitalisierung eröffnet 
Frauen bessere Chancen

Christine Morgenstern, Abtei-
lungsleiterin Gleichstellung im 
Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend, 
machte in ihrem Grußwort 
Mut für die Zukunft: „Frauen 
können vom digitalen Wandel 
profitieren, wenn es mithilfe 
der Digitalisierung gelingt, den 
‚geteilten Arbeitsmarkt‘ aufzu-
brechen.“ Die Chancen hierfür 
stünden gut, so die Gleichstel-
lungsexpertin. Durch die Ver-
änderung der Arbeitsprozesse, 
insbesondere den Wegfall 
zahlreicher, auf schwere kör-
perliche Arbeit abstellender 
Produktionsprozesse insbeson-
dere in technischen Berufen, 
würde den Frauen der Weg in 
diese in der Regel besser be-
zahlten Arbeitsplätze weiter 
geebnet. Auch die dank der 
 Digitalisierung zunehmende 
Flexibilität bei der Wahl des 
Arbeitsorts und die absehbare 
Abkehr von der Kultur der Voll-
zeitpräsenz an einem einzigen 
Arbeitsort kämen dem Wunsch 
von Frauen nach besserer Ver-
einbarkeit von Beruf und Fami-
lie, partnerschaftlichen und 
gleichgestellten Beziehungen 
entgegen. Chancen eröffne der 
digitale Wandel den Frauen 
schließlich auch mit Blick auf 
Führungspositionen, die durch 
mobiles Arbeiten ebenfalls 
praktikabler würden, erläuter-
te Morgenstern, versäumte 
aber gleichwohl nicht, auch auf 
die Risiken des „Arbeiten 4.0“ 
hinzuweisen: „Das Risiko einer 
zunehmenden Entgrenzung 
von beruflicher und privater 
Sphäre ist definitiv gegeben, 
und hier brauchen wir klare 
Spielregeln und Grenzen, die 

auch die Arbeits- und Füh-
rungskultur künftig prägen.“ 

 < „Change Agents“ des 
 digitalen Wandels

Morgensterns Ausblick wurde 
vertieft vom Vortrag der Wis-
senschaftlerin Dr. Kira Marrs 
vom Münchener Institut für 
 Sozialwissenschaftliche For-
schung. Anhand von konkreten 
Szenarien skizzierte sie das Wir-
ken von Frauen in der digitalen 

Arbeitswelt von morgen und 
appellierte, die „digitale Revo-
lution“ als Gestaltungsprozess 
zu verstehen, der insbesondere 
den Frauen bessere Chancen in 
der Arbeitswelt eröffne. Es gebe 
zahlreiche Indizien, die die weib-
lichen Beschäftigten aufgrund 
ihrer besonderen kommunikati-
ven und sozialen Kompetenzen 

als geradezu prädestiniert für 
die digitalisierte Arbeitswelt 
erscheinen lassen: „Beim ver-
netzten, kooperativen, transpa-
renten, Wissen teilenden und 
auf kollektive Expertise setzen-
den Arbeiten, das die  digitalen 
Techniken mit sich bringen wer-
den, erfahren die ‚typisch weib-
lichen‘ Kompetenzen eine enor-
me Aufwertung“, so Marrs, 
ehemalige „Soft Skills“ würden 
zu „Hard Skills“ der modernen 
Arbeitswelt: „Gefragt sind agi-
le, vernetzte, kommunikative, 
integrative Community-Mana-
ger, die Teams in flachen Hierar-
chien zum gemeinsamen Erfolg 
führen. Es wird kaum mehr 
Bühnen für individuelle Selbst-
inszenierungen, wie wir sie 
heute noch kennen, geben“, 
blickte Marrs in die Zukunft. 
Auch in puncto Arbeitsorgani-
sation und Karriereperspekti-
ven böten die neuen techni-
schen Möglichkeiten große 
Chancen, sich unabhängig vom 
hergebrachten „Raum-Zeit-Ge-
füge“ zu machen und so eine 
bessere Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf sowie eine lebens-

phasenorientierte Karrierepla-
nung zu verwirklichen. Marrs’ 
Fazit: „Frauen sind die idealen 
Change-Agents der digitalen 
Transformation.“ Die Wissen-
schaftlerin betonte: „Der epo-
chale Umbruch, den die Digita-
lisierung unserer Arbeitswelt 
beschert und damit vor allem 
Frauen ganz neue Möglichkei-

 < Für einen „gesunden Umgang“ mit den modernen Möglichkeiten der 
 Informations- und Kommunikationstechnologie in der Arbeitswelt warb 
dbb Chef Klaus Dauderstädt in seinem Grußwort.

 < Die Spezifika des digitalen Wandels und dessen Auswirkungen auf den 
öffentlichen Dienst wolle das BMFSFJ im Zuge des Sozialpartnerdialogs 
thematisieren. Noch in diesem Jahr solle dazu ein eigenes Dialogforum 
stattfinden, kündigte Christine Morgenstern, Abteilungsleiterin Gleich-
stellung im BMFSFJ, an.
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ten eröffnet, ist kein Selbstläu-
fer. Nur, wenn ihn alle Akteure 
der Arbeitswelt gemeinsam mit 
konkret formulierten Zielvor-
stellungen aktiv gestalten, kön-
nen wir auf dem Weg zu einer 
menschengerechteren Arbeits-
welt vorankommen. Die gleich-
berechtigte Teilhabe von Frau-
en wird dabei der Lackmustest 
sein.“ 

 < Generation Y: Treiber  
der Modernisierung

Was die nächste Generation 
der Arbeitnehmerinnen von 
 Arbeitgebern wie dem öffentli-
chen Dienst in Zukunft erwar-
tet, berichtete Generationen-
forscher Prof. Dr. Klaus Hurrel- 
mann von der Hertie School of 
Governance, bekannt als wis-
senschaftlicher Vater der „Shell 
Jugendstudie“. Bei der gegen-
wärtigen jungen „Generation 
Y“, den zwischen 1985 und 
2000 Geborenen, habe die dau-
erhafte Auseinandersetzung 
mit einem unsicheren Zu-
kunftshorizont, ungewissen 
Lebensperspektiven und nicht 
berechenbaren Bedrohungssze-
narien (Terrorismus) zu einer 
Mentalität des „tastenden Son-
dierens“ und „pragmatischen 
Ausprobierens von Alternati-
ven“ geführt, so Hurrelmann. 
Die „Egotaktiker“ seien „digita-
le Eingeborene“, also quasi hei-
misch in der für Ältere noch 
neuen digitalen Welt. Was nun 
die jungen Frauen hervorhebe, 
sei neben formal grundsätzlich 
höheren Bildungsabschlüssen 
die Tatsache, dass diese „viel 

besser mit den Unsicherheiten 
klarkommen, sich pragmatisch 
arrangieren und gut organisie-
ren“. Ihr ganzes Handeln sei ge-
prägt von einer „enorm hohen 
sozialen Intelligenz“, sie näh-
men ganz bewusst und ehrgei-
zig das klassische Frauenmodell 
(„Kind, Küche, Kirche“) für sich 
in Anspruch, ergänzt um das 
vierte „K“ – ihre Karriere. „Ich 
will alles!“, laute das Motto 
junger Frauen, die eine sehr 
klare Mehrrollenorientierung 
formulierten. „Für die aktuellen 
Herausforderungen, auch die 
der Arbeitswelt, bringen diese 
jungen Frauen das ideale Rüst-
zeug mit“, fasste der Sozialwis-
senschaftler zusammen: „Sie 
sind hoch gebildet, innovativ, 
flexibel, mehrgleisig im Den-
ken, agil, widerstandsfähig und 
mental stark – und wissen das 
auch.“ Entsprechend selbstbe-
wusst würden sie künftigen Ar-
beitgebern gegenübertreten 
und ihre Ansprüche klar stellen, 
so Hurrelmann. „Damit werden 
die jungen Frauen zu Treibern 
der Modernisierung werden 
und in ihren Arbeitswelten 

 dafür sorgen, dass ihnen dort 
insbesondere die Vereinbarkeit 
der verschiedenen Rollen, die 
sie in ihrem Leben einnehmen 
möchten, gelingt.“ Der öffentli-
che Dienst biete ihnen dafür 
mit seinem Sicherheits- und 
Planbarkeitsfaktor schon heute 
einen vergleichsweise guten 
Entfaltungsraum, so Hurrel-
mann. 

 < Optimierungsspielraum 
im öffentlichen Dienst

Die anschließenden Diskussi-
onsrunden mit dem Publikum 
und auf dem Podium machten 
unterdessen deutlich, dass es 
auch im öffentlichen Dienst 
noch reichlich Optimierungs-
spielraum gibt, was die Rah-
menbedingungen von Arbeiten 
im digitalen Zeitalter angeht. 
Moderiert von Andreas Ulrich 
(rbb), formulierten Lena-Sophie 
Müller, Geschäftsführerin der 
Initiative D21, Michael Niehaus, 
Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin, 
Anke Schwitzer, Vorsitzende 
der dbb Grundsatzkommission 

Personalvertretungsrecht und 
des dbb sh, und dbb jugend-
Chefin Sandra Kothe die Punk-
te, auf die es bei der Gestaltung 
des digitalen Wandels im öf-
fentlichen Dienst ankommen 
sollte: Eine Führungs- und Be-
schäftigtenkultur, die die Chan-
cen der Digitalisierung positiv 
aufnimmt und umsetzt, wirk-
same und verbindliche Schutz-
mechanismen gegen eine Ent-
grenzung von Berufs- und 
Privatleben, die generationen-
sensible Umsetzung von Maß-
nahmen, die nachhaltige und 
sowohl digitale als auch „ana-

loge“ Sicherstellung des Wis-
senstransfers und, nicht zu-
letzt, eine funktionierende 
technische und angemessene 
räumliche Ausstattung der 
 Arbeitsplätze. 

Den Schlusspunkt der Fachta-
gung setzte dbb frauen-Vorsit-
zende Helene Wildfeuer: „Las-
sen Sie uns die Digitalisierung 
als großartige Chance begrei-
fen und gleichstellungsorien-
tiert ausgestalten – Seite an 
Seite mit den Beschäftigten, 
der Politik und den öffentli-
chen Arbeitgebern. Aber lassen 
Sie uns dabei vor allem nicht 
vergessen: Ohne den Men-
schen geht es nicht.“  iba

 < Vielversprechend für Frauenkarrieren sei vor allem der verbesserte Zugang 
zu neuen Berufsfeldern im technischen Bereich. Aber auch die kommunika-
tiven und sozialen Kompetenzen, die vor allem Frauen zugesprochen wür-
den, erführen im Zuge der Digitalisierung eine enorme Aufwertung. „Hier 
liegt eine Chance für Frauen“, so Dr. Kira Marrs, vom ISF München e. V.

 < Aus Sicht von Prof. Dr. Hurrel-
mann, Hertie School of Gover-
nance, hätten junge Frauen 
 gerade durch ihre bessere Schul-
bildung einen Vorteil in der sich 
verändernden Arbeitswelt: 
„Frauen bringen das bessere 
Rüstzeug mit, um mit den neu-
en Gegebenheiten und den zu-
nehmenden Unsicherheiten 
 zurechtzukommen.“

 < Arbeitsschutz ist ein zentrales Thema bei der Digitalisierung im öffentlichen Dienst und ein wichtiges Aufgabenfeld 
für die Beschäftigtenvertretungen. Zu diesem Ergebnis kamen die Podiumsgäste der Debatte zum Thema „Gute 
 Arbeit weiterdenken, Frauen mitdenken“ am Nachmittag. Von rechts: Lena-Sophie Müller (Initiative D21 e. V.), Anke 
Schwitzer (dbb sh), Andreas Ulrich (rbb, Moderation), Sandra Kothe (dbb jugend) und Michael Niehaus (BAuA).
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Die andere Meinung:

Ein Dreiklang 
gegen die Gewalt

Übergriffe auf Beschäftigte im öffentlichen Dienst 
haben in den vergangenen Jahren deutlich zuge-
nommen. Staat und Gesellschaft dürfen das nicht 
hinnehmen. Erforderlich ist neben der Bereitstel-
lung von modernen Notrufeinrichtungen und ei-
ner stärkeren Sensibilisierung der Beschäftigten 
für  drohende Gefahren auch ein gesellschaftlicher 
Bewusstseinswandel. 

Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst tun ihre Arbeit für die 
gesamte Gesellschaft. Wenn 
sie ihre Pflichten erfüllen, kön-
nen sie sich nicht bei allen 
Menschen immer nur beliebt 
machen. Verwaltungsmitarbei-
ter müssen Anträge auch mal 
ablehnen. Polizeibeamte müs-
sen das Recht gegenüber allen 
durchsetzen und dabei in be-
stimmten Fällen auch die Frei-
heit Einzelner beschränken. Fi-
nanzbeamte haben dafür zu 
sorgen, dass jeder Bürger sei-
nen Steuerpflichten nach-
kommt. Und Richter können 
nicht immer nur Urteile fällen, 
die allen Beteiligten eines Ver-
fahrens gefallen. Doch all das 
geschieht zumindest vom 
Grundsatz her im Interesse  
der Allgemeinheit. Umso mehr 
haben die Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst Anspruch da-
rauf, dass sie nicht Opfer von 
Gewalttaten werden, weil Ein-
zelne oder ganzen Gruppen 
mit ihrem Handeln nicht ein-

verstanden sind oder sie als 
 Repräsentanten des Staates 
Hass auf sich ziehen. 

Doch die Statistiken zeigen 
 leider, dass Gewalt gegen die 
Menschen, die für die Gemein-
schaft tätig sind, in den ver-
gangenen Jahren deutlich 
 zugenommen hat. Das darf  
die Gesellschaft nicht akzeptie-
ren. Deshalb ist es richtig und 
 wichtig, dass sich sowohl die 
Bundesregierung als auch die 
Wissenschaft und der dbb ver-
stärkt Gedanken darüber ma-
chen, wie diese unheilvolle 
Entwicklung gestoppt und am 
besten wieder rückgängig ge-
macht werden kann. 

Niemand will zurück zu einem 
Obrigkeitsstaat, in dem die 
Bürger einem Beamten oder 
anderen Repräsentanten der 
öffentlichen Verwaltung gera-
dezu demütig entgegentreten 
mussten. Doch so wie jeder 
Bürger das Recht hat, von 

 Vertretern des Staates mit 
 Respekt behandelt zu werden, 
hat auch jeder Mitarbeiter  
des öffentlichen Dienstes den 
gleichen Anspruch. Respekt  
ist eine ganz entscheidende 
Qualität im Umgang von Men-
schen miteinander. Das gilt für 
das Privatleben genauso wie 
für die Kommunikation von 
Menschen im öffentlichen 
Raum.

Um dem Problem Herr zu 
 werden, ist ein Dreiklang not-
wendig: Zunächst haben die 
Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst ein Anrecht darauf, dass 
Notrufeinrichtungen auf dem 
neusten Stand der Technik 
sind. Realisierbare Lösungen 
dürfen nicht am Geld schei-
tern. Zum Zweiten müssen die 
Mitarbeiter besser als bisher 
für mögliche Gefahren sensi-
bilisiert werden. Nicht immer 
lässt sich ein Gewaltausbruch 
vorhersagen. Doch je früher 
eine potenzielle Bedrohung er-
kannt wird, desto einfacher ist 
es, sich dagegen zu schützen. 
Schließlich ist auch ein gesell-
schaftlicher Bewusstseinswan-
del erforderlich. Stärker als in 
der Vergangenheit muss ein 
Bewusstsein dafür entstehen, 
dass tätliche Angriffe auf Ver-
treter des Staates und der Ver-
waltung auch Angriffe auf uns 
alle sind. Das gilt für Steinwür-
fe auf Polizisten bei gewalttäti-

gen Demos ebenso wie für Pö-
beleien gegen Mitarbeiter auf 
Bürgerämtern. Und es gilt übri-
gens auch für Abgeordnete, die 
Hassmails erhalten, oder Spit-
zenpolitiker, die bei öffentli-
chen Auftritten mit Rufen wie 
„Volksverräter“ empfangen 
werden. Auch das ist eine Form 
der Gewalt gegen Repräsen-
tanten des Staates und der Ge-
sellschaft, die nicht akzeptiert 
werden kann.  

Die internationale Anti-Ge-
walt-Konferenz des dbb mit 
dem Bundesministerium des 
Innern am 5. April 2016 war ein 
guter Anfang. Jetzt gilt es, die 
dabei gewonnenen Erkenntnis-
se in die Praxis umzusetzen 
und den Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst die Sicherheit 
zu geben, auf die sie einen An-
spruch haben. 

 Dr. Joachim Riecker

 < Der Autor …

… Jahrgang 1963, ist als 
 freier Journalist in Berlin un-
ter anderem für die Neue 
Zürcher Zeitung, den Tages-
spiegel, den Deutschland-
funk, Politico, die Bild am 
Sonntag und die Körber-
Stiftung tätig. Zudem hat  
er mehrere Sachbücher 
 veröffentlicht.
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Glosse:

Päckchen nach Panama
Jede gewiefte Geschäftsidee 
passt nicht nur auf eine Inter-
netseite, sondern auch in den 
kleinsten Briefkasten. In Zeiten 
der Globalisierung verwundert 
es deshalb nicht, dass findige 
Köpfe ihre Briefkästen längst 
nicht mehr vor die eigene 
Haustüre in der tiefsten deut-
schen Provinz hängen, sondern 
draußen in aller Welt, denn al-
lein dort ist sichergestellt, dass 
sie auch tatsächlich vom Glo-
bal Player Deutsche Post be-
dient werden. Mit der pünkt-
lichen Zustellung in Übersee 
klappt es deshalb so gut, weil 
die Deutsche Post selbstre-
dend weder eine deutsche 

 Firma noch gar eine staatliche 
Institution in den Fesseln des 
öffentlichen Dienstrechtes ist, 
sondern der größte Logistik-
dienstleister der Welt, der 
mehrheitlich ausländischen In-
vestoren gehört. Zu Lande, zu 
Wasser und in der Luft werden 
weltweit die Briefkästen mon-
tiert und zu günstigen Preisen 
befüllt, die hierzulande nach 
und nach längst abgebaut wor-
den sind. Das geht nur, so be-
haupten böse Zungen, weil 
Tausende Post-Subunterneh-
men, beispielsweise im asia-
tisch-pazifischen Netzwerk, ih-
ren Zustellern den deutschen 
Mindestlohn nicht etwa für 

eine Stunde, sondern gegebe-
nenfalls für einen Tag Arbeit 
zukommen lassen würden.

Doch nichtsdestotrotz gilt 
 allerorts deutsche Zuverlässig-
keit und deutsche Gründlich-
keit: Wer ein Päckchen wohlfeil 
von Deutschland nach Panama 
oder sonst wo in Übersee auf 
den Weg bringt, kann sicher 
sein, dass es spätestens acht 
bis zwölf Tage später am Ziel-
ort im Briefkasten landet. Und 
was lässt sich für schlappe 16 
Euro in einem Zwei-Kilo-Päck-
chen (mindestens 15 x 11 x 1 
Zentimeter, maximal L + B + H 
= 90 Zentimeter – keine Seite 

länger als 60 Zentimeter) nicht 
alles nach Panama schicken? 
Eine Million Euro in 500er-No-
ten wiegen beispielsweise nur 
schlappe 2,24 Kilogramm und 
passen in ein Päckchen in den 
Maßen 20 x 16 x 8,2 Zentime-
ter. Weil die Gewichtsgrenze 
für ein solches Päckchen aller-
dings um 24 Gramm über-
schritten würde, wird der Pa-
ketpreis von 43,99 Euro fällig. 
– Ordnung muss sein. – Aber 
dafür dürfen Scheine im Ge-
samtgewicht von bis zu 5 Kilo-
gramm mit. Wahnsinn, was in 
einer Briefkastenfirma alles zu-
sammenkommen kann.  
 sm
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Sichere Behördenkommunikation:

Die Katze im Sack lassen
Während Institutionen sich mit sicheren Kommunikationswegen schwertun – man denke an  
die  unendliche Geschichte des digitalen Polizeifunks –, schaffen junge Internet-Startups Fakten.  
Weil WhatsApp und Co. für die behördliche Kommunikation viel zu unsicher sind, macht ein neuer 
Dienst aus Hannover die Sache jetzt abhörsicher und damit „amtlich“.

Fast jeder Smartphone-Nutzer 
hat sich im Privaten an die An-
nehmlichkeiten der Messenger-
Dienste gewöhnt. Allen Sicher-
heitsbekundungen der meist 
amerikanischen Unternehmen 
zum Trotz bezweifelt ein jun-
ger deutscher Unternehmer 
aber, dass die Dienste sicher 
genug für Firmen- und Behör-
denkommunikation sind. Es 
wäre schließlich fatal, wenn 
zum Beispiel Fahndungsfotos 
der Polizei, vertrauliche Unter-
lagen von Ministerien oder 
Zeichnungen des neuesten 
Motoren-Prototyps in die fal-
schen Hände gelangten. 

Dabei ist gerade im behördli-
chen Umfeld ein sicherer Um-
gang mit Daten von zentraler 
Bedeutung, zumal die Nutzung 
von WhatsApp oder ähnlichen 
Diensten im beruflichen Kon-
text illegal sein kann. Jeder, 
der zum Beispiel WhatsApp 
nutzt, stimmt automatisch zu, 
dass das US-Unternehmen auf 
die Daten aller Kontakte auf 
dem Smartphone zugreifen 
kann. Dies kann erhebliche 
strafrechtliche Konsequenzen 
nach sich ziehen, denn nach 
EU- Datenschutzrecht darf ge-
nau das eigentlich nicht sein. 
Zwar unterliegt die rein priva-
te Nutzung des umstrittenen 
Dienstes nicht dem Bundes-
daten schutzgesetz. Menschen, 
die ihr Smartphone aber beruf-
lich und privat nutzen, können 
dennoch Probleme bekom-
men, weil in diesem Fall das 
Datenschutzrecht sehr wohl 
greift. 

Bislang mangelt es also an 
 einer technisch und rechtlich 
sicheren Umgebung, in der 

 einerseits Daten sicher abge-
legt und Informationen ausge-
tauscht werden, das Unterneh-
men oder die Behörde aber 
nicht verlassen können. 

Andreas Noack, Geschäftsfüh-
rer des Kommunikationsunter-
nehmens heinekingmedia aus 
Hannover, sagt: „Nutzer kön-
nen bei einem US-Anbieter wie 

WhatsApp nie ganz sicher sein, 
dass ihre Daten auch wirklich 
verschlüsselt werden.“ Das sei 
nur möglich, wenn die Kunden 
den Messenger selbst betrie-
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 < So könnte die Anwendung von Stashcat bei der Polizei aussehen: Fahndungsstände werden von den Kollegen im 
Außeneinsatz direkt in die Zentrale gemeldet. 
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ben. heinekingmedia, das zur 
MADSACK Mediengruppe ge-
hört, hat mit „Stashcat“ gera-
de einen Messenger auf den 
Markt gebracht, der sich an 
Unternehmen und Behörden 
richtet und die Funktionen von 
WhatsApp und Dropbox zu ei-
ner abhörsicheren Alternative 
kombiniert. 

Das Unternehmen war bislang 
vor allem als Anbieter digitaler 
Schwarzer Bretter für Schulen 
und Firmen bekannt gewor-
den. Stashcat, frei übersetzt in 
etwa „Geheimversteck-Katze“, 
richtet sich damit gezielt an 
Unternehmen und Behörden. 
Der Messenger-Dienst ist op-
tisch dem großen Konkurren-
ten WhatsApp nachempfun-
den, jedoch in Blau gehalten. 
Technisch nutzt Stashcat aber 
deutlich mehr Funktionen. 

 < Datenschutzkonforme 
Plattform

Ob für die Kommunikation im 
Finanzamt, der Arbeitsagentur 
oder im Rathaus – Stashcat 
soll Behörden die Möglichkeit 
bieten, unkompliziert über an-
gelegte Gruppen miteinander 
 Informationen oder Doku-
mente auszutauschen. So 
 können beispielsweise in der 
Gruppe ,,Standesamt“ alle 
Mitarbeiter dieser Abteilung 
miteinander kommunizieren. 
Raumbelegungspläne für 
Trauungen können hochgela-
den und von allen Gruppen-
teilnehmern eingesehen wer-
den. lm Einzelchat können 
einzelne Mitarbeiter in den 
Austausch treten. 

Auch für Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsauf-
gaben (BOS) soll Stashcat die 
Kommunikationslösung für 
 kritische Einsatzsituationen  
bei Polizei, Feuerwehr oder 
Rettungsdienst werden. Mit 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 
der Inhalte können so zum Bei-
spiel Fahndungen oder Neuig-
keiten einzelner Bezirke über 
das digitale Schwarze Brett 
zentral in die Leitstelle kom-
muniziert werden.

Bei den Funktionen erinnert 
Stashcat auf dem ersten Blick 
also ebenfalls an WhatsApp. 
Allerdings bietet der Messen-
ger noch mehr: Es gibt Ein-
zelchats, Gruppendiskussionen 
und die Möglichkeit, Themen-
kanäle anzulegen. Beim Daten-
austausch können die Nutzer 
aber auch Excel- und Power-
point-Dateien hin- und her-
schicken. Außerdem steht eine 
Suchfunktion zur Verfügung. 
Der Messenger synchronisiert 
zudem alle genutzten Geräte 
der einzelnen Nutzer, sodass 
der Dienst auf allen Plattfor-
men aktuell bleibt. Dazu wird 
ein Cloudspeicher genutzt.

 < Vorteile für Behörden

Als wichtigsten Unterschied  
zu anderen Messenger-Diens-
ten betonen die Macher, dass 
Stash cat auf Kundenwunsch 
komplett auf den behörden- 
oder firmeneigenen Servern 
laufen kann. „Damit ist die 
Software grundsätzlich schon 
deutlich sicherer vor fremden 
Zugriffen als bei Diensten,  
die Server Dritter nutzen. Zu-
sätzlich ist Stashcat stark ver-
schlüsselt. Das Einbetten in  
die Firmen infrastruktur erlaubt 
es, den Messenger nach außen 
gezielt abzuschotten und zu-
gleich Angriffen im Mobilfunk-
netz oder Internet durch Ver- 
schlüsselung entgegenzutre-

ten“, sagt An dreas Noack.  
Auf Wunsch lasse sich der 
 Messenger sogar der jeweili-
gen Corporate Identity an-
passen. Nutzer könnten den 
Messenger sowohl auf Com-
putern als auch als App auf 
Mobilgeräten nutzen.

Weitere Vorteile seien über-
greifende Kommunikation 
durch zentrale Kanäle und 
 umgehende Erreichbarkeit,  
die verzweigte Organisier-
barkeit verschiedener Nutzer-
gruppen sowie der einfache 
Austausch von Dokumenten, 
Bildern oder Videos über alle 
Endgeräte und Plattformen. 
Auch der Aufbau behörden-
übergreifender Kommunikati-
onsnetzwerke soll mit Stashcat 
möglich sein. Damit greift der 
Messenger nicht nur die typi-
schen Funktionen bekannter 
kommerzieller Dienste auf, 
sondern erweitert sie für das 

tägliche Arbeiten im institu-
tionellen Bereich erheblich. 

Dass Stashcat anders ist als 
herkömmliche Messenger, 
zeigt sich auch darin, dass Pri-
vatleute die App zwar in den 
App stores der großen Anbieter 
 herunterladen können, für die 
Benutzung aber eine Registrie-
rung über die firmeneigene 
Homepage www.stashcat.com 
benötigen. So kann gar nicht 
erst der Verdacht aufkommen, 
dass auch Benutzergruppen, 
die eigentlich ausgesperrt 
 werden sollen, in den Genuss 
hoher Abhörsicherheit kom-
men: „Stashcat ist eine Unter-
nehmenslösung, die nicht frei 
im Netz geladen und verwen-
det werden kann. Mit jedem 
Unternehmen schließen wir 
einen Vertrag zur Auftrags-
datenverarbeitung ab. Selbst-
verständlich machen wir Grup-
pen mit kriminellen Absichten 
nicht zu unseren Kunden“, 
 versichert Noack, auf dessen 
Stashcat-Homepage derzeit 
die Möglichkeit besteht, erste 
Demo-Accounts zu beantra-
gen.

Erste Institutionen haben be-
reits Interesse an dem System 
bekundet, deren Namen heine-
kingmedia aus Datenschutz-
gründen allerdings nicht nen-
nen darf.
 br
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 < GdS

Spitzengespräch mit  
der DRV Bund

Ein Resümee zur Rentenpolitik 
der vergangenen zwei Jahre und 
ein Ausblick auf geplante Refor-
men in der gesetzlichen Renten-
versicherung waren die beiden 
zentralen Aspekte eines Spit-

zengespräches zwischen der 
Gewerkschaft der Sozialversi-
cherung (GdS) und der Deut-
schen Rentenversicherung 
(DRV) Bund am 14. März 2016 in 
Berlin. Weiteres Thema war die 
Situation der Beschäftigten bei 
der DRV Bund. Zuletzt hatten 
sich die Spitzen von GdS und 
DRV Bund im Mai 2014 kurz vor 
der Einführung des sogenann-
ten „Rentenpakets“ der Bundes-
regierung getroffen. Mit etwas 
Abstand konnte der Präsident 
der DRV Bund, Axel Reimann, 
nun bilanzieren, dass die Ren-
tenversicherung die Umsetzung 
der gesetzlichen Regelungen zur 
„Rente ab 63“ und zur Mütter-
rente trotz des knappen Vor-
laufs „sehr ordentlich über die 
Bühne“ gebracht habe. Dabei 
hätten die Beschäftigten eine 
großartige Leistung erbracht. 
Mit Blick auf die Pläne der Koali-
tion für eine „Flexi-Rente“, die 
noch in dieser Legislaturperiode 
verwirklicht werden soll, gab 
Reimann zu bedenken, dass die 
Umsetzung einer solchen Re-
form erheblichen zeitlichen 
 Vorlauf benötige. Diesen Vorbe-
halten stimmte der GdS-Bun-
desvorsitzende Maik Wagner 
aus Sicht der Beschäftigten 
 ausdrücklich zu. Zu den Überle-
gungen für eine „Deutschland-
Rente“, die im Dezember 2015 

durch hessische Minister von 
CDU und Bündnis 90/Die Grü-
nen vorgestellt worden waren, 
äußerten sich die Gesprächsteil-
nehmer eher skeptisch. Die 
GdS-Delegation brachte auch 
die immer noch unbefriedigen-
de Situation der unterschiedli-
chen Arbeitsbedingungen für 
die Beschäftigten in den Tarif-
gebieten Ost und West zur 
Sprache. Die GdS fordere, dass 
sich die Tarifpartner mehr als 
ein Vierteljahrhundert nach der 
Wiedervereinigung endlich auf 
einheitliche Regelungen ver-
ständigen, so Wagner. 

 < DPolG

Einbruchszahlen 
 alarmierend 

Vor dem Hintergrund bundes-
weit gestiegener Wohnungs-
einbruchszahlen im Jahr 2015 
fordert die Deutsche Polizei-
gewerkschaft (DPolG), endlich 
effektive Maßnahmen zur Be-
kämpfung auf den Weg zu 

bringen. DPolG-Bundesvorsit-
zender Rainer Wendt sieht vor 
allem die Länder am Zug. „Wir 
brauchen dringend die Einrich-
tung eines länderübergreifen-
den Vorgangsbearbeitungssys-
tems, das recherchefähig sein 
muss. Es kann nicht sein, dass 
eine kriminelle Bande eine Rei-
he von Einbrüchen in Sachsen 
begeht, dann weiter nach Nord-
rhein-Westfalen reist und dort 
niemand bei der Polizei auf Er-
kenntnisse zuvor begangener 
Straftaten zugreifen kann. An 
dieser Stelle verhalten sich die 
Länder immer noch wie Pro-
vinzfürsten,“ sagte Wendt. Au-
ßerdem unterstütze die DPolG 

den Vorschlag der CDU Ham-
burg, die Gesetze bei Einbruchs-
kriminalität so zu verschärfen, 
dass sie zumindest auf einen 
Teil der Täter abschreckend 
 wirken. Der oft bei Gerichtsver-
fahren gegen Einbrecher ange-
wandte minderschwere Fall 
solle abgeschafft und dafür der 
Wohnungseinbruchdiebstahl  
in den Katalog der schweren 
Straftaten aufgenommen wer-
den. Wendt: „Es muss endlich 
gehandelt werden, sonst be-
kommen die Bürgerinnen und 
Bürger den Eindruck, Deutsch-
land fällt unter die Räuber.“ 

 < DSTG 

Konsequent gegen 
 Briefkastenfirmen vorgehen

In zahlreichen Medieninter-
views zeigte DSTG-Chef Tho-
mas Eigenthaler am 4. April 
2016 den Weg für eine Erfolg 
versprechende Bekämpfung  
der weltumspannenden Brief-
kastenfirmen auf. Mit der Auf-
deckung und Publizierung des 
internationalen Briefkastenfir-
men-Geflechts „Panama Pa-
pers“ sei nur die Spitze eines 
Eisbergs sichtbar, warnte Eigen-
thaler, der auch stellvertreten-
der dbb Bundesvorsitzender ist. 
Zahlreiche Offshore-Zentren 
seien weltweit verteilt und ver-
ursachten dem deutschen Fis-
kus jährlich viele Milliarden 
Steuerausfälle. Die Verständi-
gung auf internationale Be-
trugsbekämpfungsaktivitäten 
sei kein zeitnah Erfolg verspre-
chendes Mittel, dem seit Jahren 
bekannten Problem wirksam zu 
begegnen. „Diese international 

abgestimmten Maßnahmen 
sind von Freiwilligkeit und Kon-
sensstreben geprägt, und das 
birgt stets Schwerfälligkeit und 
ein großes Risiko des Schei-
terns.“ Eigenthaler appellierte 
an die Bundesregierung, sich 

nicht hinter langwierigen inter-
nationalen Vorhaben zu verste-
cken, sondern den Kampf sofort 
konsequent und mit wirksamen 
nationalen Maßnahmen aufzu-
nehmen. Der Steuergewerk-
schafter forderte als nationale 
Sofortmaßnahme eine Beweis-
lastumkehr im deutschen Steu-
errecht. Zukünftig müsse nicht 
der deutsche Fiskus nachweisen 
können, dass etwas in der Steu-
eroase nicht stimmt, sondern 
der Betroffene müsse vernünf-
tige Motive für sein Handeln 
nachweisen. Gelinge das nicht 
plausibel, dürfe es keinen steu-
ermindernden Abschlag von 
entsprechenden Ausgaben ge-
ben. Dann müssten Gewinnzu-
schläge in Deutschland wegen 
unklarer Geschäftslage fällig 
werden. „Briefkastenfirmen 
müssen dann vom deutschen 
Steuerrecht als nicht existent 
behandelt werden.“ Man könne 
den internationalen „Sumpf nur 
mit fühlbaren Sanktionen tro-
cken legen“, so Eigenthaler. 

> Rainer Wendt, 
Bundesvorsitzender der DPolG

> Maik Wagner,  
Bundesvorsitzender der GdS

> Thomas Eigenthaler, 
Bundesvorsitzender der DSTG

 < dbb Hessen 

Der hessische Landesbund des dbb hat eine Petition gestartet, um 
den Druck auf die Landesregierung zu erhöhen. Unter dem Motto 
„Schluss mit den Sonderopfern der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes in Hessen!“ werden den Politikern die Verschlechterun-
gen der Arbeitsbedingungen und die ausgebliebenen Gehaltsan-
passungen der vergangenen Jahre vor Augen geführt, teilte der 
Vorsitzende des dbb Hessen, Heini Schmitt, dazu am 4. April 2016 
mit: „Durch die Onlinepetition kann jeder Interessierte die hessi-
schen Beamtinnen und Beamten in ihrem Wunsch nach angemes-
sener Behandlung und Entlohnung unterstützen.“ Die Petition ist 
zu finden unter www.petition.dbbhessen.de.
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 < BTB

Mehr Qualitäts-, Kosten- und Terminsicherheit bei öffentlichen 
Bauvorhaben hat die Gewerkschaft Technik und Naturwissen-
schaft BTB gefordert. Der BTB verwies auf das Reformprogramm 
„Bundesbau“, mit dem Bundesbauministerin Barbara Hendricks 
beabsichtigt, die Bereiche der Ermittlung des Baubedarfs, der 
 Vorbereitung der Termin- und Kostenermittlung, des Vergabe-
verfahrens, der Erteilung des Zuschlags sowie die Planungs- und 
Bauausführungsüberwachung und der Personalausstattung zu 
verbessern. Insbesondere die Forderung, dass öffentliche Auftrag-
geber durch geeignetes Fachpersonal sicherstellen müssen, dass 
die beauftragten Unternehmen die ihnen vorgegebenen und mit 
ihnen vereinbarten Qualitätskriterien, Termine und Kosten einhal-
ten, „ist richtig und muss zeitnah umgesetzt werden“, erklärte der 
BTB-Bundesvorsitzende Jan Seidel am 30. März 2016. 

 < tbb

Vorschaltgesetz zur 
 Gebietsreform kritisiert 

„Diesem Vorschaltgesetz haf-
tet nach unserer Auffassung 
der massive Mangel an, keine 
Aussagen zu den beabsich-
tigten Regelungen für die 
 Bediensteten – sowohl die 
 Beamten als auch die Tarif-
beschäftigten – zu treffen“, 
 kritisierte der Vorsitzende des 

Thüringer Beamtenbundes 
(tbb), Helmut Liebermann, den 
Entwurf des Vorschaltgeset-
zes zur Durchführung der Ge-
bietsreform am 8. April 2016. 
Nach Auffassung des tbb be-
steht die Gefahr, dass damit 
Vorgaben für die Umstruktu-
rierung der öffentlichen Ver-
waltung frühzeitig festgezurrt 
würden, die später erhebliche 
und dann aus rechtlichen 
Gründen unvermeidliche Aus-
wirkungen auf die Bedienste-
ten, die Aufgabenerfüllung 
der Verwaltung und nicht zu-
letzt auf die Akzeptanz bei 
den Bürgerinnen und Bürgern 
haben. „Das Festhalten der 
Landesregierung am Abbau 
von mehr als 8 800 Stellen zu-
sammen mit dem Vorhaben, 
Gemeinden und Landkreise 
aufzulösen, nährt die Befürch-
tung, dass hier ein unsozialer 
Stellenabbau stattfinden soll“, 
fasst Liebermann die Beden-
ken unter den Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes zu-
sammen. „Dafür spricht, dass 
das Gesetz dazu keine Aussa-
gen macht und die gewerk-
schaftlichen Spitzenverbände 
zum Gesetzentwurf im bishe-
rigen Gesetzgebungsverfah-

ren noch nicht angehört 
 wurden. Erst müssen die Rah-
menbedingungen für das Per-
sonal stehen – dann kann Ver-
änderung erfolgen.“ Ohne 
weitergehende Regelungen  
für die Bediensteten im Ge-
setzentwurf wären laut tbb 
nach jetzigem Stand die Tarif-
beschäftigen über § 613 a BGB  
nur für ein Jahr vor betriebs-
bedingten Kündigungen und 
verschlechterten Arbeitsbe-
dingungen geschützt.  

 < DPhV 

Turnhallen für Schulsport 
freigeben

Angesichts stark zurückgehen-
der Flüchtlingszahlen und leer 
stehender Unterkünfte hat 
der Deutsche Philologenver-
band (DPhV) die Bundesländer 
am 11. April 2016 aufgefor-
dert, zweckentfremdete Turn-
hallen wieder für den Sport-
unterricht freizugeben. „Die 
Belegung von Turnhallen darf 

keine  Dauerlösung sein“, sagte 
DPhV-Chef Heinz-Peter Mei-
dinger der Neuen Osnabrücker 
Zeitung. Nach Meidingers An-
gaben stehen in Deutschland 
etwa 1 000 Schulturnhallen 
wegen der Unterbringung von 
Flüchtlingen für den Sportun-
terricht nicht zur Verfügung. 
Dadurch seien seit September 
2015 etwa 50 000 Sportstun-
den ausgefallen oder konnten 
nur mit starken Einschränkun-
gen erteilt werden. Besonders 
in Berlin und in Nordrhein-
Westfalen seien noch immer 
viele Hallen belegt. Die Bereit-
schaft von Schülern, Eltern 

und Lehrern, Flüchtlingen zu 
helfen, sei groß. „ Aber jetzt 
ist es an der Zeit, Notlösun- 
gen zu beenden“, erklärte 
Meidinger mit Blick auf die 
freien Plätze in Flüchtlings-
unterkünften. Der Sportunter-
richt müsse an den Schulen 
wieder in vollem Umfang er-
teilt werden können. Der Phi-
lologenverband appellierte 
ferner an die Länder, die Mit-
tel zur notwendigen Reno-
vierung der Schulturnhallen 
bereitzustellen. Deren Spezial-
böden hätten unter anderem 
durch die Aufstellung von Me-
tallbetten gelitten und müss-
ten nun wieder hergerichtet 
werden.  

 < DBB NRW 

Anreize für Pensionäre bei 
der Flüchtlingshilfe 

Nach bisheriger Rechtslage 
sind Einkünfte, die ehemalige 
Beamte aus einer Tätigkeit bei 
Behörden erhalten, unter Be-
achtung bestimmter Höchst-
grenzen auf die Pensionen an-
zurechnen. Mit Blick auf den 
großen Bedarf an professio-
neller Unterstützung bei der 
Flüchtlingshilfe ist diese Rege-
lung in Nordrhein-Westfalen 
ausgesetzt worden. Damit 
wird einer Forderung des DBB 
NRW für die Ruhestandsbe-
amtinnen und Ruhestandsbe-
amte zur Mithilfe bei der 
Flüchtlingsbetreuung Rech-

nung getragen. Mit der vom 
Landtag beschlossenen Neu-
regelung erhalten die Pensio-
näre, die im Rahmen der 
Flüchtlingshilfe im öffentli-
chen Dienst tätig werden, 
 sowohl ihre Pensionen als 

auch die Vergütung aus der 
Tätigkeit in der Flüchtlingshil-
fe. Die Regelung ist bis zum 
Ende des Jahres 2018 befris-
tet. Darüber hinaus erhalten 
insbesondere Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivoll-
zugsbeamte, die kurz vor ih-
rem Eintritt in den Ruhestand 
stehen, einen zehnprozenti-
gen Zuschlag auf ihr Grund-
gehalt, wenn sie weiter ar-
beiten. Der Zuschlag wird 
längstens bis zum 31. Dezem-
ber 2019 gewährt: „Ohne er-
fahrene Beamtinnen und Be-
amte ist eine kurzfristige und 
effektive Flüchtlingshilfe nicht 
zu gewährleisten. Gut, dass 
die Landesregierung das ge-
sehen und entsprechend ge-
handelt hat“, sagte Roland 
Staude,  Vorsitzender des 
Deutschen Beamtenbundes 
Nordrhein-Westfalen. 

> Helmut Liebermann, 
Vorsitzender des tbb

> Heinz-Peter Meidinger, 
Bundesvorsitzender des DPhV

> Roland Staude, 
Vorsitzender des DBB NRW
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 < DPVKOM

Tarifeinigung mit der 
 Deutschen Telekom

Die Kommunikationsgewerk-
schaft DPV (DPVKOM) hat in 
der vierten Tarifverhand-
lungsrunde am 14. April 2016 

mit der Deutschen Telekom in 
Bonn eine Tarifeinigung für 
die Beschäftigten der Deut-
schen Telekom AG, Telekom 
Deutschland GmbH, Deut-
schen Telekom Technischer 
Service GmbH, Deutschen Te-
lekom Kundenservice GmbH 
und Deutschen Telekom Tech-
nik GmbH erzielt. Dabei ver-
ständigten sich beide Seiten 
auf eine Entgeltsteigerung 
von 2,2 Prozent rückwirkend 
zum 1. April 2016. Am 1. April 
2017 werden die Entgelte 
dann um weitere 2,1 Prozent 
angehoben. Bei den unteren 
Entgeltstufen ist eine Steige-
rung zum 1. April 2016 um 
2,6 Prozent und ein Jahr spä-
ter um weitere 2,1 Prozent 
vorgesehen. Darüber hinaus 
konnte die DPVKOM eine An-
hebung der Vergütungen für 
Auszubildende und Duale 
Studenten um 35 Euro mo-
natlich ab dem 1. April 2016 
und um weitere 25 Euro ab 
dem 1. April 2017 erreichen. 
Der Kündigungsschutz wird 
um etwa drei Jahre bis zum 
31. Dezember 2018 verlän-
gert. Die Laufzeit des neuen 
Tarifvertrages beginnt am 
1. Februar 2016 und endet  
am 31. Januar 2018. „Mit die-
sem Tarifabschluss haben wir 
es – auch dank der Streikbe-
reitschaft der Mitarbeiter – 

geschafft, dass die Beschäf-
tigten unter dem Strich mehr 
Geld im Portemonnaie und 
ein Stückweit mehr Sicherheit 
hinsichtlich ihrer Arbeitsplät-
ze im Unternehmen haben“, 
so der stellvertretende Bun-
desvorsitzende und Verhand-
lungsführer der DPVKOM, 
Karlheinz Vernet Kosik, nach 
der Tarifverhandlung in Bonn. 
Und weiter: „Damit wird die 
hervorragende Arbeit der 
 Telekom-Mitarbeiter zumin-
dest in Ansätzen honoriert.“  

 < BPolG 

Kritik am Sparen auf Kosten 
der Sicherheit

Ernst G. Walter, Vorsitzender 
der DPolG Bundespolizeige-
werkschaft, hat am 17. April 
2016 im WDR das Sparen auf 
Kosten der Sicherheit kriti-
siert. Damit reagierte Walter 
auf kürzlich erfolgte Sicher-
heitstests durch EU-Kontrol-

leure am Flughafen Köln/
Bonn, die erhebliche Sicher-
heitsmängel bei den Fluggast-
kontrollen erbrachten. So 
konnten mehrere gefährliche 
Gegenstände von den Testern 
unbehelligt mitgenommen 
werden. Die Hauptverantwor-
tung dafür liege beim Bund, 
sagte Walter. Der müsse end-
lich etwas unternehmen, um 
die Sicherheit und letztlich die 
eigenen Sicherheitsvorgaben 
für Flughäfen zu erfüllen. Im 
Mittelpunkt der Fluggastkon-
trollen dürften nicht mehr 
Schnelligkeit und Kostenredu-
zierung stehen. 

 < KEG

Bundesdelegiertentag in Paderborn

Vom 15. bis 17. April 2016 fand in Paderborn der Bundesdelegier-
tentag der Katholischen Erziehergemeinschaft Deutschlands (KEG) 
statt. Dr. Bernd Uwe Althaus wurde erneut in seinem Amt als Bun-
desvorsitzender bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wählten die 
Delegierten Gerlinde Kohl, Maria Espelage, Norbert Bocksch und 
Franz-Josef Fischer. Als geistlicher Beirat wurde Prof. Dr. Ehrenfried 
Schulz bestätigt. „Wir leben in unruhigen Zeiten, Kontinuität wird 
von Dynamik verdrängt. Gerade jetzt stehen Lehrkräfte und Päda-
gogen vor der großen Herausforderung, jungen Menschen eine 
dauerhaft stabile Werteordnung mit auf den Lebensweg zu ge-
ben“, sagte dbb Chef Klaus Dauderstädt am 16. April 2016 in ei-
nem Grußwort zur Bedeutung der Bildungsberufe. Die Bildungs-
beauftragten seien besonders herausgefordert, denn „sie können 
Kinder und Jugendlichen einen starken Wertekanon vermitteln, 
der ihnen Orientierung und Halt gibt und dabei hilft, bei allen Un-
wägbarkeiten unserer Zeit, die Menschlichkeit nicht aus dem Blick 
zu verlieren.“ Den Festvortrag zum Thema „Auf euch kommt es an 
– Bildung und Erziehung aus christlicher Verantwortung“ hielt  
Prof. Dr. Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik an der Univer-
sität Augsburg. Anlässlich des Delegiertentages verabschiedete 
der Verband auch einen Leitantrag, in dem die inhaltlichen 
Schwerpunkte für die neue Wahlperiode gesetzt wurden.
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 < BDZ

Die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ) ist als klarer Sie-
ger aus der Personalratswahl am 5. April 2016 hervorgegangen. 
Nach den endgültigen Endergebnissen hat der BDZ auf allen Ebe-
nen absolute Mehrheiten erzielt. Im Hauptpersonalrat beim Bun-
desministerium der Finanzen sowie im Bezirkspersonalrat bei der 
Generalzolldirektion erreichte der BDZ jeweils 17 von 31 Sitzen 
und im Gesamtpersonalrat bei der Generalzolldirektion 14 von 21 
Sitzen. BDZ-Bundesvorsitzender und HPR-Vorsitzender Dieter De-
wes dankte allen Wählerinnen und Wählern für diesen Vertrau-
ensbeweis. Mit den Spitzenkandidaten Dieter Dewes (HPR), Chris-
tian Beisch (BPR) und Thomas Liebel (GPR) wird der BDZ für den 
Vorsitz in allen drei Gremien antreten.

 < Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt (rechts) mit dem 
wiedergewählten KEG-Bundesvorsitzenden Dr. Bernd Uwe Alt-
haus beim Bundesdelegiertentag der KEG in Paderborn.

> Karlheinz Vernet Kosik, 
stellvertretender Bundes-
vorsitzender der DPVKOM

> Ernst G. Walter, Bundesvor-
sitzender der Bundespolizei-
gewerkschaft BPolG in der DPolG 
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 < Glückliches Schweden – 
dort haben Kinder ab dem ers-
ten Lebensjahr einen Anspruch 
auf einen Kitaplatz und werden 
bis zur Einschulung betreut. 
Kürzlich verschickte die Stadt 
Hylte die Anmeldeformulare an 
Eltern, deren Kinder zwischen 
2011 und 2013 geboren wur-
den. Dabei passierte dem Re-
chenzentrum offenbar eine 
Panne, denn einbezogen wur-
den alle Einwohner der Jahrgän-
ge 11 bis 13, was auch eine 
104-jährige Seniorin, Jahrgang 
1912, einschloss. Die alte Dame 
lehnte den Kindergartenplatz 
dankend ab und schmunzelte 
über die zweite Panne: Der 
Brief war nicht an sie, dem ver-
meintlichen Kleinkind, adres-
siert worden, sondern an ihre 
78-jährige Tochter, die der Com-
puter wohl als Erziehungsbe-
rechtigte ausgemacht hatte. 
Bleibt zu hoffen, dass es den 
städtischen IT-Spezialisten in 
den kommenden zwei Jahren 
gelingt, die Panne zu beheben, 
sonst wird die alte Dame mit 
106 zur Einschulung zitiert.

 < Drogen in Tüten – 
etwas anderes kam für einen 
Spaziergänger in Sasbachwal-
den in Baden-Württemberg 
erst gar nicht in Betracht. Der 
55-Jährige erschien mit mehre-
ren verknoteten Beuteln auf 
der Polizeiwache in Achern und 
berichtete, dass er einen Ver-
dächtigen beobachtet habe, 
der die schwarzen Plastikbeu-
tel in einer öffentlichen Müll-
tonne deponiert und sich dann 
schnell entfernt habe. Offen-
bar sensibilisiert durch den re-
gelmäßigen Konsum einschlä-
giger TV-Krimis, wusste der 
Spaziergänger gleich, um was 
es ging: eine konspirative Dro-
genübergabe. Die Beweisstü-
cke überreichte er am nächsten 
Tag den Polizeibeamten, die 
allerdings bereits ob des Ge-
ruchs schnell Entwarnung ge-
ben konnten. Der Spaziergän-
ger hatte mehrere Beutel mit 
Hundekot auf die Wache ge-
bracht. Ob er die Fundstücke 
über Nacht in seiner Wohnung 
aufbewahrt hatte, ist nicht be-
kannt.

 < Teures Brennholz – 
fällten zwei Männer letzten 
Herbst in Baldham in Oberbay-
ern in einem Waldstück nahe 
der Bahntrasse. Trotz professi-
oneller Ausrüstung und erfolg-
reicher Teilnahme an einem 
Motorsägenlehrgang änderte 
eine 25 Meter hohe Fichte, die 
parallel zu den Gleisen stürzen 
sollte, die Fallrichtung, krachte 

gegen die Lärmschutzmauer, 
durchschlug die Oberleitung 
und blieb in Teilen auf den 
Schienen liegen. Ein S-Bahn-
fahrer musste seinen Zug not-
bremsen, der dennoch mit 
dem Baumstamm kollidierte. 
Die S-Bahn schob dabei das 
Hindernis zur Seite, und es ent-
stand „nur“ ein Sachschaden in 
Höhe von rund 23 000 Euro. 
Jetzt kam vor dem Amtsgericht 
in Ebersberg das dicke Ende für 
die Holzfäller nach. Sie wurden 
zu einer Geldstrafe von jeweils 
4 500 Euro wegen fahrlässigen 
und gefährlichen Eingriffs in 
den Bahnverkehr verurteilt. 
Obgleich weder die Männer 
noch das Gericht eine Erklä-
rung für den Richtungswechsel 
des Baumes liefern konnten, 
ist das Urteil rechtskräftig.

 < Kalte Pizza – 
schmeckt nicht, und auch eine 
verunglückte Lieferfahrt wird 
einem Pizzaboten in Franken-
thal am Ende nicht geschmeckt 
haben. Der junge Mann sollte 
spätabends eine Pizza auslie-
fern und musste infolge einer 
gesperrten Bundesstraße einer 
Umleitung folgen. Dabei bog  
er – irritiert durch die Straßen-

beleuchtung – falsch ab und 
folgte einem Feldweg. Nach 
kurzer Fahrt blieb der Pkw im 
Matsch stecken. Hilfe holen 
konnte der 22-Jährige nicht, 
weil sein Handy-Akku leer war, 
und so machte er sich pflicht-
bewusst mit seiner Pizza zu 
Fuß auf den Weg. Nach Irrwe-
gen über die Felder erreichte  
er endlich eine geschlossene 
Tankstelle und konnte dort 
über einen Notrufknopf einen 
Sicherheitsdienst erreichen, der 
wiederum die Polizei verstän-
digte. Die Beamten sammelten 
den Unglücksboten ein. Sein 
Auto war indes in der Dunkel-
heit nicht zu finden, sodass ih-
nen nur übrig blieb, Mann und 
inzwischen kalt gewordene 
 Pizza in Ludwigshafen in der 
Pizzabäckerei abzuliefern. 
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